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C 3232 A 

Innenministerium 
des Landes 

Schleswig-Holstein 

.... .-
Gesetz- und Verordnungsblatt 

für Schleswig-Holstein 

Gesetz 
zur Neuregelung des Beamtenrechts in Schleswig-Holstein 1 ) 

Vom 26. März 2009 
GS Schi.-H. II, GI.Nr. 2030-15 

Ausgabe Nr. 5 

Kiel, 31. März 2009 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: Artikel 10 Änderung des Juristenausbildungsge-

Inhaltsübersicht setz es 

Artikel 1 Landesbeamtengesetz (LBG) Artikel 11 Änderung des Ausbildungszentrumsge-

Artikel 2 Fortgeltung und Änderung besoldungs~ 
setz es 

rechtlicher Vorschriften Artikel 12 Änderung des Landesdatenschutzge-

Artikel 3 Änderung des als Landesrecht fortgel- setzes 

tenden Beamtenversorgungsgesetzes Artikel 13 Änderung der Gemeindeordnung 

Artikel 4 Änderung des Landesdisziplinargeset- Artikel 14 Änderung der Amtsordnung 
zes 

Artikel 5 Änderung des M itbestimmungsgeset-
Artikel 15 Änderung der Kreisordnung 

zes Schleswig-Holstein Artikel 16 Änderung des Schulgesetzes 

Artikel 6 Änderung des Landesverwaltungsge- Artikel 17 Änderung des Landesstatistikgesetzes 
setz es 

Änderung des Sparkassengesetzes 
Änderung des Gleichstellungsgesetzes 

Artikel 18 
Artikel 7 

Artikel 8 Änderung des Hochschulgesetzes 
Artikel 19 Änderung des Gesetzes über die Errich-

tung allgemeiner unterer Landesbehör-
Artikel 9 Änderung des Landesrichtergesetzes den in Schleswig-Holstein 

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. EU 2005 Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 
S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28). zuletzt geändert durch die Verordnung der Kommission vom 31. Juli 2008 (ABI. EU 
Nr. L 205 S. 10). der Richtlinie 2000/78/EG vom 27. November 2000 über die Festlegung eines allgemeinen Rah
mens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABI. EG Nr. L 303 S. 16) und der 
Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 zur Änderung der Richt
linie 76/207 /EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hin
sichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Ar
beitsbedingungen (ABI. EG Nr. L 269 S. 15). 
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Artikel 20 Änderung des Gesetzes über den Lan
desrechnungshof Schleswig-Holstein 

Artikel 21 Änderung der Arbeitszeitverordnung 

Artikel 22 Änderung der Sonderurlaubsverord-
nung 

Artikel 23 Änderung der Elternzeitverordnung 

Artikel 24 Änderung der Mutterschutzverordnung 

Artikel 25 Änderung der Erholungsurlaubsverord-
nung 

Artikel 26 Änderung der Beihilfeverordnung 

Artikel 27 Änderung der Heilfürsorgeverordnung 

Artikel 28 Änderung der Leistungsstufenverord-
nung 

Artikel 29 Änderung der Schiedsordnung 

Artikel 30 Änderung der Gemeindehaushaltsver
ordnung-Doppik 

Artikel 31 Änderung der Gemeindehaushaltsver
ordnung-Kameral 

Artikel 32 Änderung der Entschädigungsverord
nung 

Artikel 33 Änderung der Entschädigungsverord
nung freiwillige Feuerwehren 

Artikel 34 Änderung der Verordnung über die Ge
währung eines Zuschlags zu den 
Dienstbezügen bei begrenzter Dienstfä
higkeit 

Artikel 35 lokrafttreten 

Artikel 1 
Landesbeamtengesetz (l:BG) 

GS Schi.-H. II, GI.Nr. 2030-16 
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Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Geltungsbereich 

( 1) Dieses Gesetz gilt neben dem Beamtenstatus
gesetz (BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBI. I 
S. 101 0), geändert durch Artikel 15 Abs. 16 des 
Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBI. I S. 1 60), so
weit nichts anderes bestimmt ist, für die Beamtin
nen und Beamten 

1 . des Landes, 

2. der Gemeinden, Kreise und Ämter und 

3. der sonstigen der Aufsicht des Landes unterste
henden Körperschaften des· öffentlichen Rechts 
ohne Gebietshoheit sowie der rechtsfähigen An
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-recht
lichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 
Diesen bleibt es überlassen, die Rechtsverhältnisse 
ihrer Beamtinnen und Beamten sowie Seelsorgerin
nen und Seelsorger entsprechend zu regeln. 

§ 2 
Verleihung der Dienstherrnfähigkeit durch Satzung 

( § 2 BeamtStG) 

Soweit die Dienstherrnfähigkeit durch Satzung ver
liehen wird, bedarf diese der Genehmigung der 
obersten Aufsichtsbehörde. 

§ 3 
Oberste Dienstbehörden, Dienstvorgesetzte 

und Vorgesetzte 

( 1) Oberste Dienstbehörde ist die oberste Behörde 
des Dienstherrn, in deren Dienstbereich die Beamtin 
oder der Beamte ein Amt bekleidet. 

(2) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter ist, 
wer für beamtenrechtliche Entscheidungen über die 
persönlichen Angelegenheiten der Beamtin oder 
des Beamten zuständig ist. 

(3) Vorgesetzte oder Vorgesetzter ist, wer der Be
amtin oder dem Beamten für die dienstliche Tätig
keit Weisungen erteilen kann. 

(4) Wer Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter 
und wer Vorgesetzte oder Vorgesetzter ist, richtet 
sich nach dem Aufbau der öffentlichen Verwaltung. 
Ist eine Dienstvorgesetzte oder ein Dienstvorge
setzter nicht vorhanden und ist nicht gesetzlich ge
regelt, wer diese Aufgaben wahrnimmt, bestimmt 
für die Landesbeamtinnen und Landesbeamten die 
zuständige oberste Landesbehörde, im Übrigen die 
oberste Aufsichtsbehörde, wer für die beamten
rechtlichen Entscheidungen nach Absatz 2 zustän
dig ist. Nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 
nimmt die Behörde, bei der die Beamtin oder der Be
amte zuletzt beschäftigt war, die Aufgabe der oder 
des Dienstvorgesetzten wahr. 

(5) Die oberste Dienstbehörde kann Zuständigkei
ten der oder des Dienstvorgesetzten auch teilweise 
auf andere Behörden übertragen. 

Abschnitt II 
Beamtenverhältnis 

§ 4 
Vorbereitungsdienst 

( § 4 BeamtStG) 

( 1) Der Vorbereitungsdienst wird im Beamtenver
hältnis auf Widerruf abgeleistet. 

(2) Die nach § 26 zuständige Behörde wird ermäch
tigt, durch Verordnung abweichend von Absatz 1 
zu bestimmen, dass anstelle des Beamtenverhält
nisses auf Widerruf der Vorbereitungsdienst in ei
nem Ausbildungsverhältnis außerhalb des Beam
tenverhältnisses abgeleistet wird. Auf die Auszubil
denden sind mit Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 2 
und § 33 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG die für Beamtin
nen und Beamte im Vorbereitungsdienst geltenden 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit 
nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
etwas anderes bestimmt wird. Wer sich gegen die 
freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes betätigt, darf nicht in den Vor
bereitungsdienst aufgenommen werden. Anstelle 
des Diensteides ist eine Verpflichtungserklärung 
nach dem Verpflichtungsgesetz vom 2. März 1974 
(BGBI. I S. 469), geändert durch § 1 des Gesetzes 
vom 15. August 1974 (BGBI. I S 1942), abzugeben. 

(3) Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 
werden in einem öffentlich~rechtlichen Ausbil
dungsverhältnis ausgebildet und erhalten abwei
chend von Absatz 2 Satz 2 eine monatliche Unter
haltsbeihilfe. Das für Justiz zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanz
ministerium das Nähere durch Verordnung zu re
geln. 

§ 5 
Beamtinnen und Beamte auf Probe 
in Ämtern mit leitender Funktion 

( § § 4, 22 BeamtStG) 

(1) Ein Amt mit leitender Funktion wird zunächst 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe 
übertragen. Die regelmäßige Probezeit dauert zwei 
Jahre. Die Probezeit kann bei besonderer Bewäh
rung verkürzt werden, jedoch nicht auf weniger als 
ein Jahr. Zeiten, in denen der Beamtin oder dem Be
amten eine leitende Funktion bereits übertragen 
worden ist, können auf die Probezeit angerechnet 
werden. Eine Verlängerung der Probezeit ist nicht 
zulässig. 

(2) Ämter mit leitender Funktion im Sinne des Ab
satzes 1 sind die der Besoldungsordnung B angehö
renden Ämter mit leitender Funktion sowie die der 
Besoldungsordnung A oder B angehörenden Ämter 
der Leiterinnen und Leiter von Behörden oder Teilen 
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von Behörden, soweit sie nicht richterliche Unab
hängigkeit besitzen. Im Bereich der der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften des 
öffentlichen Rechts mit und ohne Gebietshoheit 
und der rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts zählen zu den Ämtern der Lei
terinnen und Leiter von Teilen von Behörden die 
mindestens der Besoldungsgruppe A 12 angehören
den Ämter der Leiterinnen und Leiter von Dezerna
ten, Fachbereichen, Ämtern und Abteilungen und 
vergleichbarer Organisationseinheiten sowie die 
Ämter der leitenden Verwaltungsbeamtinnen und 
leitenden Verwaltungsbeamten der Ämter nach der 
Amtsordnung. Absatz 1 gilt nicht für die in § 37 ge
nannten Ämter. 

(3) ln ein Amt mit leitender Funktion darf nur beru
fen werden, wer 

1 . sich in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
oder einem Richterverhältnis auf Lebenszeit be
findet und 

2. in dieses Amt auch als Beamtin oder Beamter 
auf Lebenszeit berufen werden könnte. 

Der Landesbeamtenausschuss kann Ausnahmen 
von Satz 1 zulassen. 

(4) Das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder das 
Richterverhältnis auf Lebenszeit besteht bei dem
selben Dienstherrn neben dem Beamtenverhältnis 
auf Probe fort. Vom Tage der Ernennung an ruhen 
für die Dauer der Probezeit die Rechte und Pflichten 
aus dem Amt, das der Beamtin oder dem Beamten 
zuletzt im Beamtenverhältnis a1-1f Lebenszeit oder 
im Richterverhältnis auf Lebenszeit übertragen wor
den ist, mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsver
schwiegenheit und des Verbotes der Annahme von 
Belohnungen und Geschenken. 

(5) Wird die Beamtin oder der Beamte während der 
Probezeit in ein anderes Amt mit leitender Funktion 
versetzt oder umgesetzt, das in dieselbe Besol
dungsgruppe eingestuft ist wie das zuletzt übertra
gene Amt mit leitender Funktion, läuft die Probezeit 
weiter. Wird der Beamtin oder dem Beamten ein hö
her eingestuftes Amt mit leitender Funktion über
tragen, beginnt eine erneute Probezeit. 

(6) Mit dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit 
ist der Beamtin oder dem Beamten das Amt mit lei
tender Funktion auf Dauer im Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit zu übertragen. Einer Richterin oder 
einem Richter darf das Amt mit leitender Funktion 
auf Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
beim gleichen Dienstherrn nur übertragen werden, 
wenn sie oder er die Entlassung aus dem Richter
amt schriftlich verlangt; die elektronische Form ist 
ausgeschlossen. Wird nach Ablauf der Probezeit 
das Amt mit leitender Funktion nicht auf Dauer 
übertragen, endet der Anspruch auf Besoldung aus 
diesem Amt. Auch weitere Ansprüche aus diesem 
Amt bestehen nicht. 

(7) Wird das Amt mit leitender Funktion nicht auf 
Dauer übertragen, ist eine erneute Verleihung die
ses Amtes unter Berufung in ein Beamtenverhältnis 
auf Probe erst nach Ablauf eines Jahres zulässig. 

§ 6 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 

( § 5 BeamtStG) 

( 1) Für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte gelten 
das Beamtenstatusgesetz und dieses Gesetz nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 4. 

(2) Nach Vollendung des 65. Lebensjahres können 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte verabschiedet 
werden. Sie sind zu verabschieden, wenn die sons
tigen Voraussetzungen für die Versetzung einer 
Beamtin oder eines Beamten in den Ruhestand ge
geben sind. Das Ehrenbeamtenverhältnis endet 
auch ohne Verabschiedung durch Zeitablauf, wenn 
es für eine bestimmte Amtszeit begründet worden 
ist. Es endet ferner durch Abberufung, wenn diese 
durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. 

(3) Auf Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sind 
insbesondere die Vorschriften über die Verpflich
tung zur Weiterführung des Beamtenverhältnisses 
( § 7 Abs. 2 Satz 1 L das Erlöschen privatrechtlicher 
Arbeitsverhältnisse ( § 9 Abs. 5), die Laufbahnen 
( § § 13 bis 26), die Abordnung und Versetzung 
( § § 27 bis 29), die Entlassung nach Erreichen der 
Altersgrenze(§ 23 Abs. 1 Nr. 5 BeamtStGL die Ne
bentätigkeiten ( § 40 BeamtStG, § § 72, 73, § 74 
Abs. 1 und § 75), die Arbeitszeit ( § 60), die Woh
nung ( § 54) und den Arbeitsschutz ( § 82) nicht an
zuwenden. 

(4) Die Unfallfürsorge für Ehrenbeamtinnen und 
Ehrenbeamte und ihre Hinterbliebenen richtet sich 
nach § 68 des Beamtenversorgungsgesetzes 
- Überleitungsfassung für Schleswig-Holstein -
vom 12. Dezember 2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 785), 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
26. März 2009 (GVOBI. Schi.-H. S. 128). 

(5) Im Übrigen regeln sich die Rechtsverhältnisse 
nach den für die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeam
ten geltenden besondern Rechtsvorschriften. 

§ 7 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit 

( § 6 BeamtStG) 

( 1) Ein Beamtenverhältnis auf Zeit kann nur begrün
det werden, wenn dies gesetzlich bestimmt ist. Für 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit finden die Vor
schriften über die Probezeit keine Anwendung. Ist 
Voraussetzung für die Ernennung die Wahl durch ei
ne Vertretungskörperschaft, ist die Vertretungskör
perschaft nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
an dieses gebunden. 

(2) Soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist, ist die Beamtin oder der Beamte auf Zeit ver-
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pflichtet, nach Ablauf der Amtszeit das Amt weiter
zuführen, wenn sie oder er unter mindestens gleich 
günstigen Bedingungen für wenigstens die gleiche 
Zeit wieder in dasselbe Amt berufen werden soll. 
Kommt die Beamtin oder der Beamte auf Zeit dieser 
Verpflichtung nicht nach, ist sie oder er mit Ablauf 
der Amtszeit aus dem Beamtenverhältnis zu entlas
sen. Wird die Beamtin oder der Beamte auf Zeit im 
Anschluss an ihre oder seine Amtszeit erneut in 
dasselbe Amt für eine weitere Amtszeit berufen, 
gilt das Beamtenverhältnis. als nicht unterbrochen. 

(3) Soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist, tritt die Beamtin oder der Beamte auf Zeit vor 
Erreichen der Altersgrenze mit Ablauf der Zeit, für 
die sie oder er ernannt ist, in den Ruhestand, wenn 
sie oder er nicht entlassen oder im Anschluss an 
ihre oder seine Amtszeit für eine weitere Amtszeit 
erneut in dasselbe oder ein höherwertiges Amt be
rufen wird. Eine Beamtin oder ein Beamter auf Zeit 
im einstweiligen Ruhestand befindet sich mit Ab
lauf der Amtszeit dauernd im Ruhestand. 

(4) Hauptberufliche Präsidentinnen oder Präsiden
ten sowie Kanzlerinnen und Kanzler von Hochschu
len, die in dieser Eigenschaft zu Beamtinnen oder 
Beamten auf Zeit ernannt sind, treten nach Ablauf 
ihrer Amtszeit oder mit Erreichen der Altersgrenze 
nur dann in den Ruhestand, wenn sie eine Dienst
zeit von mindestens zehn Jahren in einem Beamten
verhältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt haben 
oder aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit ernannt wor
den waren. Präsidentinnen oder Präsidenten sowie 
Kanzlerinnen und Kanzler, die zur Wahrnehmung 
ihres Amtes aus einem Beamtenverhältnis auf Le
benszeit beurlaubt wurden, treten abweichend von 
Satz 1 erst in den Ruhestand, wenn sie ihr Amt für 
die Dauer von zwei aufeinander folgenden Amtszei
ten wahrgenommen haben. 

(5) Das Beamtenverhältnis der Beamtinnen und Be
amten auf Zeit, für deren Berufung in das Beamten
verhältnis es einer Wahl bedarf (Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamte). endet auch durch Abwahl oder 
Abberufung, wenn diese gesetzlich vorgesehen ist. 
Mit ihrer Abwahl oder Abberufung treten die Wahl
beamtinnen oder Wahlbeamten in den einstweiligen 
Ruhestand. 

(6) Ein Beamtenverhältnis auf Zeit kann nicht in ein 
solches auf Lebenszeit umgewandelt werden, ein 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit kann nicht in ein 
solches auf Zeit umgewandelt werden. 

§ 8 
Zulassung von Ausnahmen für die Berufung · 

in das Beamtenverhältnis 
( § 7 BeamtStG) 

Ausnahmen nach § 7 Abs. 3 BeamtStG lässt die 
oberste Dienstbehörde zu. 

§ 9 
Zuständigkeit für die Ernennung, 

Wirkung der Ernennung 
( § 8 BeamtStG) 

(1) Die Landesbeamtinnen und Landesbeamten 
werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist, von der Ministerpräsidentin oder dem Minister
präsidenten ernannt. Sie oder er kann ihre oder sei
ne Befugnis auf andere Stellen übertragen. 

(2) Die Beamtinnen und Beamten nach § 1 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 werden von der obersten Dienstbehör
de ernannt, soweit durch Gesetz, Verordnung oder 
Satzung nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Einer Ernennung bedarf es auch bei der Verlei· 
hung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbe
zeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe. 

(4) Die Ernennung wird mit dem Tage der Aushän
digung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn 
nicht in der Urkunde ein späterer Tag bestimmt ist. 

(5) Mit der Begründung des Beamtenverhältnisses 
erlischt ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis zum 
Dienstherrn. 

§ 10 
Stellenausschreibung, Feststellung der 

gesundheitlichen Eignung 
(§ 9 BeamtStG) 

( 1 ) Die Bewerberinnen und Bewerber sollen durch 
Stellenausschreibung ermittelt werden. Einer Ein
stellung soll eine öffentliche Ausschreibung voraus
gehen. Unberührt bleiben die gesetzlichen Vor
schriften über die Auswahl der Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamten der Gemeinden, Kreise, Ämter 
und der sonstigen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie das 
Gleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 1994 
(GVOBI. Schi.-H. S. 562), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 26. März 2009 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 132). 

(2) Die gesundheitliche Eignung für die Berufung in 
ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in ein 
anderes Beamten- oder Beschäftigungsverhältnis 
mit dem Ziel der späteren Verwendung im Beam
tenverhältnis auf Lebenszeit ist aufgrund eines ärzt
lichen Gutachtens ( § 44) festzustellen. 

§ 11 
Feststellung der Nichtigkeit der Ernennung, 

Verbot der Führung der Dienstgeschäfte 
( § 11 BeamtStG) 

(1) Die Nichtigkeit der Ernennung wird von der 
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimm
ten Behörde festgestellt. Die Feststellung kann erst 
getroffen werden, wenn im Fall 

1. des § 11 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG die schriftliche 
Bestätigung der Wirksamkeit der Ernennung 
nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 BeamtStG, 
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2. des § 11 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG die Bestätigung 
der Ernennung nach § 11 Abs. 2 Nr. 2 
Bea mtStG oder 

3. des § 11 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a BeamtStG die 
Zulassung einer Ausnahme nach § 11 Abs. 2 
Nr. 3 BeamtStG 

abgelehnt worden ist. Die Feststellung der Nichtig
keit ist der Beamtin oder dem Beamten oder den 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen schrift
lich bekannt zu geben. 

(2) Sobald der Grund für die Nichtigkeit bekannt 
wird, kann der Ernannten oder dem Ernannten jede 
weitere Führung der Dienstgeschäfte verboten wer
den; bei einer Ernennung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 
BeamtStG ist sie zu verbieten. Das Verbot der 
Amtsführung kann frühestens mit der Bekanntgabe 
der Nichtigkeit nach Absatz 1 ausgesprochen wer
den. 

(3) Die bis zu dem Verbot der Führung der Dienst
geschäfte vorgenommenen Amtshandlungen der 
Ernannten oder des Ernannten sind in gleicher Wei
se gültig, wie wenn die Ernennung wirksam gewe
sen wäre. 

(4) Die der Ernannten oder dem Ernannten gewähr
ten Leistungen können belassen werden. 

§ 12 
Rücknahme der Ernennung 

( § 1 2 BeamtStG) 

( 1) Die Rücknahme der Ernennung wird von der 
obersten Dienstbehörde erklärt und ist der Beamtin 
oder dem Beamten schriftlich bekannt zu geben. 
Die Rücknahme muss in den Fällen des § 12 Abs. 1 
Nr. 3 und 4 BeamtStG innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten erfolgen, nachdem die oberste 
Dienstbehörde von der Ernennung und dem Grund 
der Rücknahme Kenntnis erlangt hat. Die Rücknah
me der Ernennung ist auch nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses zulässig. 

(2) § 11 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 

Abschnitt 111 
Laufbahn 

§ 13 
Laufbahn 

(1) Eine Laufbahn umfasst alle Ämter, die derselben 
Fachrichtung und derselben Laufbahngruppe ange
hören. 

(2) Es gibt folgende Fachrichtungen: 

1. Justiz 

2. Polizei 

3. Feuerwehr 

4. Steuerverwaltung 

5. Bildung 

6. Gesundheits- und soziale Dienste 

7. Agrar- und umweltbezogene Dienste 

8. Technische Dienste 

9. Wissenschaftliche Dienste 

10. Allgemeine Dienste. 

(3} Die Zugehörigkeit zur Laufbahngruppe richtet 
sich nach der für die Laufbahn erforderliche Vor
und Ausbildung. Zur Laufbahngruppe 2 gehören 
alle Laufbahnen, die einen Hochschulabschluss 
oder einen gleichwertigen Bildungsstand vorausset
zen. Zur Laufbahngruppe 1 gehören alle übrigen 
Laufbahnen. Innerhalb der Laufbahngruppen kann 
abhängig von der Vor- und Ausbildung nach Ein
stiegsämtern unterschieden werden. 

(4} Soweit erforderlich, können innerhalb einer 
Laufbahn fachspezifisch ausgerichtete Laufbahn
zweige gebildet werden. Laufbahnzweige sind Äm
ter einer Laufbahn, die aufgrund einer gleichen Qua
lifikation zusammengefasst werden. Die Laufbahn
befähigung wird durch die Einrichtung eines 
Laufbahnzweiges nicht eingeschränkt. 

(5) Bei der Gestaltung der Laufbahnen sind unter 
Berücksichtigung des besoldungsrechtlichen 
Grundsatzes der funktionsbezogenen Bewertung 
der Ämter insbesondere die regelmäßig zu durch
laufenden Ämter festzulegen. 

§ 14 
Zugangsvoraussetzungen zu den Laufbahnen 

( 1) Für die Laufbahnen der Laufbahngruppe 1 sind 
für das erste Einstiegsamt mindestens zu fordern 

1. als Bildungsvoraussetzung der erfolgreiche Be
such einer allgemein bildenden Schule oder ein 
als gleichwertig anerkannter Bildungsstand und 

2. als sonstige Voraussetzung ein Vorbereitungs
dienst oder eine abgeschlossene Berufsausbil
dung, bei Laufbahnen mit besonderen Anforde
rungen ein Vorbereitungsdienst und eine abge
schlossene Berufsausbildung. 

(2) Für die Laufbahnen der Laufbahngruppe 1 sind 
für das zweite Einstiegsamt mindestens zu fordern 

1 . als Bildungsvoraussetzung 

a) ein Realschulabschluss oder 

b) ein Hauptschulabschluss und eine förderliche 
abgeschlossene Berufsausbildung oder 

c) ein Hauptschulabschluss und eine abge
schlossene Ausbildung in einem öffentlich
rechtlichen Ausbildungsverhältnis oder 

d) ein als gleichwertig anerkannter Bildungs
stand 

und 

2. als sonstige Voraussetzung 

a) eine abgeschlossene Berufsausbildung und 
eine geeignete hauptberufliche Tätigkeit oder 
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b) ein mit einer Laufbahnprüfung abgeschlosse
ner Vorbereitungsdienst oder eine inhaltlich 
dessen Anforderungen entsprechende abge
schlossene berufliche Ausbildung oder Fort
bildung oder 

c) bei Laufbahnen mit besonderen Anforderun
gen eine abgeschlossene Berufsausbildung 
und ein Vorbereitungsdienst. 

(3) Für die Laufbahnen der Laufbahngruppe 2 sind 
für das erste Einstiegsamt mindestens zu fordern 

1 . als Bildungsvoraussetzung ein mit einem Ba
chelorgrad abgeschlossenes Hochschulstudium 
oder ein gleichwertiger Abschluss und 

2. als sonstige Voraussetzung 

a) eine geeignete hauptberufliche Tätigkeit oder 

b) ein mit einer Prüfung abgeschlossener Vorbe-
reitungsdienst. 

Die Voraussetzungen nach Nummer 2 entfallen, 
wenn das Hochschulstudium die wissenschaftli
chen Erkenntnisse und Methoden sowie die berufs
praktischen Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, 
die zur Erfüllung der Aufgaben in der Laufbahn er
forderlich sind. 

(4) Für die Laufbahnen der Laufbahngruppe 2 sind 
für das zweite Einstiegsamt mindestens zu fordern 

1 . als Bildungsvoraussetzung ein mit einem Mas-
tergrad oder einem gleichwertigen Abschluss 
abgeschlossenes Hochschulstudium und 

2. als sonstige Voraussetzung 

a) eine geeignete hauptberufliche Tätigkeit oder 

bl ein mit einer Prüfung abgeschlossener Vorbe
reitungsdienst. 

Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 15 
Bei einem anderen Dienstherrn 

erworbene Vorbildung und Laufbahnbefähigung 

( 1 I Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst einer 
Laufbahn darf nicht deshalb abgelehnt werden, 
weil die Bewerberin oder der Bewerber die für seine 
Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung im Bereich 
eines anderen Dienstherrn erworben hat. 

(2) Wer die Laufbahnbefähigung bei einem anderen 
Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereiches die
ses Gesetzes erworben hat, besitzt, soweit erfor
derlich nach Durchführung von Maßnahmen nach 
§ 24 Satz 3, die Befähigung für eine Laufbahn nach 
§ § 13 und 14. 

§ 16 
Erwerb der Laufbahnbefähigung 

aufgrund des Gemeinschaftsrechts 

Die Laufbahnbefähigung kann auch aufgrund der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 7. September 2005 über 

die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. 
EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 
Nr. L 93 S. 28), zuletzt geändert durch die Verord
nung der Kommission vom 31 . Juli 2008 (ABI. EU 
Nr. L 205 S. 1 0), erworben werden. Das Nähere, 
insbesondere das Anerkennungsverfahren sowie 
die Ausgleichsmaßnahmen, regelt die Landesregie
rung, für die Laufbahnen der Fachrichtung Bildung 
( § 1 3 Abs. 2 Nr. 51 das für Schulwesen zuständige 
Ministerium, durch Verordnung. 

§ 17 
Andere Bewerberinnen und Bewerber 

( 1) ln das Beamtenverhältnis kann auch berufen 
werden, wer, ohne die vorgeschriebenen Zugangs
voraussetzungen zu erfüllen, die Befähigung für die 
Laufbahn durch Lebens- und Berufserfahrung inner
halb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes er
worben hat (andere Bewerberin oder Bewerber). 
Dies gilt nicht, wenn eine bestimmte Vorbildung, 
Ausbildung oder Prüfung durch besondere Rege
lung außerhalb des Beamtenrechts vorgeschrieben 
oder eine besondere Vorbildung oder Fachausbil
dung nach der Eigenart der Laufbahnaufgaben 
zwingend erforderlich ist. 

(2) Die Befähigung von anderen Bewerberinnen 
oder anderen Bewerbern ist durch den Landesbe
amtenausschuss festzustellen. 

§ 18 
Einstellung 

Eine Ernennung unter Begründung eines Beamten
verhältnisses (Einstellung) ist im Beamtenverhältnis 
auf Probe oder auf Lebenszeit nur in einem Ein
stlegsamt zulässig. Abweichend von Satz 1 kann 

1. bei entsprechenden beruflichen Erfahrungen 
oder sonstigen Qualifikationen, die zusätzlich zu 
den in § 14 geregelten Zl.1gangsvoraussetzun
gen erworben wurden, wenn die Laufbahnvor
schriften dies bestimmen, 

2. für die in § 37 genannten Beamtinnen und Be
amten 

oder 

3. bei Zulassung einer Ausnahme durch den Lan
desbeamtenausschuss 

auch eine Einstellung in einem höheren Amt vorge
nommen werden. 

§ 19 
Probezeit 

( 1) Probezeit ist die Zeit im Beamtenverhältnis auf 
Probe, während der sich die Beamtinnen und Beam
ten nach Erwerb der Befähigung für die Laufbahn 
bewähren sollen. 

(2} Die regelmäßige Probezeit dauert in allen Lauf
bahnen drei Jahre. Zeiten hauptberuflicher Tätig
keit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen 
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Dienstes können auf die Probezeit angerechnet 
werden, soweit die Tätigkeit nach Art und Bedeu
tung der Tätigkeit in der Laufbahn gleichwertig ist. 
Die Mindestprobezeit beträgt in der Laufbahngr_up
pe 1 sechs Monate und in der Laufbahngruppe 2 ein 
Jahr. Die Mindestprobezeit kann unterschritten 
werden, wenn die anrechenbaren Zeiten im Beam
tenverhältnis mit Dienstbezügen abgeleistet wor
den sind. 

(3) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der 
Beamtin oder des Beamten sind zweimal im Rah
men einer dienstlichen Beurteilung zu bewerten. 
Für die Feststellung der Bewährung gilt ein strenger 
Maßstab. Bei Entlassung wegen mangelnder Be
währung oder Verkürzung der Probezeit ist eine Be
urteilung ausreichend. 

(4) Die Probezeit kann bis zu einer Höchstdauer von 
fünf Jahren verlängert werden. 

(5) Die in § 37 genannten Beamtinnen und Beamten 
leisten keine Probezeit. 

§ 20 
Beförderung 

(1) Beförderung ist eine Ernennung, durch die der 
Beamtin oder dem Beamten ein anderes Amt mit 
höherem Endgrundgehalt verliehen wird. 

(2) Eine Beförderung ist nicht zulässig 

1. während der Probezeit, 

2. vor Ablauf eines Jahres seit Beendigung der Pro
bezeit, es sei denn, die Beamtin oder der Beamte 
hat während der Probezeit hervorragende Leis
tungen gezeigt, 

3. vor Feststellung der Eignung für einen höher be
werteten Dienstposten in einer Erprobungszeit 
von mindestens drei Monaten Dauer; dies gilt 
nicht in den Fällen des § 5 sowie für die Be
amtinnen und Beamten nach den § § 7, 37 
und 124, 

4. vor Ablauf von zwei Jahren seit der letzten Be
förderung, es sei denn, dass das derzeitige Amt 
nicht durchlaufen zu werden braucht. 

Ämter, die regelmäßig zu durchlaufen sind, dürfen 
nicht übersprungen werden. 

(3) Der Landesbeamtenausschuss kann Ausnah
men von Absatz 2 zulassen. 

§ 21 
Aufstieg 

Beamtinnen und Beamte mit der Befähigung für ei
ne Laufbahn der Laufbahngruppe 1 können auch 
ohne Erfüllung der für die Laufbahn vorgeschrie
benen Zugangsvoraussetzungen durch Aufstieg 
eine Befähigung für eine Laufbahn der Laufbahn
gruppe 2 erwerben. Für den Aufstieg ist die Able
gung einer Prüfung zu verlangen; die Laufbahnvor
schriften können Ausnahmen bestimmen. 

§ 22 
Personalentwicklung, 

Qualifizierung und Fortbildung 

Die berufliche Entwicklung in der Laufbahn und der 
Aufstieg setzen eine entsprechende Qualifizierung, 
insbesondere die erforderliche Fortbildung, voraus. 
Die Beamtinnen und Beamten sind verpflichtet, an 
der dienstlichen Fortbildung teilzunehmen und sich 
selbst fortzubilden. Der Dienstherr hat durch geeig
nete Maßnahmen für die Fortbildung der Beamtin
nen und Beamten zu sorgen. Fortbildung und wei
tere Maßnahmen der Qualifizierung können Be
standteil einer Personalentwicklung sein. 

§ 23 
Benachteiligungsverbot, Nachteilsausgleich 

(1 J Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit und 
die Betreuung von Kindern oder die Pflege einer 
oder eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürf
tigen Angehörigen dürfen sich bei der Einstellung 
und der beruflichen Entwicklung nach Maßgabe der 
Absätze 2 und 3 nicht nachteilig auswirken. 

(2) Haben sich die Anforderungen an die fachliche 
Eignung einer Bewerberin oder eines Bewerbers für 
die Einstellung in den öffentlichen Dienst in der Zeit 
erhöht, in der sich ihre oder seine Bewerbung um 
Einstellung infolge der Geburt oder Betreuung eines 
Kindes verzögert hat, und hat sie oder er sich inner
halb von drei Jahren nach der Geburt dieses Kindes 
oder sechs Monate nach Erfüllung der ausbildungs
mäßigen Einstellungsvoraussetzungen beworben, 
ist der Grad ihrer oder seiner fachlichen Eignung 
nach den Anforderungen zu prüfen, die zu dem 
Zeitpunkt bestanden haben, zu dem sie oder er sich 
ohne die Geburt des Kindes hätte bewerben kön
nen. Für die Berechnung des Zeitraums der Verzö
gerung sind die Fristen nach § 4 Abs. 1 des Bun
deselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 5. De
zember 2006 (BGBI. I 5. 2748), geändert durch 
Artikel 6 Abs. 8 des Gesetzes vom 19. August 
2007 IBGBI. I S. 1970), sowie nach § 3 Abs. 2 des 
Mutterschutzgesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 20. Juni 2002 (BGBI. I S. 2318}, ge
ändert durch Artikel 2 Abs. 10 des Gesetzes vom 
5. Dezember 2006 (BGBI. I S. 2748), zugrunde zu 
legen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
die Verzögerung der Einstellung wegen der tatsäch
lichen Pflege einer oder eines nach ärztlichem Gut
achten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen. 

(3) Zum Ausgleich beruflicher Verzögerungen in
folge 

1 . der Geburt oder der tatsächlichen Betreuung 
oder Pflege eines Kindes unter achtzehn Jahren 
oder 

2. der tatsächlichen Pflege einer oder eines nach 
ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonsti
gen Angehörigen 
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kann die Beamtin oder der Beamte ohne Mitwirkung 
des Landesbeamtenausschusses abweichend von 
§ 20 Abs. 2 Nr. 1 und 2 während der Probezeit und 
vor Ablauf eines Jahres seit Beendigung der Probe
zeit befördert werden. Das Ableisten der vorge
schriebenen Probezeit bleibt unberührt. 

(4) Die Absätze 2 und 3 sind in den Fällen des 
Nachteilsausgleichs für ehemalige Beamtinnen und 
Beamte der Bundespolizei, für ehemalige Solda
tinnen und Soldaten nach § 9 Abs. 8 Satz 4 des 
Arbeitsplatzschutzgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Februar 2001 (BGBI. I 
S. 253), zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 74 
des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBI. I S. 160) 
und § 8 a des Soldatenversorgungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. April 2002 
(BGBI. I S. 1258, 1909}, zuletzt geändert durch Ar
tikel 5 und 5 a des Gesetzes vom 5. Februar 2009 
(BGBI. I S. 160), sowie für ehemalige Zivildienst
leistende nach § 78 des Zivildienstgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1 7. Mai 2005 
(BGBI. I S. 1346), zuletzt geändert durch Artikel 15 
Abs. 78 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBI. I 
S. 160), und Entwicklungshelferinnen und Entwick
lungshelfer nach § 17 Abs. 1 des Entwicklungshel
fer-Gesetzes vom 18. Juni 1969 (BGBI. I S. 549), 
zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 
24. Dezember 2003 (BGBI. I S. 2954), entspre
chend anzuwenden. 

§ 24 
Laufbahnwechsel 

Ein Wechsel von einer Laufbahn in eine andere 
Laufbahn derselben Laufbahngruppe ist zulässig, 
wenn die Beamtin oder der Beamte die Befähigung 
für die neue Laufbahn besitzt. Besitzt die Beamtin 
oder der Beamte nicht die Befähigung für die neue 
Laufbahn, ist ein Laufbahnwechsel durch Entschei
dung der für die Gestaltung der Laufbahn zuständi
gen obersten Landesbehörde zulässig. Dabei soll ei
ne Einführung vorgesehen werden, deren Umfang 
allgemein oder einzelfallbezogen zu bestimmen ist. 
Ist eine bestimmte Vorbildung oder Ausbildung 
durch besondere gesetzliche Regelung vorgeschrie
ben oder eine besondere Vorbildung oder Fachaus
bildung nach der Eigenart der neuen Aufgaben 
zwingend erforderlich, ist ein Wechsel nur durch 
entsprechende Maßnahmen zum Erwerb der Befähi
gung für die neue Laufbahn zulässig. 

§ 25 
Laufbahnverordnungen 

( 1) Unter Berücksichtigung der § § 1 3 bis 24 ist die 
nähere Ausgestaltung der Laufbahnen durch Ver
ordnung zu bestimmen. Dabei sollen insbesondere 
geregelt werden 

1. die Gestaltung der Laufbahnen, insbesondere 
die Einrichtung von Laufbahnzweigen und die 
regelmäßig zu durchlaufenden Ämter ( § 1 3), 

2. der Erwerb der Laufbahnbefähigung ( § § 14 
bis 17); dabei sind auch die Mindestdauer eines 
Vorbereitungsdienstes und einer hauptberufli
chen Tätigkeit zu regeln, 

3. die Durchführung von Prüfungen einschließlich 
der Prüfungsnote, 

4. Voraussetzungen für die Einstellung in einem 
höheren Amt als einem Einstiegsamt ( § 18 
Satz 2 Nr. 1), 

5. die Probezeit, insbesondere ihre Verlängerung 
und Anrechnung von Zeiten hauptberuflicher 
Tätigkeit auf die Probezeit ( § 19), 

6. die Voraussetzungen und das Verfahren für Be
förderungen und den Aufstieg sowie für Perso
nalentwicklungsmaßnahmen, die darauf gerich
tet sind, Beamtinnen und Beamte auf die Über
nahme bestimmter Ämter und Funktionen 
vorzubereiten ( § § 20, 21 , 22), 

7. Voraussetzungen für den Laufbahnwechsel 
(§ 24), 

8. Grundsätze der Qualifizierung und Fortbildung 
im Rahmen der Personalentwicklung ( § 22), 

9. Grundsätze für dienstliche Beurteilungen ( § 59), 

10. Einzelheiten des Nachteilsausgleichs ( § 23), 

11. Ausgleichsmaßnahmen zugunsten von schwer
behinderten Menschen, 

1 2. Besonderheiten für Beamtinnen und Beamte 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3. 

(2) Die Landesregierung erlässt durch Verordnung 
nach Absatz 1 die Vorschriften, die für alle Lauf
bahnen einheitlich gelten sollen (Allgemeine Lauf
bahnverordnung). Darüber hinaus erforderliche Vor
schriften erlässt die für die Gestaltung der jeweili
gen Laufbahn zuständige oberste Landesbehörde 
im Einvernehmen mit dem Innenministerium durch 
Verordnung nach Absatz 1. 

§ 26 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

(1) Die für die Gestaltung der Laufbahn zuständige 
oberste Landesbehörde trifft im Benehmen mit dem 
Innenministerium durch Verordnung Vorschriften 
über die Ausbildung und Prüfung. Dabei sollen, un
ter Berücksichtigung der Regelungen der Laufbahn
verordnungen, insbesondere geregelt werden 

1. die Voraussetzungen für die Zulassung zur Aus
bildung, 

2. die Ausgestaltung der Ausbildung, einschließlich 
der theoretischen und praktischen Ausbildung, 

3. die Anrechnung von Zeiten einer für die Ausbil
dung förderlichen berufspraktischen Tätigkeit 
sowie sonstiger Zeiten auf die Dauer der Ausbil
dung, 
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4. Vorschriften über Zwischenprüfungen, soweit 
erforderlich, 

5. die Durchführung von Prüfungen, 

6. die Wiederholung von Prüfungen und Prüfungs
teilen sowie die Rechtsfolgen bei endgültigem 
Nichtbestehen der Prüfung, 

7. die Folgen von Versäumnissen und Unregelmä
ßigkeiten, 

8. das Rechtsverhältnis der oder des Betroffenen 
während der Ausbildung. 

(2) Studien- und Prüfungsordnungen für berufsqua
lifizierende Studiengänge, die zum Eintritt in den 
öffentlichen Dienst berechtigen, müssen die in Ab
satz 1 Satz 2 Nr. 1 bis 7 enthaltenen Regelungen 
berücksichtigen. 

(3) Verordnungen, die aufgrund des Absatzes 1 er
lassen werden, können abweichend von § 60 des 
Landesverwaltungsgesetzes im Amtsblatt für 
Schleswig-Holstein oder im Nachrichtenblatt des 
Ministeriums für Bildung und Frauen des Landes 
Schleswig-Holstein verkündet werden. Auf sie ist 
unter Angabe der Stelle ihrer Verkündung und des 
Tages ihres lnkrafttretens nachrichtlich im Gesetz
und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein hinzu
weisen. 

Abschnitt IV 
Landesinterne Abordnung, 

Versetzung und Körperschaftsumbildung 

§ 27 
Grundsatz 

( 1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für 
landesinterne Abordnungen, Versetzungen und 
Körperschaftsumbildungen. 

(2) Die Abordnung und die Versetzung werden von 
der abgebenden Stelle verfügt. Ist mit der Abord
nung oder Versetzung ein Wechsel des Dienstherrn 
verbunden, darf sie nur im schriftlichen Einver
ständnis mit der aufnehmenden Stelle verfügt wer
den. 

(3) Auf landesinterne Körperschaftsumbildungen 
sind die § § 1 6 bis 1 9 BeamtStG entsprechend an
zuwenden. Die obersten Aufsichtsbehörden kön
nen in den Fällen, in denen voraussichtlich in abseh
barer Zeit der Tatbestand des Satzes 1 in Verbin
dung mit § 16 BeamtStG eintreten wird, anordnen, 
dass in den beteiligten Körperschaften Ernennun
gen im Sinne des § 8 BeamtStG nur mit Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde stattfinden dürfen. Die 
Genehmigung ist zu versagen, wenn diese Ernen
nungen die Durchführung von Maßnahmen nach 
Satz 1 in Verbindung mit § 16 BeamtStG beein
trächtigen oder zu einer wesentlichen Mehrbelas
tung der Körperschaften führen würden. Die Anord
nung darf höchstens für die Dauer eines Jahres 

ergehen. Sie ist den beteiligten Körperschaften zu
zustellen. 

§ 28 
Abordnung 

( 1) Beamtinnen und Beamte können aus dienst
lichen Gründen vorübergehend ganz oder teilweise 
zu einer ihrem Amt entsprechenden Tätigkeit an 
eine andere Dienststelle desselben oder eines ande
ren Dienstherrn abgeordnet werden. 

(2) Aus dienstlichen Gründen ist eine Abordnung 
vorübergehend ganz oder teilweise auch zu einer 
nicht dem Amt entsprechenden Tätigkeit zulässig, 
wenn der Beamtin oder dem Beamten die Wahrneh
mung der neuen Tätigkeit aufgrund der Vorbildung 
oder Berufsausbildung zuzumuten ist. Dabei ist 
auch die Abordnung zu einer Tätigkeit, die nicht ei
nem Amt mit demselben Grundgehalt entspricht, 
zulässig. Die Abordnung nach den Sätzen 1 und 2 
bedarf der Zustimmung der Beamtin oder des Be
amten, wenn sie die Dauer von zwei Jahren über
steigt. 

(3) Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn 
bedarf der Zustimmung der Beamtin oder des Be
amten. Abweichend von Satz 1 ist die Abordnung 
auch ohne diese Zustimmung zulässig, wenn die 
neue Tätigkeit einem Amt mit demselben Grundge
halt entspricht und die Abordnung die Dauer von 
fünf Jahren nicht übersteigt. 

(4) Werden Beamtinnen oder Beamte zu einem an
deren Dienstherrn abgeordnet, finden auf sie, so
weit zwischen den Dienstherren nichts anderes ver
einbart ist, die für den aufnehmenden Dienstherrn 
geltenden Vorschriften über die Pflichten und Rech
te der Beamtinnen und Beamten mit Ausnahme der 
Regelungen über Amtsbezeichnung, Besoldung, 
Krankenfürsorge und Versorgung entsprechende 
Anwendung. Zur Zahlung der ihnen zustehenden 
Leistungen ist auch der Dienstherr verpflichtet, zu 
dem sie abgeordnet sind. 

§ 29 
Versetzung 

( 1) Beamtinnen und Beamte können auf ihren An
trag oder aus dienstlichen Gründen in ein Amt einer 
Laufbahn versetzt werden, für die sie die Befähi
gung besitzen. 

(2) Aus dienstlichen Gründen können Beamtinnen 
und Beamte auch ohne ihre Zustimmung in ein Amt 
mit mindestens demselben Endgrundgehalt der bis
herigen Laufbahn oder einer anderen Laufbahn, 
auch im Bereich eines anderen Dienstherrn, ver
setzt werden. Stellenzulagen gelten hierbei nicht 
als Bestandteile des Endgrundgehalts. Besitzen die 
Beamtinnen und Beamten nicht die Befähigung für 
die andere Laufbahn, sind sie verpflichtet an Maß
nahmen für den Erwerb der neuen Befähigung teil
zunehmen. 
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(3) Bei der Auflösung oder einer wesentlichen 
Änderung des Aufbaus oder der Aufgaben einer 
Behörde oder der Verschmelzung von Behörden 
können Beamtinnen und Beamte, deren Aufgaben
gebiete davon berührt sind, auch ohne ihre Zustim
mung in ein anderes Amt derselben oder einer an
deren Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt im 
Bereich desselben Dienstherrn versetzt werden, 
wenn eine dem bisherigen Amt entsprechende Ver
wendung nicht möglich ist. Das Endgrundgehalt 
muss mindestens dem des Amtes entsprechen, das 
die Beamtin oder der Beamte vor dem bisherigen 
Amt innehatte. Absatz 2 Satz 2 und 3 ist anzuwen
den. 

(4) Wird die Beamtin oder der Beamte in ein Amt 
eines anderen Dienstherrn versetzt, wird das Be
amtenverhältnis mit dem neuen Dienstherrn fortge
setzt. 

Abschnitt V 
Beendigung des Beamtenverhältnisses 

Unterabschnitt 1 
Entlassung und Verlust der Beamtenrechte 

§ 30 
Entlassung kraft Gesetzes 

( § 22 BeamtStG) 

( 1) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be
stimmte Behörde entscheidet darüber, ob die Vor
aussetzungen des § 22 Abs. 1, 2 oder 3 BeamtStG 
vorliegen und stellt den Tag der Beendigung des Be
amtenverhältnisses fest. An die Stelle der obersten 
Dienstbehörde tritt die oberste Aufsichtsbehörde, 
soweit Beamtinnen und Beamte nach § 1 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 dieses Gesetzes betroffen sind. 

(2) Für die Anordnung der Fortdauer des Beamten
verhältnisses nach § 22 Abs. 2 BeamtStG ist die 
oberste Dienstbehörde zuständig. 

(3) Beamtinnen oder Beamte des Landes, die zu 
Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern sowie 
zu wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbei
terinnen oder Mitarbeitern im Beamtenverhältnis 
auf Zeit oder zu Präsidentinnen oder Präsidenten 
oder zu Kanzlerinnen oder Kanzlern einer Hoch
schule ernannt werden, sind abweichend von § 22 
Abs. 3 BeamtStG für die Dauer des Beamtenver
hältnisses auf Zeit oder der Wahlzeit unter Fortfall 
der Dienstbezüge zu beurlauben. 

(4) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbe
reitungsdienst sind mit dem Ablauf des Tages aus 
dem Beamtenverhältnis entlassen, an dem ihnen 

1 . das Bestehen einer Prüfung oder 

2. das endgültige Nichtbestehen einer Prüfung oder 
vorgeschriebenen Zwischenprüfung 

bekannt gegeben worden ist. Im Fall von Satz 1 
Nr. 1 endet das Beamtenverhältnis jedoch frü
hestens nach Ablauf der für den Vorbereitungs-

dienst im Allgemeinen oder im Einzelfall festgesetz
ten Zeit. 

§ 31 
Entlassung durch Verwaltungsakt 

( § 23 BeamtStG) 

( 1) Das Verlangen nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
BeamtStG muss der Dienstvorgesetzten oder dem 
Dienstvorgesetzten gegenüber erklärt werden. Die 
Erklärung kann, solange die Entlassungsverfügung 
noch nicht zugegangen ist, innerhalb von zwei Wo
chen nach Zugang bei der Dienstvorgesetzten oder 
dem Dienstvorgesetzten, mit Zustimmung der nach 
§ 32 Abs. 1 für die Entlassung zuständigen Behör
de auch nach Ablauf dieser Frist, zurückgenommen 
werden. Die Entlassung ist für den beantragten 
Zeitpunkt auszusprechen. Sie kann jedoch solange 
hinausgeschoben werden, bis die Beamtinnen und 
Beamten ihre Amtsgeschäfte ordnungsgemäß erle
digt haben, längstens drei Monate, bei Schulleite
rinnen und Schulleitern sowie Lehrerinnen und 
Lehrern an öffentlichen Schulen bis zum Ende des 
laufenden Schulhalbjahres, bei dem beamteten wis
senschaftlichen und künstlerischen Personal an 
Hochschuten bis zum Abtauf des Semesters oder 
Trimesters. 

(2) Die Frist für die Entlassung nach § 23 Abs. 3 
BeamtStG beträgt bei einer Beschäftigungszeit 

1. bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monats
schluss, 

2. von mehr als drei Monaten sechs Wochen zum 
Schluss eines Katendervierteljahres. 

Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbroche
ner Tätigkeit im Beamtenverhältnis auf Probe bei 
demselben Dienstherrn. 

(3) Im Falle des § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG 
ist vor der Entlassung der Sachverhalt in entspre
chender Anwendung der § § 21 bis 29 des Landes
disziplinargesetzes vom 18. März 2003 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 154) aufzuklären. Abweichend von Ab
satz 2 kann die Entlassung ohne Einhaltung einer 
Frist erfolgen. 

(4) Sind Beamtinnen und Beamte nach § 23 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3 BeamtStG entlassen worden, sind sie 
auf ihre Bewerbung bei gleichwertiger Eignung vor
rangig zu berücksichtigen. 

(5) Für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, die 
wegen eines Dienstvergehens entlassen werden 
sollen, ist Absatz 3 anzuwenden. 

§ 32 
Zuständigkeit, Verfahren und Wirkung 

der Entlassung 

(1) Die Entlassung nach § 23 BeamtStG wird von 
der Stelle schriftlich verfügt, die für die Ernennung 
zuständig wäre. Soweit durch Gesetz, Verordnung 
oder Satzung nichts anderes bestimmt ist, tritt die 
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Entlassung im Falle des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BeamtStG mit der Zustellung, im Übrigen mit dem 
Ende des Monats ein, der auf den Monat folgt, in 
dem der Beamtin oder dem Beamten die Entlas
sungsverfügung zugestellt worden ist. 

(2) Nach der Entlassung haben frühere Beamtinnen 
und frühere Beamte keinen Anspruch auf Leistun
gen des früheren Dienstherrn, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. Sie dürfen die Amts
bezeichnung und die im Zusammenhang mit dem 
Amt verliehenen Titel nur führen, wenn ihnen die 
Erlaubnis nach § 57 Abs. 4 erteilt worden ist. 

§ 33 
Wirkung des Verlustes der Beamtenrechte 

und eines Wiederaufnahmeverfahrens 
( § 24 BeamtStG) 

( 1) Endet das Beamtenverhältnis nach § 24 Abs. 1 
BeamtStG, haben frühere Beamtinnen oder frühere 
Beamte keinen Anspruch auf Leistungen des frühe
ren Dienstherrn, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. Sie dürfen die Amtsbezeichnung und 
die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen 
Titel nicht führen. 

(2) Wird eine Entscheidung, durch die der Verlust 
der Beamtenrechte bewirkt worden ist, im Wieder
aufnahmeverfahren durch eine Entscheidung er
setzt, die diese Wirkung nicht hat, hat die Beamtin 
oder der Beamte, sofern sie oder er die Altersgrenze 
noch nicht erreicht hat und noch dienstfähig ist, 
Anspruch auf Übertragung eines Amtes derselben 
oder einer vergleichbaren Laufbahn wie das bisheri
ge Amt und mit mindestens demselben Grundge
halt. Bis zur Übertragung des neuen Amtes erhält 
sie oder er, auch für die zurückliegende Zeit, die 
Leistungen des Dienstherrn, die ihr oder ihm aus 
dem bisherigen Amt zugestanden hätten. Die Sät
ze 1 und 2 gelten entsprechend für Beamtinnen und 
Beamte auf Zeit, auf Probe und auf Widerruf; für 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit jedoch nur inso
weit, als ihre Amtszeit noch nicht abgelaufen ist. 

(3) Ist aufgrund des im Wiederaufnahmeverfahren 
festgestellten Sachverhalts oder aufgrund eines 
rechtskräftigen Strafurteils, das nach der früheren 
Entscheidung ergangen ist, ein Disziplinarverfahren 
mit dem Ziel der Entfernung aus dem Beamtenver
hältnis eingeleitet worden, verlieren Beamtinnen 
und Beamte die ihnen zustehenden Ansprüche, 
wenn auf Entfernung aus dem Beamtenverhältnis 
erkannt wird; bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
können die Ansprüche nicht geltend gemacht wer
den. Satz 1 gilt entsprechend in Fällen der Entlas
sung von Beamtinnen auf Probe oder auf Widerruf 
sowie von Beamten auf Probe oder auf Widerruf 
wegen eines Verhaltens nach § 23 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 BeamtStG. 

(4) Beamtinnen und Beamte müssen sich auf die ih
nen im Falle des § 24 Abs. 2 BeamtStG zustehen
den Dienstbezüge ein anderes Arbeitseinkommen 
oder einen Unterhaltsbeitrag anrechnen lassen; sie 
sind zur Auskunft hierüber verpflichtet. 

§ 34 
Gnadenrecht 

( 1) Der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsi
denten steht hinsichtlich des Verlustes der Beam
tenrechte { § 24 BeamtStG) das Gnadenrecht zu. 

{2) Wird im Gnadenwege der Verlust der Beamten
rechte in vollem Umfang beseitigt, gilt von diesem 
Zeitpunkt ab § 33 Abs. 2 bis 4 entsprechend. 

Unterabschnitt 2 
Ruhestand und einstweiliger Ruhestand 

§ 35 
Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenze 

( § 25 BeamtStG) 

(1) Für Beamtinnen und Beamte bildet die Vollen
dung des 67. Lebensjahres die Altersgrenze. Für 
einzelne Beamtengruppen kann durch Gesetz eine 
andere Altersgrenze bestimmt werden. Beamtinnen 
und Beamte auf Lebenszeit und auf Zeit treten mit 
dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie 
die Altersgrenze erreichen. Abweichend hiervon 
treten Lehrerinnen und Lehrer mit Ablauf des letz
ten Monats des Schulhalbjahres, das beamtete wis
senschaftliche und künstlerische Personal an Hoch
schulen mit Ablauf des letzten Monats des Semes
ters oder Trimesters, in welchem die Altersgrenze 
erreicht wird, in den Ruhestand. 

(2) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, die vor 
dem 1. Januar 1 94 7 geboren sind, erreichen die 
Regelaltersgrenze mit Vollendung des 65. Lebens
jahres. Für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, 
die nach dem 31. Dezember 1946 geboten sind, 
wird die Regelaltersgrenze wie folgt angehoben: 

Geburtsjahr Anhebung um 
Monate 

1948 2 
1949 3 
1950 4 
1951 5 
1952 6 
1953 7 
1954 8 
1955 9 
1956 10 
1957 11 
1958 12 
1959 14 
1960 16 
1961 18 
1962 20 
1963 22 

Altersgrenze 

Jahr Monat 

65 2 
65 3 
65 4 
65 5 
65 6 
65 7 
65 8 
65 9 
65 10 
65 11 
66 0 
66 2 
66 4 
66 6 
66 8 
66 10 
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{3) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, denen 

1. Altersteilzeit nach § 88 a Abs. 3 Satz 4 des Lan
desbeamtengesetzes in der bis zum 31 . März 
2009 geltenden Fassung, 

2. bis zum Eintritt in den Ruhestand 

a) eine Teilzeitbeschäftigung nach § 88 a Abs. 1 
in Verbindung mit § 88 Abs. 5 des Landesbe
amtengesetzes in der bis zum 31 . März 2009 
geltenden Fassung oder 

b) Urlaub nach § 88 c Abs. 1 Nr. 2 des Landes
beamtengesetzes in der bis zum 31. März 
2009 geltenden Fassung 

bewilligt worden ist, erreichen die Altersgrenze mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres. 

(4) Die oberste Dienstbehörde kann den Eintritt in 
den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Alters
grenze hinausschieben 

1. aus dienstlichen Gründen mit Zustimmung der 
Beamtin oder des Beamten oder 

2. auf Antrag der Beamtin oder des Beamten, wenn 
dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. 

(5) Für hauptamtliche Wahlbeamtinnen und Wahl
beamte der kommunalen Körperschaften bildet das 
vollendete 68. Lebensjahr die gesetzliche Alters
grenze. Die § § 36 und 45 Abs. 1 bleiben unberührt. 

§ 36 
Ruhestand auf Antrag 

(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit oder auf 
Zeit können auf Antrag in den Ruhestand versetzt 
werden, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet ha
ben. § 35 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(2) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit oder auf 
Zeit, die schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 19. Ju
ni 2001 (BGBI. I S. 1 046), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 
(BGBI. I S. 2959), sind, können auf Antrag in den 
Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 60. Le
bensjahr vollendet haben. 

§ 37 
Einstweiliger Ruhestand 

( § 30 BeamtStG) 

Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident 
kann auf Vorschlag der Landesregierung Beamtin
nen und Beamte jederzeit in den einstweiligen Ru
hestand versetzen, wenn ihnen eines der folgenden 
Ämter übertragen worden ist: 

1. Staatssekretärin oder Staatssekretär, 

2. Regierungssprecherin oder Regierungssprecher 
der Landesregierung. 

§ 38 
Einstweiliger Ruhestand bei Umbildung 

von Körperschaften 

Die Frist, innerhalb derer Beamtinnen und Beamte 
nach § 18 Abs. 2 BeamtStG oder nach § 27 Abs. 3 

dieses Gesetzes in Verbindung mit § 18 Abs. 2 
BeamtStG in den einstweiligen Ruhestand versetzt 
werden können, beträgt ein Jahr. 

§ 39 
Einstweiliger Ruhestand bei Umbildung 

und Auflösung von Behörden 
( § 31 BeamtStG) 

Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand ist 
nur zulässig, soweit aus Anlass der Auflösung oder 
Umbildung Planstellen eingespart werden. Die Ver
setzung in den einstweiligen Ruhestand kann nur 
innerhalb einer Frist von einem Jahr nach Auflö
sung oder Umbildung der Behörde ausgesprochen 
werden. 

§ 40 
Beginn des einstweiligen Ruhestandes 

Der einstweilige Ruhestand beginnt mit dem Zeit
punkt, in dem die Versetzung in den Ruhestand der 
Beamtin oder dem Beamten bekannt gegeben wird. 
Ein späterer Zeitpunkt kann festgesetzt werden; in 
diesem Fall beginnt der einstweilige Ruhestand spä
testens mit dem Ende der drei Monate, die auf den 
Monat der Bekanntgabe folgen. Die Verfügung 
kann bis zum Beginn des einstweiligen Ruhestan
des zurückgenommen werden. 

Unterabschnitt 3 
Dienstunfähigkeit 

§ 41 
Verfahren bei Dienstunfähigkeit und 

begrenzter Dienstfähigkeit 
( § § 26, 27 BeamtStG) 

( 1) Bestehen Zweifel an der Dienstfähigkeit der Be
amtin oder des Beamten, ist sie oder er verpflichtet, 
sich nach Weisung der oder des Dienstvorgesetzten 
ärztlich untersuchen und, falls die Ärztin oder der 
Arzt es für erforderlich hält, auch beobachten zu 
lassen. Kommt die Beamtin oder der Beamte trotz 
wiederholter schriftlicher Weisung ohne hinreichen
den Grund dieser Verpflichtung nicht nach, kann sie 
oder er so behandelt werden, als ob Dienstunfähig
keit vorläge. 

(2) Die Frist nach § 26 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG be
trägt sechs Monate. 

(3) Stellt die oder der Dienstvorgesetzte aufgrund 
des ärztlichen Gutachtens ( § 44) die Dienstunfähig
keit der Beamtin oder des Beamten fest, entschei
det die nach § 45 Abs. 2 zuständige Behörde über 
die Versetzung in den Ruhestand. Die über die Ver
setzung in den Ruhestand entscheidende Behörde 
ist an die Erklärung der oder des Dienstvorgesetz
ten nicht gebunden; sie kann auch andere Beweise 
erheben. 

(4) Werden Rechtsbehelfe gegen die Verfügung 
über die Versetzung in den Ruhestand eingelegt, 
werden mit Beginn des auf die Zustellung der Ver-
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fügung folgenden Monats die Dienstbezüge einbe
halten, die das Ruhegehalt übersteigen. 

(5) ln den Fällen der begrenzten Dienstfähigkeit 
( § 27 BeamtStG) gelten Absatz 1 Satz 1 und die 
Absätze 2 bis 4 sowie § 45 Abs. 2 und 3 entspre
chend. § 73 Abs. 1 Satz 3 gilt mit der Maßgabe, 
dass die durchschnittliche zeitliche Beanspruchung 
durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten ein
schließlich der nicht genehmigungspflichtigen Ne
bentätigkeiten ein Fünftel der nach § 27 Abs. 2 
BeamtStG verminderten Arbeitszeit überschreitet. 

§ 42 
Ruhestand bei Beamtenverhältnis auf Probe 

( § 28 BeamtStG) 

Die Entscheidung über die Versetzung in den Ruhe
stand nach § 28 Abs. 2 BeamtStG von Beamtinnen 
und Beamten auf Probe trifft die oberste Dienstbe
hörde im Einvernehmen mit dem Finanzministerium. 
Die oberste Dienstbehörde kann ihre Befugnis im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium auf ande
re Behörden übertragen. 

§ 43 
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit 

( § 29 BeamtStG) 

( 1) Die Frist, innerhalb derer Ruhestandsbeamtin
nen oder Ruhestandsbeamte bei wiederhergestell
ter Dienstfähigkeit die erneute Berufung in das 
Beamtenverhältnis verlangen können ( § 29 Abs. 1 
BeamtStG), beträgt zehn Jahre. 

(2) Die Dienstfähigkeit der Ruhestandsbeamtin oder 
des Ruhestandsbeamten nach § 29 Abs. 5 Satz 1 
BeamtStG kann alle zwei Jahre überprüft werden; 
in begründeten Fällen kann die Dienstfähigkeit auch 
früher überprüft werden. § 44 Abs. 2 gilt entspre
chend. Von einer regelmäßigen Nachprüfung ist ab
zusehen, wenn von der nach § 44 Abs. 1 zuständi
gen Ärztin oder dem nach § 44 Abs. 1 zuständigen 
Arzt die Feststellung getroffen wurde, dass auf
grund des Krankheitsbildes eine Wiederherstellung 
der Dienstfähigkeit auszuschließen ist. 

(3) Nach Ablauf von zehn Jahren seit Eintritt in den 
Ruhestand ist eine erneute Berufung in das Beam
tenverhältnis nur mit Zustimmung der Ruhestands
beamtin oder des Ruhestandsbeamten zulässig. Der 
Lauf der Zehnjahresfrist nach Satz 1 ist so lange ge
hemmt, wie eine amtsärztliche Untersuchung aus 
von der Ruhestandsbeamtin oder dem Ruhestands
beamten zu vertretenden Gründen nicht stattfinden 
kann. 

(4} Kommt die Beamtin oder der Beamte trotz wie
derholter schriftlicher Weisung ohne hinreichenden 
Grund der Verpflichtung nach § 29 Abs. 5 Satz 1 
BeamtStG nicht nach, kann sie oder er so behandelt 
werden, als ob Dienstfähigkeit vorläge. 

§ 44 
Ärztliche Untersuchung 

( 1) Die ärztliche Untersuchung wird von Amtsärz
tinnen und Amtsärzten, beamteten Ärztinnen oder 
Ärzten oder sonstigen von der Behörde bestimmten 
Ärztinnen oder Ärzten durchgeführt. Die Behörde 
hat die Beamtin oder den Beamten in ihrer Auffor
derung zur ärztlichen Untersuchung auf deren 
Zweck hinzuweisen. 

(2) Die Ärztin oder der Arzt teilt der Behörde die we
sentlichen Feststellungen und Gründe des Ergebnis
ses der ärztlichen Untersuchung mit. 

Unterabschnitt 4 
Gemeinsame Bestimmungen 

§ 45 
Beginn des Ruhestandes, Zuständigkeiten 

(1) Der Eintritt oder die Versetzung in den Ruhe
stand setzt eine Wartezeit von fünf Jahren nach 
Maßgabe des Beamtenversorgungsrechts voraus. 

{2} Die Versetzung in den Ruhestand wird, soweit 
durch Gesetz, Verordnung oder Satzung nichts an
deres bestimmt ist, von der Behörde verfügt, die für 
die Ernennung der Beamtin oder des Beamten zu
ständig wäre. Die Verfügung ist der Beamtin oder 
dem Beamten schriftlich zuzustellen; sie kann bis 
zum Beginn des Ruhestands zurückgenommen wer
den. 

(3) Der Ruhestand beginnt, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, mit dem Ende des Monats, in 
dem die Verfügung über die Versetzung in den Ru
hestand der Beamtin oder dem Beamten zugestellt 
worden ist. Auf Antrag oder mit ausdrücklicher Zu
stimmung der Beamtin oder des Beamten kann ein 
anderer Zeitpunkt festgesetzt werden. 

Abschnitt VI 
Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis 

Unterabschnitt 1 
Allgemeines 

§ 46 
Verschwiegenheitspflicht, 

Aussagegenehmigung 
( § 37 BeamtStG) 

( 1 ) Die Kontaktstelle zur Bekämpfung der Korrup
tion in Schleswig-Holstein ist eine außerdienstliche 
Stelle im Sinne des § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
BeamtStG. 

(2) Die Genehmigung nach § 37 Abs. 3 BeamtStG 
erteilt die oder der Dienstvorgesetzte oder, wenn 
das Beamtenverhältnis beendet ist, die oder der 
letzte Dienstvorgesetzte. 

(3) Sind Aufzeichnungen (§ 37 Abs. 6 BeamtStG) 
auf Bild-, Ton- oder Datenträgern gespeichert, die 
körperlich nicht herausgegeben werden können 
oder bei denen eine Herausgabe nicht zurnutbar ist, 
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sind diese Aufzeichnungen auf Verlangen dem 
Dienstherrn zu übermitteln und zu löschen. Die Be
amtin oder der Beamte hat auf Verlangen über die 
nach Satz 1 zu löschenden Aufzeichnungen Aus
kunft zu geben. 

§ 47 
Diensteid 

( § 38 BeamtStG) 

( 1) Die Beamtin oder der Beamte hat folgenden 
Diensteid zu leisten: 

.,Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepu
blik Deutschland, die Landesverfassung und alle in 
der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze 
zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft 
zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe." 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte .. so wahr mir 
Gott helfe" geleistet werden. 

(3) Erklärt eine Beamtin oder ein Beamter, dass sie 
oder er aus Glaubens- oder Gewissensgründen kei
nen Eid leisten wolle, kann sie oder er anstelle der 
Worte .,Ich schwöre" eine andere Beteuerungsfor
mel sprechen. 

(4) ln den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 
BeamtStG eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BeamtStG zugelassen worden ist, kann von einer 
Eidesleistung abgesehen werden. Die Beamtin oder 
der Beamte hat, sofern gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, zu geloben, dass sie oder er ihre oder 
seine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen wird. 

(5) Die gesetzlichen Vorschriften über die Vereidi
gung der kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahl
beamten bleiben unberührt. 

§ 48 
Verbot der Führung der Dienstgeschäfte 

( § 39 BeamtStG) 

( 1) Über das Verbot der Führung der Dienstgeschäf
te nach § 39 BeamtStG entscheidet die oder der 
Dienstvorgesetzte. 

(2) Wird einer Beamtin oder einem Beamten die 
Führung ihrer oder seiner Dienstgeschäfte verbo
ten, können ihr oder ihm auch das Tragen der 
Dienstkleidung und Ausrüstung, der Aufenthalt in 
den Diensträumen oder in den dienstlichen Unter
künften und die Führung der dienstlichen Ausweise 
und Abzeichen untersagt werden. 

§ 49 
Verbot der Annahme von 

Belohnungen und Geschenken 
( § 42 BeamtStG) 

( 1) Ausnahmen nach § 42 Abs. 1 BeamtStG erteilt 
die oberste Dienstbehörde oder die letzte oberste 
Dienstbehörde. Die Befugnis kann auf andere Stel
len übertragen werden. 

(2) Für den Umfang des Herausgabeanspruchs nach 
§ 42 Abs. 2 BeamtStG gelten die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe 
einer ungerechtfertigten Bereicherung entspre
chend. Die Herausgabepflicht nach Satz 1 umfasst 
auch die Pflicht, dem Dienstherrn Auskunft über 
Art, Umfang und Verbleib des Erlangten zu geben. 

§50 
Dienstvergehen von Ruhestandsbeamtinnen 

und Ruhestandsbeamten 
( § 4 7 BeamtStG) 

Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeam
ten oder früheren Beamtinnen und Beamten mit 
Versorgungsbezügen gilt es als Dienstvergehen 
auch, wenn sie 

1. entgegen § 29 Abs. 2 oder 3 oder entgegen 
§ 30 Abs. 3 in Verbindung mit § 29 Abs. 2 
BeamtStG einer erneuten Berufung in das Beam
tenverhältnis Schuldhaft nicht nachkommen 
oder 

2. ihre Verpflichtung nach § 29 Abs. 4 oder 5 
Satz 1 BeamtStG verletzen. 

§ 51 
Schadensersatz 

( § 48 BeamtStG) 

( 1) Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz ge
leistet, gilt als Zeitpunkt, in dem der Dienstherr 
Kenntnis im Sinne der Verjährungsvorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erlangt, der Zeitpunkt, in 
dem der Ersatzanspruch gegenüber dem Dritten 
vom Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn 
gegenüber rechtskräftig festgestellt wird. 

(2) Leistet die Beamtin oder der Beamte dem 
Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Ersatzan
spruch gegen einen Dritten, geht der Ersatzan
spruch auf die Beamtin oder den Beamten über. 

§ 52 
Übergang von Schadensersatzansprüchen 

Werden Beamtinnen oder Beamte oder Versor
gungsberechtigte oder deren Angehörige verletzt 
oder getötet, geht ein gesetzlicher Schadenersatz
anspruch, der diesen Personen infolge der Körper
verletzung oder der Tötung gegen einen Dritten zu
steht, insoweit auf den Dienstherrn über, als dieser 

1 . während einer auf der Körperverletzung beru-
henden Aufhebung der Dienstfähigkeit oder 

2. infolge der Körperverletzung oder Tötung 

zur Gewährung von Leistungen verpflichtet ist. Ist 
eine Versorgungskasse zur Gewährung der Versor
gung verpflichtet, geht der Anspruch auf sie über. 
Übergegangene Ansprüche dürfen nicht zum Nach
teil der oder des Verletzten oder der Hinterbliebe
nen geltend gemacht werden. 
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§53 
Ausschluss und Befreiung von Amtshandlungen 

§ § 81 und 81 a des Landesverwaltungsgesetzes 
gelten entsprechend für dienstliche Tätigkeiten 
außerhalb eines Verwaltungsverfahrens. 

§ 54 
Wohnungswahl, Dienstwohnung 

( 1) Beamtinnen oder Beamte haben ihre Wohnung 
so zu nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte nicht beein
trächtigt werden. 

(2) Wenn die dienstlichen Verhältnisse es erfordern, 
kann die oder der Dienstvorgesetzte die Beamtin 
oder den Beamten anweisen, die Wohnung inner
halb bestimmter Entfernung von der Dienststelle zu 
nehmen oder eine Dienstwohnung zu beziehen. 

§ 55 
Aufenthalt in erreichbarer Nähe 

Wenn und solange besondere dienstliche Verhält
nisse es dringend erfordern, kann die Beamtin oder 
der Beamte angewiesen werden, sich während der 
dienstfreien Zeit in erreichbarer Nähe ihres oder sei
nes Dienstortes aufzuhalten. 

§56 
Dienstkleidungsvorschriften 

Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet Dienst
kleidung zu tragen, wenn dies bei der Ausübung 
des Dienstes üblich oder erforderlich ist. Die Vor
schriften über die Dienstkleidung erlässt die zustän
dige oberste Landesbehörde. 

§57 
Amtsbezeichnung 

( 1 I Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsi
dent setzt die Amtsbezeichnungen der Beamtinnen 
und Beamten fest, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist oder sie oder er die Ausübung dieser 
Befugnis nicht anderen Stellen überträgt. 

(2) Beamtinnen und Beamte führen im Dienst die 
Amtsbezeichnung des ihnen übertragenen Amtes. 
Sie dürfen sie auch außerhalb des Dienstes führen. 
Nach dem Wechsel in ein anderes Amt dürfen sie 
die bisherige Amtsbezeichnung nicht mehr führen. 
Ist das neue Amt mit einem niedrigeren Grund
gehalt verbunden, darf neben der neuen Amtsbe
zeichnung die des früheren Amtes mit dem Zusatz 
,.außer Dienst" oder ,.a. D." geführt werden. Bei 
dem Wechsel in ein anderes Amt infolge von Orga
nisationsmaßnahmen darf die bisherige Amtsbe
zeichnung auch geführt werden, wenn das neue 
Amt mit demselben Grundgehalt verbunden ist. 

(3) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte 
dürfen die ihnen bei der Versetzung in den Ruhe
stand zustehende Amtsbezeichnung mit dem Zu
satz "außer Dienst" oder "a. D." und die im Zusam-

menhang mit dem Amt verliehenen Titel weiter füh
ren. Ändert sich die Bezeichnung des früheren 
Amtes, darf die geänderte Amtsbezeichnung ge
führt werden. 

(4) Einer entlassenen Beamtin oder einem entlasse
nen Beamten kann die für sie oder ihn zuletzt zu
ständige oberste Dienstbehörde die Erlaubnis ertei
len, die Amtsbezeichnung mit dem Zusatz "außer 
Dienst" oder "a. D." sowie die im Zusammenhang 
mit dem Amt verliehenen Titel zu führen. Die Er
laubnis kann widerrufen werden, wenn die frühere 
Beamtin der der frühere Beamte sich ihrer als nicht 
würdig erweist. 

§58 
Dienstjubiläen 

( 1) Die Beamtinnen und Beamten werden bei 
Dienstjubiläen durch Aushändigung einer Dank
urkunde und Gewährung einer Jubiläumszuwen
dung geehrt. 

(2) Das Nähere regelt die Landesregierung durch 
Verordnung. ln ihr kann bestimmt werden, dass der 
Beamtin oder dem Beamten, gegen die oder den die 
Disziplinarmaßnahme einer Kürzung der Dienstbe
züge oder einer Zurückstufung verhängt oder auf
grund des § 14 Abs. 1 des Landesdisziplinargeset
zes nicht verhängt worden ist, eine Jubiläumszu
wendung nicht gewährt wird. 

§59 
Dienstliche Beurteilung, Dienstzeugnis 

( 1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der 
Beamtinnen und Beamten sind dienstlich zu beurtei
len. Erfolgt eine Auswahlentscheidung auch auf der 
Grundlage dienstlicher Beurteilungen, besitzen die 
Beurteilungen hinreichende Aktualität, deren Ende 
des Beurteilungszeitraumes zum Zeitpunkt der Aus
wahlentscheidung nicht länger als drei Jahre zu
rückliegt. 

(2) Beamtinnen und Beamten wird auf Antrag ein 
Dienstzeugnis über Art und Dauer der bekleideten 
Ämter erteilt, wenn siedaranein berechtigtes Inter
esse haben oder das Beamtenverhältnis beendet 
ist. Das Dienstzeugnis muss auf Verlangen auch 
über die ausgeübte Tätigkeit und die erbrachten 
Leistungen Auskunft geben. 

Unterabschnitt 2 
Arbeitszeit und Urlaub 

§ 60 
Regelmäßige Arbeitszeit, 

Bereitschaftsdienst, Mehrarbeit 

( 1) Die regelmäßige Arbeitszeit darf wöchentlich im 
Durchschnitt 41 Stunden nicht überschreiten. 

(2) Soweit der Dienst in Bereitschaft besteht, kann 
die regelmäßige Arbeitszeit entsprechend den 
dienstlichen Bedürfnissen angemessen verlängert 
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werden. Sie soll grundsätzlich wöchentlich im 
Durchschnitt 48 Stunden nicht überschreiten. 

(3) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne 
Entschädigung über die regelmäßige Arbeitszeit 
hinaus Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche 
Verhältnisse dies erfordern und sich die Mehrarbeit 
auf Ausnahmefälle beschränkt. Werden sie durch 
eine dienstlich angeordnete oder genehmigte Mehr
arbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die re
gelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, ist ihnen 
innerhalb eines Jahres für die über die regelmäßige 
Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit entspre
chende Dienstbefreiung zu gewähren. Bei teilzeit
beschäftigten Beamtinnen und Beamten ist die Min
destdauer der Mehrarbeit nach Satz 2 im Verhältnis 
der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit herab
zusetzen. Ist die Dienstbefreiung aus zwingenden 
dienstlichen Gründen nicht möglich, können an ih
rer Stelle Beamtinnen und Beamte in Besoldungs
gruppen mit aufsteigenden Gehältern eine Mehrar
beitsvergütung erhalten. 

(4) Das Nähere, insbesondere zur Dauer der Ar
beitszeit, zu Möglichkeiten ihrer flexiblen Ausge
staltung, Verteilung und Bezugszeiträumen ein
schließlich Pausen und Ruhezeiten, regelt die Lan
desregierung durch Verordnung. 

§ 61 
Teilzeitbeschäftigung 

( § 43 BeamtStG) 

( 1 ) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen 
soll auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit mindes
tens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bewil
ligt werden, soweit dienstliche Belange nicht entge
genstehen. Unter den gleichen Voraussetzungen 
kann die Teilzeitbeschäftigung auch in der Weise 
bewilligt werden, dass die Teilzeitarbeit über einen 
Zeitraum bis zu sieben Jahren gewährt und dabei 
der Teil, um den die Arbeitszeit ermäßigt ist, zu ei
nem ununterbrochenen Zeitraum zusammengefasst 
wird, der am Ende der bewilligten Teilzeitbeschäfti
gung liegen muss. Für die Beamtinnen und Beamten 
des Landes regeln das Nähere die zuständigen 
obersten Landesbehörden. 

(2) Während der Teilzeitbeschäftigung nach Ab
satz 1 dürfen entgeltliche Tätigkeiten nur in dem 
Umfang ausgeübt werden wie es Vollzeitbeschäf
tigten gestattet ist. Ausnahmen können zugelassen 
werden, soweit durch die Tätigkeiten dienstliche 
Pflichten nicht verletzt werden. 

(3) Die oder der Dienstvorgesetzte kann nachträg
lich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung beschrän
ken oder den Umfang der zu leistenden Arbeitszeit 
erhöhen, soweit zwingende dienstliche Belange 
dies erfordern. Sie oder er hat eine Änderung des 
Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder den Über
gang zur Vollzeitbeschäftigung zuzulassen, wenn 

der Beamtin oder dem Beamten die Teilzeitbeschäf
tigung im bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet 
werden kann und dienstliche Belange nicht entge
genstehen. 

§ 62 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

aus familiären Gründen 

( 1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen ist 
auf Antrag, 

1. Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 30 % der 
regelmäßigen Arbeitszeit, 

2. Urlaub ohne Dienstbezüge 

bis zur Dauer von 15 Jahren zu bewilligen, wenn 
sie mindestens 

a) ein Kind unter 18 Jahren oder 

b) eine sonstige Angehörige oder einen sonstigen 
Angehörigen, die oder der nach ärztlichem Gut
achten pflegebedürftig ist, 

tatsächlich betreuen oder pflegen und zwingende 
dienstliche Belange der Bewilligung nicht entgegen
stehen; der Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung 
nach Nummer 1 im Umfang von 30 % bis unter 
50 % dürfen dienstliche Belange nicht entgegen
stehen. Beamtinnen und Beamten im Vorberei
tungsdienst kann aus den in Satz 1 genannten 
Gründen Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt wer
den, wenn dienstliche Belange nicht entgegenste
hen. 

(2) Während einer Freistellung vom Dienst nach 
Absatz 1 dürfen nur solche Nebentätigkeiten aus
geübt werden, die dem Zweck der Freistellung 
nicht zuwiderlaufen. 

(3) § 61 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Der Dienstherr hat durch geeignete Maßnahmen 
den aus familiären Gründen Beurlaubten die Verbin
dung zum Beruf und den beruflichen Wiedereinstieg 
zu erleichtern. 

§ 63 
Altersteilzeit 

( 1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen 
kann auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Be
ginn des Ruhestandes erstrecken muss, Teilzeitbe
schäftigung mit 60 % der bisherigen Arbeitszeit be
willigt werden, wenn 

1. die Beamtin oder der Beamte das 55. Lebensjahr 
vollendet hat, 

2. die Teilzeitbeschäftigung vor dem 1. Januar 
2013 beginnt und 

3. zwingende dienstliche Belange nicht entgegen
stehen 

(Aitersteilzeit). Ist der Durchschnitt der Arbeitszeit 
der letzten zwei Jahre vor Beginn der Altersteilzeit 
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geringer als die bisherige Arbeitszeit, ist dieser zu
grunde zu legen. Bei begrenzt dienstfähigen Beam
tinnen und Beamten { § 27 BeamtStG) ist die herab
gesetzte Arbeitszeit zugrunde zu legen. Die er
mäßigte Arbeitszeit kann auch nach § 61 Abs. 1 
Satz 2 abgeleistet werden; der Bewilligungszeit
raum darf dabei zwölf Jahre nicht überschreiten. 
Die oberste Dienstbehörde kann von der Anwen
dung des Satzes 1 ganz oder für bestimmte Verwal
tungsbereiche und Beamtengruppen absehen, die 
Altersteilzeit auf bestimmte Verwaltungsbereiche 
und Beamtengruppen beschränken und abwei
chend von Satz 1 Nr. 1 eine höhere Altersgrenze 
festlegen. Sie kann bestimmen, dass die ermäßigte 
Arbeitszeit nur nach Satz 4 abgeleistet werden 
darf. Die Entscheidungen nach den Sätzen 5 und 6 
unterliegen der Mitbestimmung nach dem Mitbe
stimmungsgesetz Schleswig-Holstein vom 11. De
zember 1990 (GVOBI. Schi.-H. S. 577), zuletzt ge
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. März 
2009 {GVOBI. Schi.-H. S. 131). 

(2) § 61 Abs. 2 gilt entsprechend; § 61 Abs. 3 
Satz 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 64 
Urlaub ohne Dienstbezüge 

( 1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen 
kann 

1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur 
Dauer von insgesamt sechs Jahren, 

2. nach Vollendung des 50. Lebensjahres auf An
trag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des 
Ruhestandes erstrecken muss, Urlaub ohne 
Dienstbezüge 

bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. 

{2) § 61 Abs. 2 und 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 65 
Höchstdauer von Beurlaubung 

und unterhälftiger Teilzeit 

( 1) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 62 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 (unterhälftige Teilzeitbeschäftigung), 
Urlaub nach § 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Urlaub 
nach § 64 Abs. 1 dürfen insgesamt die Dauer von 
15 Jahren nicht überschreiten. Dabei bleibt eine 
unterhälftige Teilzeitbeschäftigung während einer 
Elternzeit unberücksichtigt. Satz 1 findet bei Urlaub 
nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 keine Anwendung, wenn es 
der Beamtin oder dem Beamten nicht mehr zuzumu
ten ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zurück
zukehren. 

(2) Der Bewilligungszeitraum kann bei Beamtinnen 
und Beamten im Schul- und Hochschuldienst bis 
zum Ende des laufenden Schulhalbjahres, Semes
ters oder Trimesters ausgedehnt werden. 

§ 66 
Hinweispflicht und Benachteiligungsverbot 

( 1) Wird eine Reduzierung der Arbeitszeit oder eine 
langfristige Beurlaubung nach den § § 61 bis 64 be
antragt, ist die Beamtin oder der Beamte schriftlich 
auf die Folgen reduzierter Arbeitszeit oder langfristi
ger Beurlaubungen hinzuweisen, insbesondere auf 
die Folgen für Ansprüche aufgrund beamtenrechtli
cher Regelungen. 

(2) Die Reduzierung der Arbeitszeit nach den § § 61 
bis 63 darf das berufliche Fortkommen nicht beein
trächtigen. Eine unterschiedliche Behandlung von 
Beamtinnen und Beamten mit reduzierter Arbeits
zeit gegenüber Beamtinnen und Beamten mit regel
mäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwingen
de sachliche Gründe sie rechtfertigen. 

§ 67 
Fernbleiben vom Dienst, Erkrankung 

Die Beamtin oder der Beamte darf dem Dienst nicht 
ohne Genehmigung ihrer oder seiner Dienstvorge
setzten oder ihres oder seines Dienstvorgesetzten 
fernbleiben. Sie oder er hat eine Dienstunfähigkeit 
infolge Krankheit unter Angabe ihrer voraussicht
lichen Dauer unverzüglich anzuzeigen. Dauert die 
Dienstunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat 
sie oder er eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen; 
dies gilt auf Verlangen der oder des Dienstvorge
setzten auch bei kürzerer Dauer der Dienstunfähig
keit. Bei längerer Dauer kann die oder der Dienst
vorgesetzte erneut die Vorlage von ärztlichen Be
scheinigungen verlangen. Die Beamtin oder der 
Beamte ist verpflichtet, sich nach Weisung der oder 
des Dienstvorgesetzten von einer Amtsärztin oder 
einem Amtsarzt oder einer sonstigen beamteten 
Ärztin oder einem sonstigen beamteten Arzt unter
suchen zu lassen; die Kosten dieser Untersuchung 
trägt der Dienstherr. § 44 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
gilt entsprechend. 

§ 68 
Urlaub 

( § 44 BeamtStG) 

( 1) Die Landesregierung regelt durch Verordnung 
Einzelheiten der Gewährung von Erholungsurlaub, 
insbesondere die Dauer des Erholungsurlaubs, die 
Gewährung von Zusatzurlaub, die Voraussetzungen 
für die Urlaubsgewährung und das Verfahren. 

(2) Den Beamtinnen und Beamten kann Urlaub aus 
anderen Anlässen (Sonderurlaub) gewährt werden. 
Die Landesregierung regelt durch Verordnung Ein
zelheiten der Gewährung von Sonderurlaub, insbe
sondere die Voraussetzungen und die Dauer des 
Sonderurlaubs, das Verfahren sowie ob und inwie
weit die Dienstbezüge während eines Sonderur
laubs zu belassen sind. 
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§ 69 
Mandatsurlaub 

(1} Für eine Beamtin oder einen Beamten, die oder 
der in die gesetzgebende Körperschaft eines ande
ren Landes gewählt worden ist und deren oder des
sen Amt kraft Gesetzes mit dem Mandat unverein
bar ist, gelten die maßgebenden Vorschriften des 
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder 
des Deutschen Bundestages lAbgeordnetengesetz 
des Bundes) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 1996 (BGBI. I S. 326), zuletzt 
geändert durch Artikel 12 a des Gesetzes vom 
5. Februar 2009 (BGBI. I S. 160), entsprechend. 

(2) Einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der 
in die gesetzgebende Körperschaft eines anderen 
Landes gewählt worden ist und deren oder dessen 
Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis 
nicht nach Absatz 1 ruhen, ist zur Ausübung des 
Mandats auf Antrag 

1. die Arbeitszeit bis auf 30 o/o der regelmäßigen 
Arbeitszeit zu ermäßigen; die Dienstbezüge sind 
entsprechend zu kürzen, 

oder 

2. Urlaub ohne Bezüge zu gewähren. 

Der Antrag soll jeweils für einen Zeitraum von min
destens sechs Monaten gestellt werden. § 23 
Abs. 5 des Abgeordnetengesetzes des Bundes ist 
sinngemäß anzuwenden. Auf eine Beamtin oder 
einen Beamten, der oder dem nach Satz 1 Nr. 2 
Urlaub ohne Bezüge gewährt wird, ist § 7 Abs. 1, 
3 und 4 des Abgeordnetengesetzes des Bundes 
sinngemäß anzuwenden; § 40 Abs. 2 des Schles
wig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 
1991 (GVOBI. Schi.-H. S. 1 00), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14. Juli 2008 (GVOBI. Schi.-H. 
S. 322), bleibt unberührt. 

(3) Zur Ausübung einer Tätigkeit als Mitglied einer 
kommunalen Vertretung ist der Beamtin oder dem 
Beamten der erforderliche Urlaub unter Weiterge
währung der Bezüge zu gewähren. 

Unterabschnitt 3 
Nebentätigkeit und Tätigkeit 

nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 

§ 70 
Nebentätigkeit 

(1) Nebentätigkeit ist die Wahrnehmung eines Ne
benamtes oder einer Nebenbeschäftigung. 

(2) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt ge
hörender Kreis von Aufgaben, der aufgrund eines 
öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis
ses wahrgenommen wird. 

(3) Nebenbeschäftigung ist jede sonstige, nicht zu 
einem Hauptamt gehörende Tätigkeit innerhalb 
oder außerhalb des öffentlichen Dienstes. 

(4) Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung 
öffentlicher Ehrenämter sowie einer unentgeltlichen 
Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft eines 
Angehörigen. Die Übernahme eines öffentlichen 
Ehrenamtes ist vorher schriftlich mitzuteilen. 

§ 71 
Pflicht zur Übernahme einer Nebentätigkeit 

Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf 
schriftliches Verlangen ihrer Dienstvorgesetzten 

1 . eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst, 

2. eine Nebentätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, 
Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ 
einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in 
einer anderen Rechtsform betriebenen Unter
nehmens, wenn dies im öffentlichen Interesse 
liegt, 

zu übernehmen und fortzuführen, sofern diese Tä
tigkeit ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung ent
spricht und sie nicht über Gebühr in Anspruch 
nimmt. 

§ 72 
Anzeigefreie Nebentätigkeiten 

( § 40 BeamtStG) 

( 1) Der Anzeigepflicht nach § 40 Satz 1 BeamtStG 
unterliegen nicht 

1. Nebentätigkeiten, zu deren Übernahme die Be
amtin oder der Beamte nach § 71 verpflichtet 
ist, 

2. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung 
der Beamtin oder des Beamten unterliegenden 
Vermögens, 

3. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen 
in Gewerkschaften und Berufsverbänden oder in 
Organen von Selbsthilfeeinrichtungen der Beam
tinnen und Beamten und 

4. unentgeltliche Nebentätigkeiten; folgende Tätig
keiten sind anzeigepflichtig, auch wenn sie un
entgeltlich ausgeübt werden: 

a) Wahrnehmung eines nicht unter Nummer 1 
fallenden Nebenamtes, 

b) Übernahme einer Testamentsvollstreckung 
oder einer anderen als in § 70 Abs. 4 genann
ten Vormundschaft, Betreuung oder Pfleg
schaft, 

c) gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeiten 
oder die Mitarbeit bei einer dieser Tätigkei
ten, 

d) Eintritt in ein Organ eines Unternehmens mit 
Ausnahme einer Genossenschaft. 

(2) Die oder der Dienstvorgesetzte kann aus be
gründetem Anlass verlangen, dass die Beamtin 
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oder der Beamte über eine von ihr oder ihm ausge
übte anzeigefreie Nebentätigkeit, insbesondere 
über deren Art und Umfang sowie über die Entgelte 
und geldwarten Vorteile hieraus, schriftlich Aus
kunft erteilt. 

§ 73 
Verbot einer Nebentätigkeit 

( 1) Soweit durch die Nebentätigkeit die Beeinträch
tigung dienstlicher Interessen zu besorgen ist, ist 
ihre Übernahme einzuschränken oder ganz oder 
teilweise zu untersagen. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn die Nebentätigkeit 

1 . nach Art und Umfang die Arbeitskraft so stark 
in Anspruch nimmt, dass die ordnungsgemäße 
Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert 
werden kann, 

2. die Beamtin oder den Beamten in einen Wider
streit mit den dienstlichen Pflichten bringen 
kann, 

3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die 
Behörde, der die Beamtin oder der Beamte ange
hört, tätig wird oder tätig werden kann, 

4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der 
Beamtin oder des Beamten beeinflussen kann, 

5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künfti
gen dienstlichen Verwendbarkeit der Beamtin 
oder des Beamten führen kann, 

6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung ab-
träglich sein kann. 

Die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 gilt in der Re
gel als erfüllt, wenn die zeitliche Beanspruchung 
durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten acht 
Stunden in der Woche überschreitet. 

(2) Schriftstellerische, wissenschaftliche, künstleri
sche oder Vortragstätigkeiten sowie die mit Lehr
oder Forschungsaufgaben zusammenhängende 
selbständige Gutachtertätigkeit von wissenschaft
lichem Hochschulpersonal sind nur einzuschränken 
oder ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die 
konkrete Gefahr besteht, dass bei ihrer Ausübung 
dienstliche Pflichten verletzt werden. 

(3) Nach ihrer Übernahme ist eine Nebentätigkeit 
einzuschränken oder ganz oder teilweise zu unter
sagen, soweit bei ihrer Übernahme oder Ausübung 
dienstliche Pflichten verletzt werden. 

§ 74 
Ausübung von Nebentätigkeiten 

( 1 l Die Beamtin oder der Beamte darf Nebentätig
keiten nur außerhalb der Arbeitszeit ausüben, es 
sei denn, sie oder er hat sie auf Verlangen, Vor
schlag oder Veranlassung der oder des Dienstvor
gesetzten übernommen oder die oder der Dienst
vorgesetzte hat ein dienstliches Interesse an der 
Übernahme der Nebentätigkeit durch die Beamtin 
oder den Beamten anerkannt. Ausnahmen dürfen 

nur in besonders begründeten Fällen, insbesondere 
im öffentlichen Interesse, zugelassen werden, 
wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und 
die versäumte Arbeitszeit vor- oder nachgeleistet 
wird. 

(2) Bei der Ausübung von Nebentätigkeiten dürfen 
Einrichtungen, Personal oder Material des Dienst
herrn nur bei Vorliegen eines öffentlichen oder wis
senschaftlichen Interesses mit dessen Genehmi
gung und gegen Entrichtung eines angemessenen 
Entgelts in Anspruch genommen werden. Das Ent
gelt ist nach den dem Dienstherrn entstehenden 
Kosten zu bemessen und muss den besonderen 
Vorteil berücksichtigen, der der Beamtin oder dem 
Beamten durch die Inanspruchnahme entsteht. 

§ 75 
Verfahren 

( 1) Anzeigen, Anträge und Entscheidungen, die die 
Übernahme und Ausübung einer Nebentätigkeit be
treffen, bedürfen der Schriftform. Die Übernahme 
soll mindestens einen Monat vorher angezeigt wer
den. Die Beamtin oder der Beamte hat dabei die für 
die Entscheidung erforderlichen Nachweise, insbe
sondere über Art und Umfang der Nebentätigkeit 
sowie die Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus, 
zu führen; jede Änderung ist unverzüglich schrift
lich anzuzeigen. 

(2) Über die Einschränkung oder Untersagung einer 
Nebentätigkeit soll innerhalb eines Monats ent
schieden werden; die Frist beginnt mit dem Zeit
punkt, zu dem die erforderlichen Unterlagen vorlie
gen. 

§ 76 
Rückgriffsanspruch der 

Beamtin und des Beamten 

Beamtinnen und Beamte, die aus einer auf Verlan
gen, Vorschlag oder Veranlassung der oder des 
Dienstvorgesetzten ausgeübten Tätigkeit im Vor
stand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem 
sonstigen Organ einer Gesellschaft, Genossen
schaft oder eines in einer anderen Rechtsform be
triebenen Unternehmens haftbar gemacht werden, 
haben gegen den Dienstherrn Anspruch auf Ersatz 
des ihnen entstandenen Schadens. Ist der Schaden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wor
den, ist der Dienstherr nur dann ersatzpflichtig, 
wenn die Beamtin oder der Beamte auf Verlangen 
einer oder eines Vorgesetzten gehandelt hat. 

§77 
Erlöschen der mit dem Hauptamt 

verbundenen Nebentätigkeiten 

Endet das Beamtenverhältnis, enden, wenn im Ein
zelfall nichts anderes bestimmt wird, auch die Ne
benämter und Nebenbeschäftigungen, die im Zu
sammenhang mit dem Hauptamt übertragen wor
den sind oder die auf Verlangen, Vorschlag oder 
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Veranlassung der oder des Dienstvorgesetzten 
übernommen worden sind. 

§ 78 
Verordnungsermächtigung 

Die zur Ausführung der § § 70 bis 77 notwendigen 
Vorschriften über die Nebentätigkeit der Beamtin
nen und Beamten erlässt die Landesregierung durch 
Verordnung. ln ihr kann insbesondere bestimmt 
werden, 

1. welche. Tätigkeiten als öffentlicher Dienst im 
Sinne dieser Vorschriften anzusehen sind oder 
ihm gleichstehen, 

2. welche Tätigkeiten als öffentliche Ehrenämter 
im Sinne des § 70 Abs. 4 anzusehen sind, 

3. ob und inwieweit eine im öffentlichen Dienst 
ausgeübte oder auf Verlangen, Vorschlag oder 
Veranlassung der oder des Dienstvorgesetzten 
übernommene Nebentätigkeit vergütet wird 
oder eine erhaltene Vergütung abzuführen ist, 

4. unter welchen Voraussetzungen die Beamtin 
oder der Beamte bei der Ausübung einer Neben
tätigkeit Einrichtungen, Personal oder Material 
des Dienstherrn in Anspruch nehmen darf und in 
welcher Höhe hierfür ein Entgelt an den Dienst
herrn zu entrichten ist; das Entgelt kann pau
schaliert und in einem Prozentsatz des aus der 
Nebentätigkeit erzielten Bruttoeinkommens fest
gelegt werden und bei unentgeltlich ausgeübter 
Nebentätigkeit ganz oder teilweise entfallen, 

5. dass die Beamtin oder der Beamte verpflichtet 
werden kann, nach Ablauf eines jeden Kalender
jahres der oder dem Dienstvorgesetzten die ihr 
oder ihm zugeflossenen Entgelte und geldwar
ten Vorteile aus Nebentätigkeiten anzugeben. 

§ 79 
Tätigkeit nach Beendigung 
des Beamtenverhältnisses 

( § 41 BeamtStG) 

( 1) Die Anzeigepflicht für die Aufnahme einer Tätig
keit nach § 41 Satz 1 BeamtStG besteht für Ruhe
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte oder 
frühere Beamtinnen und Beamte mit Versorgungs
bezügen für einen Zeitraum von fünf Jahren nach 
Beendigung des Beamtenverhältnisses (Karenz
frist), soweit es sich um eine Erwerbstätigkeit oder 
sonstige Beschäftigung handelt, die mit der dienst
lichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor Been
digung des Beamtenverhältnisses im Zusammen
hang steht. Satz 1 gilt für Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamte, die mit Erreichen der Re
gelaltersgrenze oder zu einem späteren Zeitpunkt in 
den Ruhstand treten, mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle der fünfjährigen eine dreijährige Karenzfrist 
tritt. Die Anzeige hat gegenüber der oder dem letz
ten Dienstvorgesetzten zu erfolgen. 

(2) Zuständig für die Untersagung nach § 41 Satz 2 
BeamtStG ist die oder der letzte Dienstvorgesetzte. 

Unterabschnitt 4 
Fürsorge 

§ 80 
Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und 

Geburtsfällen 

( 1) Die Landesregierung regelt durch Verordnung 
die Gewährung von Beihilfen an die Beamtinnen 
und Beamten und Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger in Krankheits-, Pflege- und 
Geburtsfällen, bei Maßnahmen zur Früherkennung 
von Krankheiten und bei Schutzimpfungen, insbe
sondere Art und Umfang der beihilfefähigen Auf
wendungen und Maßnahmen, das Verfahren, das 
Zusammentreffen mehrerer Beihilfeberechtigungen 
und die Begrenzung der Beihilfen bei von dritter Sei
te zustehenden Leistungen. Die Beihilfe ist eine die 
Eigenvorsorge ergänzende Fürsorgeleistung. 

(2) Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie inner
halb eines Jahres nach Entstehen der Aufwendun
gen oder Ausstellung der Rechnung beantragt wird 
und wenn die mit dem Antrag geltend gemachten 
Aufwendungen 100,00 Euro übersteigen. Erreichen 
die Aufwendungen aus zehn Monaten diese Sum
me nicht, wird abweichend von Satz 1 auch hierfür 
eine Beihilfe gewährt, wenn diese Aufwendungen 
15,00 Euro übersteigen. 

(3) Beihilfefähig sind grundsätzlich nur Maßnah
men, die medizinisch notwendig und in ihrer Wirk
samkeit nachgewiesen sind, bei denen die Leis
tungserbringung nach einer wissenschaftlich allge
mein anerkannten Methode erfolgt und die 
wirtschaftlich angemessen sind. Daneben kann die 
Beihilfefähigkeit vom Vorliegen bestimmter medizi
nischer Indikationen abhängig gemacht werden. 

(4) Beihilfeberechtigt sind 

1 . Beamtinnen und Beamte und entpflichtete Hoch
schullehrerinnen und Hochschullehrer, 

2. VersorgungsempfängeriAnen und Versorgungs
empfänger sowie frühere Beamtinnen und Be
amte, die wegen Dienstunfähigkeit oder Errei
chans der Altersgrenze entlassen worden oder 
wegen Ablaufs der Dienstzeit ausgeschieden 
sind, 

3. Witwen und Witwer sowie die in § 23 Beamten-
versorgungsgesetz Überleitungsfassung für 
Schleswig-Holstein genannten Kinder der 
unter den Nummern und 2 aufgeführten Per-
sonen. 

ln der Verordnung nach Absatz 1 kann geregelt 
werden, unter welchen Voraussetzungen auch an
dere natürliche und juristische Personen als Beihil
feberechtigte gelten. Nicht beihilfeberechtigt sind 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie Beamtin-
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nen und Beamte und Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger, denen Leistungen 
nach § 11 des Europaabgeordnetengesetzes vom 
6. April 1979 (BGBI. I S. 413), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2008 (BGBI. I S. 2020), oder entsprechenden vor
rangigen bundesrechtlichen Vorschriften sowie ent
sprechenden kirchenrechtlichen Vorschriften zuste
hen. 

(5) Beihilfeberechtigung besteht nur, wenn und so
lange Dienstbezüge, Amtsbezüge, Anwärterbezü
ge, Ruhegehalt, Übergangsgebührnisse aufgrund 
gesetzlichen Anspruchs, Witwengeld, Witwergeld, 
Waisengeld oder Unterhaltsbeitrag gezahlt werden. 
Sie besteht auch 

1. wenn Bezüge wegen Anwendung von Ruhens
oder Anrechnungsvorschriften nicht gezahlt 
werden, 

2. während einer Elternzeit, soweit nicht bereits 
aufgrund einer Teilzeitbeschäftigung unmittelbar 
ein Anspruch auf Beihilfe besteht, 

3. bei Alleinerziehenden während einer Beurlau
bung ohne Dienstbezüge nach § 62 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a, 

4. bei einer sonstigen Freistellung vom Dienst unter 
Fortfall der Bezüge bis zu einer Dauer von einem 
Monat. 

(6) Beihilfe wird auch zu den Aufwendungen be
rücksichtigungsfähiger Angehöriger gewährt. Be
rücksichtigungsfähige Angehörige sind die Ehegat
tin oder der Ehegatte oder die eingetragene Lebens
partnerin oder der eingetragene Lebenspartner der 
oder des Beihilfeberechtigten sowie die im Familien
zuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 12. De
zember 2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 785) (Bundesbe
soldungsgesetz Überleitungsfassung für Schles
wig-Holstein), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 26. März 2009 (GVOBI. Schi.-H. 
S. 128), berücksichtigten Kinder der oder des Bei
hilfeberechtigten. Hinsichtlich der Geburt eines 
nichtehelichen Kindes des Beihilfeberechtigten gilt 
die Mutter des Kindes als berücksichtigungsfähige 
Angehörige. 

(7) Die Beihilfe bemisst sich na.ch einem Prozent
satz der beihilfefähigen Aufwendungen (Bemes
sungssatz). Der Bemessungssatz beträgt für Auf
wendungen, die entstanden sind für 

1 . Beamtinnen und Beamte und 
entpflichtete Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer 

2. die Empfängerin oder den Empfänger 
von Versorgungsbezügen, die oder 
der als solche oder solcher beihilfe
berechtigt ist 

50 o/o, 

70 o/o, 

3. die Ehegattin oder den Ehegatten, 
die eingetragene Lebenspartnerin 
oder den eingetragenen Lebenspartner 70 %, 

4. ein Kind sowie eine Waise, die als 
solche beihilfeberechtigt ist, 80 %, 

5. die Mutter eines nichtehelichen 
Kindes des Beihilfeberechtigten 
hinsichtlich der Geburt 70 %. 

Sind zwei oder mehr Kinder berück
sichtigungsfähig, beträgt der 
Bemessungssatz für die oder den 
Beihilfeberechtigten nach Satz 2 Nr. 

Bei mehreren Beihilfeberechtigten 
beträgt der Bemessungssatz nur bei 
einer oder einem von ihnen zu 
bestimmenden Berechtigten 

70%. 

70 %; 

die Bestimmung kann nur in Ausnahmefällen neu 
getroffen werden. 

(8) ln der Verordnung nach Absatz 1 kann vorgese
hen werden, dass die errechnete Beihilfe durch jähr
liche, unter sozialen Gesichtspunkten und nach Be
soldungsgruppen zu staffelnde pauschalierte Beträ
ge (Selbstbehalte) gemindert wird; dabei können 
mehrere Besoldungsgruppen zusammengefasst 
werden. Die Selbstbehalte dürfen 1,0 % des jewei
ligen jährlichen Grundgehalts grundsätzlich nicht 
übersteigen. 

§ 81 
Mutterschutz, Elternzeit 

( § 46 BeamtStG) 

Die Landesregierung regelt durch Verordnung die 
der Eigenart des öffentlichen Dienstes entsprechen
de Anwendung der Vorschriften 

1. des Mutterschutzgesetzes auf Beamtinnen, 

2. des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 
auf Beamtinnen und Beamte. 

§ 82 
Arbeitsschutz 

(1) Die im Bereich des Arbeitsschutzes aufgrund 
der § § 1 8 und 19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 
7. August 1996 (BGBI. I S. 1246), zuletzt geändert 
durch Artikel 15 Abs. 89 des Gesetzes vom 5. Feb
ruar 2009 (BGBI. I S. 160), erlassenen Verordnun
gen der Bundesregierung gelten für die Beamtinnen 
und Beamten entsprechend, soweit nicht die Lan
desregierung durch Verordnung Abweichendes re
gelt. 

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung für 
bestimmte Tätigkeiten des öffentlichen Dienstes, 
insbesondere bei der Polizei und den Feuerwehren 
bestimmen, dass die Vorschriften des Arbeits
schutzgesetzes ganz oder zum Teil nicht anzuwen
den sind, soweit öffentliche Belange dies zwingend 
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erfordern, insbesondere zur Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit. ln 
der Verordnung ist gleichzeitig festzulegen, wie die 
Sicherheit und der Gesundheitsschutz bei der Ar
beit unter Berücksichtigung der Ziele des Arbeits
schutzgesetzes auf andere Weise gewährleistet 
werden. 

(3) Das Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 
1976 (BGBI. I S. 965), zuletzt geändert durch Arti
kel 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 31. Oktober 2008 
(BGBI. I S. 2149), gilt für jugendliche Beamtinnen 
und Beamte entsprechend. Soweit die Eigenart des 
Polizeivollzugsdienstes und die Belange der inneren 
Sicherheit es erfordern, kann das Innenministerium 
durch Verordnung Ausnahmen von den Vorschrif
ten des Jugendarbeitsschutzgesetzes für jugendli
che Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs
beamte bestimmen. 

§ 83 
Ersatz von Sachschäden 

(1) Sind in Ausübung oder infolge des Dienstes, 
ohne dass ein Dienstunfall eingetreten ist, Klei
dungsstücke oder sonstige Gegenstände, die übli
cherweise zur Wahrnehmung des Dienstes mitge
führt werden, beschädigt oder zerstört worden 
oder abhanden gekommen, kann der Beamtin oder 
dem Beamten Ersatz geleistet werden. Dies gilt 
nicht, wenn die Beamtin oder der Beamte den Scha
den vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
hat. 

(2) Sind durch Gewaltakte Dritter, die im Hinblick 
auf das pflichtgemäße dienstliche Verhalten von 
Beamtinnen und Beamten oder wegen ihrer Eigen
schaft als Beamtinnen und Beamte begangen wor
den sind, Gegenstände beschädigt oder zerstört 
worden, die ihnen oder ihren Familienangehörigen 
gehören, oder sind ihnen dadurch sonstige, nicht 
unerhebliche Vermögensschäden zugefügt worden, 
können zum Ausgleich einer hierdurch verursach
ten, außergewöhnlichen wirtschaftlichen Belastung 
Leistungen gewährt werden. Gleiches gilt in den 
Fällen, in denen sich der Gewaltakt gegen den 
Dienstherrn richtet und ein Zusammenhang zum 
Dienst besteht. 

(3) Anträge auf Leistungen nach den Absätzen 1 
und 2 sind innerhalb einer Ausschlussfrist von drei 
Monaten nach Eintritt des Schadens schriftlich zu 
stellen. Die Leistungen werden nur gewährt, soweit 
der Beamtin oder dem Beamten der Schaden nicht 
auf andere Weise ersetzt werden kann. Hat der 
Dienstherr Leistungen gewährt, gehen gesetzliche 
Schadenersatzansprüche der Beamtin oder des Be
amten gegen Dritte insoweit auf den Dienstherrn 
über. Übergegangene Ansprüche dürfen nicht zum 
Nachteil der oder des Geschädigten geltend ge
macht werden. 

§ 84 
Reise- und Umzugskosten 

Für die Reise- und Umzugskostenvergütung der Be
amtinnen und Beamten gelten mit Ausnahme des 
Dienstrechtlichen Begleitgesetzes vom 30. Juli 
1996 (BGBI. I S. 1183) die jeweiligen Bundesvor
schriften entsprechend mit der Maßgabe, dass 

1 . bei Einstellungen an einem anderen Ort als dem 
bisherigen Wohnort keine Umzugskostenvergü
tung und kein Trennungsgeld gewährt werden, 

2. die Pauschvergütung nach § 10 des Bundesum
zugskostengesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 11 . Dezember 1 990 (BGBI. I 
S. 2682), zuletzt geändert durch Artikel 15 
Abs. 42 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 
(BGBI. I S. 160), um 30 % gemindert wird, 

3. für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst aus Anlass der Ausbildung 
abweichende Regelungen durch die oberste 
Dienstbehörde im Einvernehmen mit der für das 
Reisekostenrecht zuständigen obersten Landes
behörde getroffen werden können, 

4. für eingetragene Lebenspartnerinnen oder Le
benspartner das Gleiche gilt wie für Eheleute, 

5. § 4 Abs. 1 Satz 2 des Bundesreisekostengeset
zes vom 26. Mai 2005 (BGBI. I S. 1418), geän
dert durch Artikel 1 5 Abs. 51 des Gesetzes vom 
5. Februar 2009 (BGBI. I S. 160), keine Anwen
dung findet. 

Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be
stimmte Behörde wird ermächtigt, in begründeten 
Fällen Ausnahmen von Satz 1 Nr. 1 zuzulassen. 

Unterabschnitt 5 
Personalakten 

( § 50 BeamtStG) 

§ 85 
Inhalt der Personalakten 

sowie Zugang zu Personalakten 

( 1) Der Dienstherr darf personenbezogene Daten 
über Bewerberinnen und Bewerber, Beamtinnen 
und Beamte sowie ehemalige Beamtinnen und Be
amte nur erheben, soweit dies zur Begründung, 
Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des 
Dienstverhältnisses oder zur Durchführung organi
satorischer, personeller und sozialer Maßnahmen, 
insbesondere auch zu Zwecken der Personalpla
nung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist 
oder eine Rechtsvorschrift oder eine Vereinbarung 
nach dem Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Hol
stein dies erlaubt. 

(2) Andere Unterlagen als Personalaktendaten dür
fen in die Personalakte nicht aufgenommen wer
den. Die Akte kann in Teilen oder vollständig elek
tronisch geführt werden; die Vertraulichkeit der Da
ten sowie die Rechte der Betroffenen sind durch 
geeignete technische und organisatorische Maß-
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nahmen sicherzustellen. Nicht Bestandteil der Per
sonalakte sind Unterlagen, die besonderen, von der 
Person und dem Dienstverhältnis sachlich zu tren
nenden Zwecken dienen, insbesondere Vorgänge, 
die von Behörden im Rahmen der Aufsicht oder zur 
Rechnungsprüfung angelegt werden, Prüfungs-, Si
cherheits- und Kindergeldakten sowie Unterlagen 
über ärztliche und psychologische Untersuchungen 
und Tests mit Ausnahme deren Ergebnisse. Kinder
geldakten können mit Besoldungs- und Versor
gungsakten verbunden geführt werden, wenn diese 
von der übrigen Personalakte getrennt sind und von 
einer von der Personalverwaltung getrennten Orga
nisationseinheit bearbeitet werden. 

(3) ·Die Personalakte kann nach sachlichen Ge
sichtspunkten in Grundakte und Teilakten geglie
dert werden. Teilakten können bei der für den be
treffenden Aufgabenbereich zuständigen Behörde 
geführt werden. Nebenakten (Unterlagen, die sich 
auch in der Grundakte oder in Teilakten befinden) 
dürfen nur geführt werden, wenn die personalver
waltende Behörde nicht zugleich Beschäftigungsbe
hörde ist oder wenn mehrere personalverwaltende 
Behörden für die Beamtin oder den Beamten zu
ständig sind; sie dürfen nur solche Unterlagen ent
halten, deren Kenntnis zur rechtmäßigen Aufgabe
nerledigung der betreffenden Behörde erforderlich 
ist. ln die Grundakte ist ein vollständiges Verzeich
nis aller Teil- und Nebenakten aufzunehmen. Wird 
die Personalakte nicht vollständig in Schriftform 
oder vollständig elektronisch geführt, ist schriftlich 
festzulegen, welche Teile in welcher Form geführt 
werden. 

(4) Zugang zur Personalakte dürfen nur Beschäftig
te haben, die mit der Bearbeitung von Personalan
gelegenheiten beauftragt sind, und nur soweit dies 
zu Zwecken der Personalverwaltung oder der Per
sonalwirtschaft erforderlich ist. 

§ 86 
Beihilfeunterlagen 

Unterlagen über Beihilfen sind stets als Teilakte zu 
führen. Diese ist von der übrigen Personalakte ge
trennt aufzubewahren. Sie soll in einer von der üb
rigen Personalverwaltung getrennten Organisati
onseinheit bearbeitet werden; Zugang sollen nur 
Beschäftigte dieser Organisationseinheit haben. Die 
Beihilfeakte darf für andere als für Beihilfezwecke 
nur verwendet oder weitergegeben werden, wenn 
die oder der Beihilfeberechtigte und die bei der Bai
hilfegewährung berücksichtigten Angehörigen im 
Einzelfall einwilligen, die Einleitung oder Durchfüh
rung eines im Zusammenhang mit einem Beihilfean
trag stehenden behördlichen oder gerichtlichen Ver
fahrens dies erfordert oder soweit es zur Abwehr 
erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl, einer 
sonst unmittelbar drohenden Gefahr für die öffent
liche Sicherheit oder einer schwerwiegenden Beein
trächtigung der Rechte einer anderen Person erfor-

derlieh ist. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend 
für Unterlagen über Heilfürsorge und Heilverfahren. 

§ 87 
Anhörung 

( 1 I Beamtinnen und Beamte sind zu Beschwerden, 
Behauptungen und Bewertungen, die für sie ungüns
tig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor 
deren Aufnahme in die Personalakte zu hören, so
weit die Anhörung nicht nach anderen Rechtsvor
schriften erfolgt. Die Äußerung der Beamtinnen und 
Beamten ist zur Personalakte zu nehmen. 

(21 Der Beamtin oder dem Beamten ist jede Beurtei
lung zu eröffnen und mit ihr oder ihm zu erörtern, 
bevor sie in die Personalakte aufgenommen wird. 
Die Beamtin oder der Beamte kann sich dazu äu
ßern. Die Äußerung der Beamtin oder des Beamten 
ist zur Personalakte zu nehmen. 

§ 88 
Einsichtnahme in Personalakten 

(1) Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Be
endigung des Beamtenverhältnisses, ein Recht auf 
Einsicht in ihre vollständige Personalakte. 

(21 Bevollmächtigten der Beamtinnen und Beamten 
ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterblie
bene und deren Bevollmächtigte, wenn ein berech
tigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. Für Aus
künfte aus der Personalakte gelten die Sätze 1 
und 2 entsprechend. 

(3) Die personalaktenführende Behörde bestimmt, 
wo die Einsicht gewährt wird. Soweit dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen, können Auszüge, 
Abschriften, Ablichtungen oder Ausdrucke gefer
tigt werden. 

(41 Beamtinnen und Beamte haben ein Recht auf 
Einsicht auch in andere Akten, die personenbezoge
ne Daten über sie enthalten und für ihr Dienstver
hältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit ge
setzlich nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht 
für Sicherheitsakten. Die Einsichtnahme ist unzu
lässig, wenn die Daten der Betroffenen mit Daten 
Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nichtperso
nenbezogenen Daten derart verbunden sind, dass 
ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
großem Aufwand möglich ist. ln diesem Fall ist den 
Beamtinnen und Beamten Auskunft zu erteilen. 

§ 89 
Vorlage von Personalakten 

und Auskunft aus Personalakten 

(1 I Ohne Einwilligung der Beamtin oder des Beam
ten ist es zulässig, die Personalakte für Zwecke der 
Personalverwaltung oder. Personalwirtschaft der 
obersten Dienstbehörde und dem Landesbeamten
ausschuss oder einer im Rahmen der Dienstaufsicht 
weisungsbefugten Behörde vorzulegen. Das Gleiche 
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gilt für andere Behörden desselben oder eines ande
ren Dienstherrn, soweit diese an einer Personalent
scheidung mitwirken. Ärztinnen und Ärzten sowie 
Psychologinnen und Psychologen, die im Auftrag 
der personalverwaltenden Behörde ein Gutachten 
erstellen, darf die Personalakte ebenfalls ohne Ein
willigung vorgelegt werden. Ohne Einwilligung der 
Beamtin oder des Beamten ist es zulässig, Personar
aktendaten an die Ministerpräsidentin oder den Mi
nisterpräsidenten, die von ihr oder ihm bestimmte 
oberste Landesbehörde oder eine beauftragte 
öffentliche Stelle zu statistischen Zwecken zu über
mitteln. Auch die Weiterverarbeitung dieser Daten 
ist nur zu statistischen Zwecken zulässig; § 13 
des Landesstatistikgesetzes vom 8. März 1991 
(GVOBI. Schi.-H. S. 131), zuletzt geändert durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 26. März 2009 
(GVOBI. Schi.-H. S. 136), findet entsprechende An
wendung. Für Auskünfte aus der Personalakte gel
ten die Sätze 1 bis 4 entsprechend. Soweit eine 
Auskunft ausreicht, ist von einer Vorlage abzuse
hen. 

(2) Personenbezogene Daten aus der Personalakte 
dürfen auch ohne Einwilligung der Betroffenen ge
nutzt oder an eine .andere Behörde oder beauftragte 
Stelle weitergegeben werden, soweit sie für die 
Festsetzung und Berechnung der Besoldung, Ver
sorgung, Beihilfe, der Nachversicherungsbeiträge in 
der Sozialversicherung oder für die Prüfung der Kin
dergeldberechtigung erforderlich sind. 

(3) Auskünfte an Dritte dürfen nur mit Einwilligung 
der Beamtin oder des Beamten erteilt werden, es 
sei denn, die Empfängerinnen oder Empfänger ma
chen ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der 
zu übermittelnden Daten glaubhaft und es besteht 
kein Grund zu der Annahme, dass das schutzwürdi
ge Interesse der Betroffenen an der Geheimhaltung 
überwiegt. Inhalt und Empfängerin oder Empfänger 
der Auskunft sind der Beamtin oder dem Beamten 
schriftlich mitzuteilen. 

(4) Vorlage und Auskunft sind auf den jeweils erfor
derlichen Umfang zu beschränken. 

§ 90 
Entfernung von Unterlagen aus Personalakten 

(1) Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen 
und Bewertungen, auf die die Tilgungsvorschriften 
des Landesdisziplinargesetzes keine Anwendung 
finden, sind, 

1 . falls sie sich als unbegründet oder falsch erwie
sen haben, mit Zustimmung der Beamtin oder 
des Beamten unverzüglich aus der Personalakte 
zu entfernen und zu vernichten, 

2. falls sie für Beamtinnen oder Beamte ungünstig 
sind oder ihnen nachteilig werden können, auf 
ihren Antrag nach drei Jahren zu entfernen und 

zu vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Be
urteilungen. 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute 
Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch 
die Einleitung eines Straf- oder Disziplinarverfah
rens unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf 
als unbegründet oder falsch heraus, gilt die Frist als 
nicht unterbrochen. 

(2) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht 
Bestandteil einer Disziplinarakte sind, sowie Aus
künfte aus dem Bundeszentralregister sind mit Zu
stimmung der Beamtin oder des Beamten nach drei 
Jahren zu entfernen und zu vernichten. Absatz 1 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 91 
Aufbewahrungsfristen 

( 1 ) Personalakten sind nach ihrem Abschluss von 
der personalaktenführenden Behörde fünf Jahre 
aufzubewahren. Personalakten sind abgeschlossen, 

1. wenn die Beamtin oder der Beamte nach Ablauf 
des Vorbereitungsdienstes aus dem Beamten
verhältnis auf Widerruf ausgeschieden ist, 

2. wenn die Beamtin oder der Beamte ohne versor
gungsberechtigte Hinterbliebene verstorben ist, 
mit Ablauf des Todesjahres, 

3. wenn Versorgungsansprüche bestehen, mit Ab
lauf des fünften Jahres nach Ablauf des Kalen
derjahres, in dem die Versorgungspflicht er
lischt, 

4. wenn keine Versorgungsansprüche bestehen, 
mit Ablauf des Jahres der Vollendung der Regel
altersgrenze, in den Fällen des § 24 BeamtStG 
und § 10 des Landesdisziplinargesetzes jedoch 
erst, wenn mögliche Versorgungsempfängerin
nen oder Versorgungsempfänger nicht mehr vor
handen sind. 

(2) Unterlagen über Beihilfen, Heilfürsorge, Heilver
fahren, Unterstützungen, Erholungsurlaub, Erkran
kungen, Umzugs- und Reisekosten sind fünf Jahre 
nach Ablauf des Jahres, in dem die Bearbeitung des 
einzelnen Vorgangs abgeschlossen wurde, aufzu
bewahren. Unterlagen, aus denen die Art einer Er
krankung ersichtlich ist, sind unverzüglich zurück
zugeben oder zu vernichten, wenn sie für den 
Zweck, zu dem sie vorgelegt worden sind, nicht 
mehr benötigt werden. 

(3) Versorgungsakten sind fünf Jahre nach Ablauf 
des Jahres, in dem die letzte Versorgungszahlung 
geleistet worden ist, aufzubewahren; besteht die 
Möglichkeit eines Wiederauflebens des Anspruchs, 
sind die Akten 30 Jahre aufzubewahren. 

(4) Die Personalakten und sonstige Personalunterla
gen werden nach Ablauf der Aufbewahrungszeit 
vernichtet, sofern sie nicht vom Landesarchiv über
nommen werden. 
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(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für automatisiert ge
speicherte Personalaktendaten, soweit sie nicht in 
Grund- und Teilakten bereits vorhanden sind. Im 
Übrigen sind sie - unbeschadet anderweitiger Vor
schriften - zu löschen, wenn sie für Zwecke der 
Personalverwaltung oder Personalwirtschaft nicht 
mehr benötigt werden. 

§ 92 
Automatisierte Verarbeitung von 

Personalakten 

(1) Personalaktendaten dürfen in automatisierten 
Verfahren nur für Zwecke der Personalverwaltung 
oder der Personalwirtschaft verarbeitet und genutzt 
werden. Ihre Übermittlung ist nur nach Maßgabe 
des § 89 zulässig. Ein automatisierter Datenabruf 
durch andere als die von Satz 2 erfassten Behörden 
ist unzulässig, soweit nicht durch besondere 
Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Personalaktendaten im Sinne des § 86 dürfen 
automatisiert nur im Rahmen ihrer Zweckbestim
mung und nur von den übrigen Personaldateien 
technisch und organisatorisch getrennt verarbeitet 
und genutzt werden. 

(3) Von den Unterlagen über medizinische oder psy
chologische Untersuchungen und Tests dürfen im 
Rahmen der Personalverwaltung nur die Ergebnisse 
automatisiert verarbeitet oder genutzt werden, so
weit sie die Eignung betreffen und ihre Verarbei
tung oder Nutzung dem Schutz der Beamtin oder 
des Beamten dient. 

(4) Beamtenrechtliche Entscheidungen dürfen nicht 
ausschließlich auf Informationen und Erkenntnisse 
gestützt werden, die unmittelbar durch automati
sierte Verarbeitung personenbezogener Daten ge
wonnen werden. 

(5) Bei erstmaliger Speicherung ist den Betroffenen 
die Art der über sie gemäß Absatz 1 gespeicherten 
Daten mitzuteilen, bei wesentlichen Änderungen 
sind sie zu benachrichtigen. Ferner sind die Verar
beitungs- und Nutzungsformen automatisierter Per
sonalverwaltungsverfahren zu dokumentieren und 
einschließlich des jeweiligen Verwendungszweckes 
sowie der regelmäßigen Empfängerinnen oder Emp
fänger und des Inhalts automatisierter Datenüber
mittlung allgemein bekannt zu geben. 

Abschnitt VII 
Beteiligung der Spitzenorganisationen 

§ 93 
Beteiligung der Spitzenorganisationen der Gewerk

schaften und Berufsverbände 
I§ 53 BeamtStG) 

11) Die Spitzenorganisationen der zuständigen Ge
werkschaften und der Berufsverbände sind bei der 
Gestaltung des Beamtenrechts rechtzeitig und um-

fassend mit dem Ziel sachgerechter Verständigung 
zu beteiligen. 

(2) Die obersten Landesbehörden und die Spitzen
organisationen der Gewerkschaften und Berufsver
bände kommen regelmäßig zu Gesprächen über all
gemeine und grundsätzliche Fragen des Beamten
rechts zusammen. Darüber hinaus können aus 
besonderem Anlass weitere Gespräche vereinbart 
werden. 

(3) Die Entwürfe allgemeiner beamtenrechtlicher 
Regelungen werden den Spitzenorganisationen mit 
einer angemessenen Frist zur Stellungnahme zuge
leitet. Daneben kann auch eine mündliche Erörte
rung erfolgen. Vorschläge der Spitzenorganisatio
nen, die in Gesetzentwürfen keine Berücksichti
gung gefunden haben, werden dem Landtag in der 
Vorlage unter Angabe der Gründe mitgeteilt. Das 
Nähere des Beteiligungsverfahrens kann zwischen 
der Landesregierung und den Spitzenorganisatio
nen durch Vereinbarung ausgestaltet werden. 

Abschnitt VIII 
Landesbeamtenausschuss 

§ 94 
Aufgaben des Landesbeamtenausschusses 

{ 1) Der Landesbeamtenausschuss wirkt an Perso
nalentscheidungen mit dem Ziel mit, die einheitliche 
Durchführung der beamtenrechtlieben Vorschriften 
sicherzustellen. Er übt seine Tätigkeit unabhängig 
und in eigener Verantwortung aus. 

12) Der Landesbeamtenausschuss hat neben den im 
Gesetz geregelten Entscheidungen über beamten
rechtliche Ausnahmen folgende Aufgaben: 

1 . Zu Beschwerden von Beamtinnen und Beamten 
und zurückgewiesenen Bewerberinnen und Be
werbern in Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung Stellung zu nehmen, 

2. Empfehlungen zur Beseitigung von Mängeln in 
der Handhabung der beamtenrechtlichen Vor
schriften zu geben und hierzu Vorschläge zur 
Änderung, Ergänzung oder Neufassung zu unter
breiten. 

§ 95 
Mitglieder 

( 1) Der Landesbeamtenausschuss besteht aus neun 
Mitgliedern. 

(2) Ständige Mitglieder sind die Staatssekretärin 
oder der Staatssekretär des Innenministeriums, die 
oder der im Landesbeamtenausschuss den Vorsitz 
führt, sowie die Leiterin oder der Leiter der für das 
allgemeine Beamtenrecht zuständigen Abteilung 
des Innenministeriums und die Leiterin oder der Lei
ter der für Grundsatzfragen der Beamtenbesoldung 
und Beamtenversorgung zuständigen Abteilung des 
Finanzministeriums für die Dauer der Bekleidung 
ihres Hauptamtes. Die ständigen Mitglieder können 
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durch ihre Vertreterinnen oder Vertreter im Amt 
vertreten werden. Dies gilt nicht für die Staatsse
kretärin oder den Staatssekretär; bei deren oder 
dessen Verhinderung nimmt die Leiterin oder der 
Leiter der für das allgemeine Beamtenrecht zustän
digen Abteilung des Innenministeriums die Aufga
ben der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden wahr. 
Sind beide verhindert, so tritt an ihre Stelle das 
Mitglied, das dem. Landesbeamtenausschuss am 
längsten ununterbrochen als Mitglied angehört, bei 
gleichlanger Mitgliedschaft das lebensältere. 

(3) Die übrigen Mitglieder werden von der Landes
regierung auf die Dauer von vier Jahren berufen, 
davon ein Mitglied aus dem Kreise der Richterinnen 
und Richter der Verwaltungsgerichtsbarkeit, eine 
weitere Beamtin oder ein weiterer Beamter, zwei 
Mitglieder aufgrund von Vorschlägen der Spitzen
organisationen der zuständigen Gewerkschaften 
und Berufsverbände auf Landesebene und zwei Mit
glieder aufgrund von Vorschlägen der kommunalen 
Landesverbände des Landes Schleswig-Holstein. 
Für die übrigen Mitglieder sind entsprechend den 
vorstehenden Vorschriften Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter zu berufen. 

(4) Bei den Vorschlägen für die Mitglieder und ihre 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter nach Ab
satz 3 sollen Frauen und Männer jeweils zur Hälfte 
berücksichtigt werden. Bestehen Vorschlagsrechte 
nur für eine Person, sollen Frauen und Männer von 
Amtszeit zu Amtszeit alternierend berücksichtigt 
werden. · 

(5) Sämtliche Mitglieder mit Ausnahme der oder 
des Vorsitzenden und der Richterin oder des Rich
ters der Verwaltungsgerichtsbarkeit müssen sich 
in einem Beamtenverhältnis zu einem der in § 1 
Abs. 1 genannten Dienstherren befinden. 

(6) Scheidet ein nach Absatz 3 berufenes Mitglied 
vor Ablauf der Amtszeit aus dem Landesbeamten
ausschuss aus, wird ein neues Mitglied nur für den 
Rest der Amtszeit berufen. 

§ 96 
Rechtsstellung der Mitglieder 

( 1) Die Mitglieder des Landesbeamtenausschusses 
sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
Sie üben ihre Tätigkeit innerhalb dieser Schranken 
in eigener Verantwortung aus. 

(2) Die Mitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht 
dienstlich gemaßregelt, benachteiligt oder bevor
zugt werden. 

(3) Die Mitgliedschaft im Landesbeamtenausschuss 
endet 

1 . durch Zeitablauf, 

2. wenn eine der Voraussetzungen fortfällt, unter 
denen sie berufen worden sind, oder 

3. wenn sie in einem Strafverfahren rechtskräftig 
zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden oder 
gegen sie in einem Disziplinarverfahren eine Dis
ziplinarmaßnahme, die über einen Verweis hin
ausgeht, unanfechtbar ausgesprochen worden 
ist. 

§ 39 BeamtStG findet keine Anwendung. 

§ 97 
Geschäftsordnung und Verfahren 

( 1) Der Landesbeamtenausschuss gibt sich eine Ge
schäftsordnung. 

(2) Die Sitzungen des Landesbeamtenausschusses 
sind nicht öffentlich. 

(3) Beauftragten der beteiligten obersten Dienstbe
hörde sowie Beschwerdeführerinnen und Be
schwerdeführern kann Gelegenheit zur Stellung
nahme in der Verhandlung gegeben werden. 

§ 98 
Beschlüsse 

( 1) Soweit dem Landesbeamtenausschuss eine Ent
scheidungsbefugnis eingeräumt ist, binden seine 
Beschlüsse die beteiligten Verwaltungen. 

(2) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit ge
fasst; zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit 
von minde~tens fünf Mitgliedern erforderlich. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder 
des Vorsitzenden. Beschlüsse können auch schrift
lich oder elektronisch im Umlaufverfahren gefasst 
werden. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 

(3) Beschlüsse von allgemeiner Bedeutung sind zu 
veröffentlichen. 

§ 99 
Beweiserhebung, Amtshilfe 

(1) Der Landesbeamtenausschuss kann zur Durch
führung seiner Aufgaben in entsprechender An
wendung der Vorschriften der Verwaltungsge
richtsordnung Beweise erheben. 

(2) Alle Dienststellen haben dem Landesbeamten
ausschuss unentgeltlich Amtshilfe zu leisten und 
auf Verlangen Auskünfte zu erteilen sowie Akten 
vorzulegen, wenn dies zur Durchführung seiner 
Aufgaben erforderlich ist. 

§ 100 
Geschäftsstelle 

Die beim Innenministerium eingerichtete Geschäfts
stelle bereitet die Sitzungen des Landesbeamten
ausschusses vor und führt seine Beschlüsse aus. 

Abschnitt IX 
Beschwerdeweg und Rechtsschutz 

§ 101 
Anträge und Beschwerden 

( 1 ) Beamtinnen und Beamte können Anträge und 
Beschwerden vorbringen; hierbei haben sie den 
Dienstweg einzuhalten. Der Beschwerdeweg bis 
zur obersten Dienstbehörde steht offen. 
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(2) Richtet sich die Beschwerde gegen die unmittel
bare Vorgesetzte oder Dienstvorgesetzte oder den 
unmittelbaren Vorgesetzten oder Dienstvorgesetz
ten, kann sie bei der oder dem nächsthöheren Vor
gesetzten oder Dienstvorgesetzten unmittelbar ein
gereicht werden. 

§ 102 
Verwaltungsrechtsweg 

( § 54 BeamtStGl 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Abord
nung ( § 28) oder Versetzung ( § 29) haben keine 
aufschiebende Wirkung. 

§ 103 
Vertretung des Dienstherrn 

( 1) Bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis wird der 
Dienstherr durch die oberste Dienstbehörde vertre
ten, der die Beamtin oder der Beamte untersteht 
oder bei der Beendigung des Beamtenverhältnisses 
unterstanden hat. Bei Ansprüchen nach den § § 53 
bis 61 des Beamtenversorgungsgesetzes Überlei
tungsfassung für Schleswig-Holstein - wird der 
Dienstherr durch die oberste Dienstbehörde vertre
ten, deren sachlicher Weisung die Regelungsbehör
de untersteht. 

{2) Besteht die oberste Dienstbehörde nicht mehr, 
und ist eine andere Dienstbehörde nicht bestimmt, 
tritt an ihre Stelle das zuständige Fachministerium. 

(3) Die oberste Dienstbehörde kann die Vertretung 
durch allgemeine Anordnung anderen Behörden 
übertragen; die Anordnung ist zu veröffentlichen. 

§ 104 
Zustellung von Verfügungen 

und Entscheidungen 

Verfügungen oder Entscheidungen, die Beamtinnen 
und Beamten oder Versorgungsberechtigten nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes bekannt zu geben 
sind, sind zuzustellen, wenn durch sie eine Frist in 
Lauf gesetzt wird oder Rechte der Beamtinnen und 
Beamten oder Versorgungsberechtigten durch sie 
berührt werden. 

Abschnitt X 
Besondere Vorschriften 

für einzelne Beamtengruppen 

§ 105 
Allgemeines 

Für die in diesem Abschnitt genannten Beamten
gruppen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

Unterabschnitt 1 
Landtag 

§ 106 
Beamtinnen und Beamte des Landtages 

Die Beamtinnen und Beamten des Landtages sind 
Beamtinnen und Beamte des Landes. Ihre Ernen
nung, Entlassung und Zurruhesatzung werden 

durch die Landtagspräsidentin oder den Landtags
präsidenten im Benehmen mit dem Ältestenrat vor
genommen. Die Landtagspräsidentin oder der Land
tagspräsident ist oberste Dienstbehörde. 

Unterabschnitt 2 
Polizeivollzug 

§ 107 
Laufbahnen der Polizeivollzugsbeamtinnen 

und Polizeivollzugsbeamten 

Das Innenministerium erlässt durch Verordnung 
Vorschriften über die Laufbahnen der Polizeivoll
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten; in 
ihnen ist auch zu regeln, welche Beamtengruppen 
zum Polizeivollzugsdienst gehören. Dabei kann von 
den Vorschriften der § § 14, 20 Abs. 2 Satz 2 und 
§ § 21, 30 Abs. 4 abgewichen werden, soweit die 
besonderen Verhältnisse des Polizeivollzugsdiens
tes dies erfordern. 

§ 108 
Altersgrenze 

( 1) Die Altersgrenze für die Polizeivollzugsbeamtin
nen und Polizeivollzugsbeamten bildet die Vollen
dung des 60. Lebensjahres. 

(2) § 35 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 109 
Polizeidienstunfähigkeit 

Die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugs
beamte ist dienstunfähig, wenn sie oder er den be
sonderen gesundheitlichen Anforderungen des Poli
zeivollzugsdienstes nicht mehr genügt und nicht zu 
erwarten ist, dass sie oder er seine volle Verwen
dungsfähigkeit innerhalb von zwei Jahren wiederer
langt (Polizeidienstunfähigkeit), es sei denn, die 
auszuübende Funktion erfordert bei Beamtinnen 
oder Beamten auf Lebenszeit diese besonderen ge
sundheitlichen Anforderungen auf Dauer nicht 
mehr uneingeschränkt. 

§ 110 
Gemeinschaftsunterkunft 

( 1) Die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivoll
zugsbeamte ist auf Anordnung des Dienstvorge
setzten verpflichtet, in einer Gemeinschaftsunter
kunft zu wohnen und an einer Gemeinschaftsver
pflegung teilzunehmen. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 kann einer Po
lizeivollzugsbeamtin oder einem Polizeivollzugsbe
amten, die Beamtin oder Beamter auf Lebenszeit 
ist, nur für besondere Einsätze oder Lehrgänge oder 
für seine Aus- oder Weiterbildung auferlegt wer
den. Für die übrigen Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten können unter den Voraus
setzungen des § 62 Abs. 1 Satz 1 Ausnahmen von 
Absatz 1 zugelassen werden. 
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(3) Die Unterkunft wird unentgeltlich gewährt. § 3 
des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 791), bleibt unberührt. 

§ 111 
Dienstkleidung 

(1) Die uniformierten Polizeivollzugsbeamtinnen 
oder Polizeivollzugsbeamten erhalten die Beklei
dung und Ausrüstung, die die besondere Art ihres 
Dienstes erfordert. 

(2) Das Nähere regelt das Innenministerium im Ein
vernehmen mit dem Finanzministerium. 

§ 112 
Heilfürsorge 

{ 1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs
beamte haben Anspruch auf Heilfürsorge, solange 
sie Dienst- oder Anwärterbezüge erhalten. Heilfür
sorge wird auch 

1. während einer Elternzeit, soweit nicht bereits 
aufgrund einer Teilzeitbeschäftigung unmittelbar 
ein Anspruch auf Heilfürsorge besteht, 

2. Alleinerziehenden während einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge nach § 62 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 Buchst. a, 

3. bei einer sonstigen Freistellung vom Dienst unter 
Fortfall der Bezüge bis zur Dauer von einem Mo
nat, 

4. für die Erstversorgung des Neugeborenen im Zu
ge der Entbindung einer Heilfürsorgeberechtig
ten bis zum sechsten Lebenstag, soweit für das 
Kind kein anderer Versicherungsschutz besteht, 

gewährt. Heilfürsorge ist Sachbezug im Sinne des 
§ 10 des Bundesbesoldungsgesetzes Überlei-
tungsfassung für Schleswig-Holstein und wird 
mit einem monatlichen Betrag in Höhe von 1 ,4 % 
des jeweiligen Grundgehalts oder des Anwärter
grundbetrags auf die Besoldung angerechnet; dies 
gilt nicht für die in Satz 2 Nr. 1 bis 3 geregelten 
Fälle. 

{2) Das Innenministerium regelt im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium durch Verordnung Art 
und Umfang der Heilfürsorge. Heilfürsorge umfasst 
die ärztliche und zahnärztliche Versorgung und Vor
sorge einschließlich der Verordnung von physikali
schen und therapeutischen Maßnahmen sowie von 
Heil- und Hilfsmitteln grundsätzlich nach den Be
stimmungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
vom 20. Dezember 1988 (BGBI. I S. 24 77). zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21 . De
zember 2008 (BGBI. I S. 2940); Näheres regelt die 
Verordnung nach Satz 1. 

(3) Über die Leistungen der Heilfürsorge hinaus 
oder neben den Leistungen der Heilfürsorge kann 
Beihilfe nicht gewährt werden. Neu eingestellte 
oder zum Land Schleswig-Holstein versetzte Poli
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
können die Gewährung von Heilfürsorge innerhalb 
von sechs Monaten nach der Einstellung oder der 
Versetzung schriftlich ablehnen. ln diesem Fall er
halten sie ab dem Ersten des auf die Ablehnung fol
genden Monats Beihilfe nach § 80. Ein Widerruf ist 
ausgeschlossen. Die Sätze 2 bis 4 gelten entspre
chend für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei
vollzugsbeamte, die nach Abschluss des Vorberei
tungsdienstes zu Beamtinnen und Beamten auf Pro
be ernannt werden. 

Unterabschnitt 3 
Feuerwehr 

§ 113 
Beamtinnen und Beamte 

des feuerwehrtechnischen Dienstes 

( 1 I Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehr
technischen Dienstes, die im Brandbekämpfungs
und Hilfeleistungsdienst (Einsatzdienst) stehen, 
werden hinsichtlich der Altersgrenze und der 
Dienstunfähigkeit (Feuerwehrdienstunfähigkeit) 
den Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs
beamten gleichgestellt. Zum Einsatzdienst kann 
auch der Einsatz im Rettungsdienst gehören. Die 
§ § 108 und 1 09 finden entsprechende· Anwen
dung. 

(2) Den Beamtinnen und Beamten des Einsatzdiens
tes ist freie Dienstkleidung zu stellen. 

(3) Die Beamtinnen und Beamten des Einsatzdiens
tes haben Anspruch auf Heilfürsorge in entspre
chender Anwendung des § 112. Das Innenministe
rium regelt durch Verordnung Art und Umfang der 
Heilfürsorge. Heilfürsorge umfasst die ärztliche und 
zahnärztliche Versorgung und Vorsorge einschließ
lich der Verordnung von physikalischen und thera
peutischen Maßnahmen sowie von Heil- und Hilfs
mitteln grundsätzlich nach den Bestimmungen des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch; Näheres regelt 
die Verordnung nach Satz 2. 

(4) Den Beamtinnen und Beamten des Einsatzdiens
tes können innerhalb der Berufsfeuerwehr oder der 
hauptamtlichen Wachabteilung einer Freiwilligen 
Feuerwehr auch Aufgaben übertragen werden, die 
nicht dem Einsatzdienst zuzurechnen sind. 

Unterabschnitt 4 
Strafvollzug 

§ 114 
Beamtinnen und Beamte des Strafvollzugs 

Auf die Beamtinnen und Beamten der Fachrichtung 
Justiz in der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten 
Einstiegsamt in den Laufbahnzweigen allgemeiner 
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Vollzugsdienst und Werkdienst finden die § § 1 08 
und 109 entsprechende Anwendung. Gleiches gilt 
für Vollzugsdienstleiterinnen und Vollzugsdienstlei
ter sowie Werkdienstleiterinnen und Werkdienstlei
ter, die der Fachrichtung Justiz in der Laufbahn
gruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt angehören. 

Unterabschnitt 5 
Körperschaften 

§ 115 
Zuständigkeit 

(1) Die in diesem Gesetz übertragenen oder zu 
übertragenden Zuständigkeiten obliegen bei den 
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper
schaften, den rechtsfähigen Anstalten und den 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, die Behörden 
nicht besitzen, der zuständigen Verwaltungsstelle. 

(2) Hat eine Beamtin oder ein Beamter keine 
Dienstvorgesetzte oder keinen Dienstvorgesetzten, 
bestimmt die oberste Aufsichtsbehörde, wer die 
nach diesem Gesetz der oder dem Dienstvorgesetz
ten übertragenen Zuständigkeiten wahrnimmt. 

(3) Unberührt bleiben Vorschriften, die anderen 
Stellen bei der Ernennung und Entlassung von Be
amtinnen und Beamten Rechte einräumen. 

(4) Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand 
nach § 27 Abs. 3 dieses Gesetzes in Verbindung 
mit § 18 Abs. 2 BeamtStG bedarf der Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde. 

(5) Satzungen, die durch die oberste Aufsichtsbe
hörde genehmigt sind, stehen gesetzlichen Vor
schriften im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 dieses 
Gesetzes und § 11 Abs. 2 Nr. 1 zweiter Halbsatz 
BeamtStG gleich. 

(6) Soweit nach diesem Gesetz für Entscheidungen 
in Einzelfällen eine Zuständigkeit des Finanzminis
teriums vorgesehen ist, entfällt sie für die Beamtin
nen und Beamten der Gemeinden, Kreise, Ämter 
und Zweckverbände, soweit es sich nicht um einen 
Fall von allgemeiner oder grundsätzlicher Bedeu
tung handelt. 

Unterabschnitt 6 
Hochschulen 

§ 116 
Allgemeines 

Die Vorschriften für Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer nach diesem Abschnitt gelten nur 
für die als Lehrerinnen und Lehrer an Hochschulen 
ernannten Professorinnen und Professoren und Ju
niorprofessorinnen und Juniorprofessoren. 

§ 11 7 
Rechtsstellung 

(1) Einer Ernennung im Sinne des§ 8 BeamtStG be
darf es auch, wenn die Dienstzeit der Hochschul
lehrerinnen oder Hochschullehrer sowie wissen-

schaftliehen und künstlerischen Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter im Beamtenverhältnis auf Zeit ver
längert werden soll. 

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Lauf
bahnen und den einstweiligen Ruhestand sind auf 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nicht 
anzuwenden; ein Eintritt von zu Beamtinnen oder 
Beamten auf Zeit ernannten Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrern in den Ruhestand mit Ablauf 
der Dienstzeit ist ausgeschlossen. Die Vorschriften 
dieses Gesetzes über die Arbeitszeit mit Ausnahme 
der § § 61 bis 65 sind auf Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer nicht anzuwenden. Erfordert der 
Aufgabenbereich einer Hochschuleinrichtung eine 
regelmäßige oder planmäßige Anwesenheit, kön
nen diese Vorschriften im Einzelfall für anwendbar 
erklärt werden; die Vorschriften über den Verlust 
der Bezüge wegen nicht genehmigtem schuldhaf
ten Fernbleibens vom Dienst sind anzuwenden. 

(3) § 61 BeamtStG gilt für landesinterne Versetzun
gen oder Abordnungen entsprechend. 

(4) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ha
ben ihren Erholungsurlaub in der unterrichtsfreien 
Zeit zu nehmen. 

(5) Soweit Hochschullehrerinnen und Hochschul
lehrer Beamtinnen oder Beamte auf Zeit sind, ist 
das Dienstverhältnis, sofern dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen, auf Antrag der Beamtin oder 
des Beamten aus den in Satz 2 genannten Gründen 
zu verlängern. Gründe für eine Verlängerung sind: 

1. Beurlaubung nach § 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 
§ 64, 

2. Beurlaubung nach § 69 Abs. 2 Nr. 2, 

3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder 
künstlerische Tätigkeit oder eine außerhalb des 
Hochschulbereichs oder im Ausland durchge
führte wissenschaftliche, künstlerische oder 
berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung nach 
§ 18 der Sonderurlaubsverordnung vom 9. De
zember 2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 836), geän
dert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 26. März 
2009 (GVOBI. Schi.-H. S. 136), 

4. Grundwehr- und Zivildienst, 

5. Inanspruchnahme von Elternzeit nach der Eltern
zeitverordnung vom 18. Dezember 2001 
(GVOBI. Schi.-H. 2002 S. 6), zuletzt geändert 
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 26. März 
2009 (GVOBI. Schi.-H. S. 136), oder Beschäfti
gungsverbot nach § § 1 , 2, 3 und 8 der Mutter
schutzverordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 23. Dezember 1992 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 24), zuletzt geändert durch Artikel 24 
des Gesetzes vom 26. März 2009 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 137), in dem Umfang, in dem eine 
Erwerbstätigkeit nicht erfolgt ist, 
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6. Beurlaubung nach § 27 Abs. 2 Satz 3 des Hoch
schulgesetzes vom 28. Februar 2007 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Arti
kel 8 des Gesetzes vom 26. März 2009 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 132). 

Satz 1 gilt entsprechend im Falle einer 

1. Teilzeitbeschäftigung, 

2. Ermäßigung der Arbeitszeit nach § 69 Abs. 2 
Nr. 1 oder 

3. Freistellung zur Wahrnehmung von Aufgaben in 
einer Personal- oder Schwerbehindertenvertre
tung oder als Gleichstellungsbeauftragte, 

wenn die Ermäßigung mindestens ein Fünftel der 
regelmäßigen Arbeitszeit betrug. Eine Verlängerung 
darf den Umfang der Beurlaubung, Freistellung oder 
der Ermäßigung der Arbeitszeit und in den Fällen 
des Satzes 2 Nr. 1 bis 3 und 6 und des Satzes 3 die 
Dauer von jeweils zwei Jahren nicht überschreiten. 
Mehrere Verlängerungen nach Satz 2 Nr. 1 bis 3 
und 6 und Satz 3 dürfen insgesamt die Dauer von 
drei Jahren nicht überschreiten. Verlängerungen 
nach Satz 2 Nr. 5 dürfen, auch wenn sie mit ande
ren Verlängerungen zusammentreffen, insgesamt 
vier Jahre nicht überschreiten. 

(6) Die zu Beamtinnen und Beamten auf Zeit er
nannten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
gelten mit dem Ablauf ihrer Dienstzeit als entlas
sen. 

§ 118 
Professorinnen und Professoren 

( 1) Die Professorinnen und Professoren werden, so
weit sie in das Beamtenverhältnis berufen werden, 
zu Beamtinnen und Beamten auf Zeit für höchstens 
sechs Jahre oder auf Lebenszeit ernannt. 

(2) Eine weitere Berufung in ein Beamtenverhältnis 
auf Zeit ist möglich, wenn 

1. die Gesamtdauer der befristeten Amtszeit zehn 
Jahre nicht überschreitet und 

2. die Professorin oder der Professor vor Ablauf der 
letzten Amtszeit das 45. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben wird. 

§ 117 Abs. 5 gilt entsprechend. 

§ 119 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 

Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren wer
den, soweit sie ins Beamtenverhältnis berufen wer
den, zu Beamtinnen und Beamten auf Zeit für drei 
Jahre ernannt. Eine Verlängerung des Beamtenver
hältnisses auf Zeit ist unter den Voraussetzungen 
des § 64 Abs. 5 des Hochschulgesetzes zulässig. 
Eine weitere Verlängerung ist, abgesehen von den 
Fällen des § 117 Abs. 5, nicht zulässig; dies gilt 
auch für eine erneute Einstellung als Juniorprofes
sorin oder Juniorprofessor. 

§ 120 
Wissenschaftliche und künstlerische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

( 1) Die wissenschaftlichen und künstlerischen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit sie im Beam
tenverhältnis beschäftigt sind ( § 68 Abs. 4 des 
Hochschulgesetzes), werden für die Dauer von 
höchstens sechs Jahren zu Beamtinnen und Beam
ten auf Zeit ernannt. § 117 Abs. 5 mit Ausnahme 
der Sätze 5 und 6 gilt entsprechend. Eine weitere 
Verlängerung oder eine erneute Einstellung als wis
senschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder 
als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbei
ter in einem Beamtenverhältnis auf Zeit ist unzuläs
sig. Die Beamtinnen und Beamten gelten mit Ablauf 
ihrer Dienstzeit als entlassen. 

(2) Die wissenschaftlichen und künstlerischen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter, denen in besonders 
begründeten Fällen Daueraufgaben an der Hoch
schule übertragen werden sollen, werden, soweit 
sie im Beamtenverhältnis beschäftigt sind ( § 68 
Abs. 4 des Hochschulgesetzes), zu Beamtinnen 
oder Beamten auf Lebenszeit ernannt. Vor der Er
nennung leisten sie eine Probezeit nach den allge
meinen Vorschriften des Laufbahnrechts ab. 

§ 121 
Verwaltungsvorschriften für das 
beamtete wissenschaftliche und 

künstlerische Personal an Hochschulen 

Soweit für die Durchführung dieses Abschnitts Ver
waltungsvorschritten erforderlichen sind, werden 
diese durch die für die Hochschulen zuständige 
oberste Landesbehörde erlassen. 

Unterabschnitt 7 
Schulen 

§ 122 
Beamtinnen und Beamte im Schuldienst 

ln den Vorschriften für die Laufbahnen der Fach
richtung Bildung ( § 13 Abs. 2 Nr. 5) kann die zu
ständige oberste Landesbehörde von den Regelun
gen des Abschnitts 111 abweichen, insbesondere 
von den Vorschriften über 

1 . die Zuordnung von Ämtern in der Laufbahngrup
pe 2 (§ 14), 

2. die Anzahl der Beurteilungen während der Pro
bezeit ( § 19 Abs. 3 Satz 1) sowie 

3. die Zuständigkeit für den Erlass von Ausbil
dungs- und Prüfungsordnungen, 

soweit die besonderen Verhältnisse es erfordern. 

Unterabschnitt 8 
Steuerverwaltung 

§ 123 
Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung 

Das Finanzministerium wird ermächtigt, in den 
Vorschriften für die Laufbahnen der Fachrichtung 
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Steuerverwaltung (§ 13 Abs. 2 Nr. 4) von den 
Regelungen der § § 14 und 21 abzuweichen, 
soweit die besonderen Verhältnisse es erfordern. 

Unterabschnitt 9 
Landesrechnungshof 

§ 124 
Mitglieder des Landesrechnungshofs 

Für die Mitglieder des Landesrechnungshofs gilt 
dieses Gesetz, soweit im Gesetz über den Landes
rechnungshof Schleswig-Holstein vom 2. Januar 
1991 (GVOBL SchL-H. S 3), zuletzt geändert durch 
Artikel 20 des Gesetzes vom 26. März 2009 
(GVOBI. Schi.-H. S. 136), nichts Abweichendes be
stimmt ist. 

Abschnitt XI 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 125 
Erlass von Zulassungsbeschränkungen 

( 1) Die Einstellung in einen Vorbereitungsdienst, 
der auch für die Ausübung eines Berufes außerhalb 
des öffentlichen Dienstes Voraussetzung ist, kann 
in einzelnen Laufbahnen, Fachgebieten oder Fä
chern auf Zeit beschränkt werden, soweit die Zahl 
der zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze 
nicht für alle Bewerberinnen und Bewerber aus
reicht. 

(2) Die Zahl der zur Verfügung stehenden Ausbil
dungsplätze richtet sich 

1. nach den im Haushaltsplan zur Verfügung ste
henden Stellen für Anwärterinnen und Anwärter 
sowie Referendarinnen und Referendare oder, 
sofern keine Stellen ausgewiesen sind, nach den 
Mitteln für Anwärterinnen und Anwärter sowie 
Referendarinnen und Referendare sowie 

2. nach der räumlichen, sächlichen und personellen 
Ausstattung der Ausbildungseinrichtungen und 
den fachlichen Gegebenheiten als Vorausset
zung für eine sachgerechte Ausbildung; dabei 
darf die Erfüllung der Aufgabe der öffentlichen 
Einrichtung und der Rechtspflege nicht unzu
mutbar beeinträchtigt werden. 

(3) Stehen nicht genügend Ausbildungsplätze für 
alle Bewerberinnen und Bewerber zur Verfügung, 
werden sie in einem Auswahlverfahren nach fol
genden Grundsätzen vergeben: 

1. Mindestens 65 %, im juristischen Vorberei
tungsdienst mindestens 20 % nach Eignung und 
fachlicher Leistung der Bewerberinnen und Be
werber, 

2. mindestens 1 0 % nach der Dauer der Zeit seit 
der ersten Antragstellung auf Einstellung in den 
Vorbereitungsdienst bei ununterbrochener Mel
dung zu jedem Einstellungstermin in Schleswig

. Holstein (Wartezeit), 

3. bis zu 10 % für besondere persönliche oder so-
ziale Härtefälle. 

(4) Aus der Erfüllung einer Dienstpflicht nach Arti
kel 12 a des Grundgesetzes oder einer entsprechen
den Dienstleistung auf Zeit bis zur Dauer von zwei 
Jahren, einer mindestens zweijährigen Tätigkeit als 
Entwicklungshelfarin oder Entwicklungshelfer im 
Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes oder der 
Leistung eines freiwilligen sozialen Jahres im Sinne 
des Jugendfreiwilligendienstegesetzes vom 16. Mai 
2008 (BGBI. I S. 842) ·darf der Bewerberin oder 
dem Bewerber kein Nachteil entstehen. Gleiches 
gilt für berufliche Verzögerungen, die infolge der 
Geburt oder der tatsächlichen Betreuung oder 
Pflege eines Kindes unter 18 Jahren entstanden 
sind. Zeiten nach den Sätzen 1 und 2 dürfen nur 
berücksichtigt werden, soweit sie die unmittelbare 
Ursache für die Verschlechterung der Einstellungs
möglichkeit der Bewerberin oder des Bewerbers bil
den. 

(5) Die oberste Landesbehörde wird ermächtigt, 
durch Verordnung 

1. die Laufbahn, die Laufbahnzweige, Fachgebiete 
oder Fächer, für die die Einstellung in den Vorbe
reitungsdienst nach Absatz 1 beschränkt wird, 

2. a) das Nähere über die Ermittlung der Ausbil
dungskapazität unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der Laufbahn, 

b) die Anteile nach Absatz 3, 

c) die Einzelheiten der Auswahl unter den Be
werberinnen und Bewerbern, 

3. das Nähere zur Berücksichtigung von Dienstzei
ten sowie diesen gleichgestellten Zeiten nach 
Absatz 4 bei der Wartezeit und 

4. das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren 

zu bestimmen. Bei der Beurteilung der Eignung und 
fachlichen Leistung nach Absatz 3 Nr. 1 können 
auch eine nicht durch besondere Umstände zu be
gründende überlange Studiendauer zu Lasten der 
Bewerberin oder des Bewerbers, der künftigen 
Laufbahn dienende Erfahrungen zugunsten der Be
werberin oder des Bewerbers berücksichtigt wer
den. Unterschiedliche Prüfungsanforderungen und 
Unterschiede in der Bewertung der Prüfungsleistun
gen der Prüfung, die Voraussetzung für die Einstel
lung in den Vorbereitungsdienst ist, können zuguns
ten oder zu Lasten der Bewerberin oder des Bewer
bers berücksichtigt werden. 

(6) Gliedert sich die Laufbahnbefähigung in unter
schiedliche fachliche Befähigungen auf, kann die 
für die Gestaltung der Laufbahn zuständige oberste 
Landesbehörde durch Verordnung bestimmen, dass 
vor Anwendung der Auswahlgrundsätze nach Ab
satz 3 bis zu 80 % der Ausbildungsplätze an Be
werberinnen und Bewerber mit Fachgebieten und 
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Fächern vergeben werden, bei denen zur Wahrung 
eines überragend wichtigen Gemeinschaftsgutes 
ein von der Einstellungsbehörde festzustellender 
dringender Bedarf an ausgebildeten Bewerberinnen 
und Bewerbern besteht. Unter diesen Bewerberin
nen und Bewerbern wird nach den Grundsätzen des 
Absatzes 3 ausgewählt. 

(7) Sind nach den Absätzen 5 oder 6 mehrere 
oberste Landesbehörden zuständig, tritt die Lan
desregierung an die Stelle der obersten Landesbe
hörde. 

§ 126 
Verzinsung, Abtretung, Verpfändung, 

Aufrechnung, Zurückbehaltung, 
Belassung und Rückforderung von Leistungen 

Bei Leistungen aus dem Beamtenverhältnis, die we
der Besoldung im Sinne des Bundesbesoldungsge
setzes - Überleitungsfassung für Schleswig-Hol
stein - noch Versorgung im Sinne des Beamten
versorgungsgesetzes Überleitungsfassung für 
Schleswig-Holstein - sind, gelten für die Verzin
sung, die Abtretung, die Verpfändung, das Auf
rechnungs- und Zurückbehaltungsrecht sowie die 
Belassung und die Rückforderung § 3 Abs. 6 
und § § 11 und 1 2 des Bundesbesoldungsgesetzes 
- Überleitungsfassung für Schleswig-Holstein -
entsprechend. 

§ 127 
Verwaltungsvorschriften 

Das Innenministerium kann zur Durchführung des 
Gesetzes allgemeine Verwaltungsvorschriften er
lassen, soweit das Gesetz nichts anderes be
stimmt. 

§ 128 
Übergangsregelungen für 

Beamtinnen und Beamte auf Probe 

(1) Beamtinnen und Beamten auf Probe, denen 
nach Erwerb der Laufbahnbefähigung bis zum 
1. April 2009 noch kein Amt verliehen wurde, ist 
am 1. April 2009 ein Amt übertragen. 

(2) Beamtinnen und Beamte, die sich nach Erwerb 
der Laufbahnbefähigung am 1. April 2009 im Be
amtenverhältnis auf Probe für eine spätere Verwen
dung als Beamtin oder Beamter auf Lebenszeit be
finden, sind zu Beamtinnen und Beamten auf Le
benszeit zu ernennen, 

1 . wenn sie die Probezeit erfolgreich abgeschlos
sen haben und 

2. seit der Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
Probe mindestens drei Jahre vergangen sind 
oder wenn sie das 2 7. Lebensjahr vollendet ha
ben. 

Dabei setzen Beamtinnen und Beamte, deren Probe
zeit vor dem 1. April 2009 begonnen hat, abwei
chend von § 19 die Probezeit nach deh bis zum 

31. März 2009 geltenden Vorschriften fort, soweit 
dieses für die Betreffenden günstiger ist. 

§ 129 
Übergangsregelung für Beamtinnen und Beamte 

in einem Amt mit leitender Funktion 
im Beamtenverhältnis auf Zeit 

Beamtinnen und Beamten, die sich am 31 . März 
2009 in einem Beamtenverhältnis nach § 20 b des 
Landesbeamtengesetzes in der bis zum 31 . März 
2009 geltenden Fassung befinden, ist mit Wirkung 
vom 1. April 2009 das Amt mit leitender Funktion 
im Beamtenverhältnis auf Probe nach § 5 übertra
gen; § 20 b Abs. 4 Satz 2 des Landesbeamtenge
setzes in der bis zum 31 . März 2009 geltenden Fas
sung findet Anwendung. Zeiten, die in dem Beam
tenverhältnis auf Zeit zurückgelegt worden sind, 
können auf die Probezeit angerechnet werden. Auf 
vor dem 1. April 2009 beendete Beamtenverhält
nisse auf Zeit nach § 20 b des Landesbeamtenge
setzes in der bis zum 31. März 2009 geltenden Fas
sung findet § 15 a des Beamtenversorgungsgeset
zes - Überleitungsfassung für Schleswig-Holstein -
in der bis zum 31 . März 2009 geltenden Fassung 
Anwendung. 

§ 130 
Übergangsregelung für am 31. März 2009 

vorhandene Laufbahnbefähigungen 

Beamtinnen und Beamte sowie Bewerberinnen und 
Bewerber, die die Laufbahnbefähigung im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes vor dem 1. April 
2009 erworben haben, besitzen die Befähigung für 
eine Laufbahn nach § 14 in der ab 1. April 2009 
geltenden Fassung. Dabei entspricht 

1. die Laufbahngruppe des einfachen Dienstes der 
Laufbahngruppe 1 mit dem ersten Einstiegsamt, 

2. die Laufbahngruppe des mittleren Dienstes der 
Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten Ein
stiegsamt, 

3. die Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes der 
Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt, 

4. die Laufbahngruppe des höheren Dienstes der 
Laufbahngruppe 2 mit dem zweiten Ein
stiegsamt. 

§ 131 
Übergangsregelung für am 31 . März 2009 

vorhandene Regelungen über 
Laufbahngruppen und Laufbahnbefähigungen 

( 1) Soweit in landesrechtliehen Vorschriften auf 
eine Laufbahngruppe nach § 19 Abs. 2 oder § 200 
Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes in der bis zum 
31. März 2009 geltenden Fassung oder eine Befä
higung hierfür Bezug genommen wird, gilt die Zu
ordnung nach § 130 entsprechend. 

(2) Bei der Anwendung von Bundesrecht gilt Ab
satz 1 sinngemäß. 
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(3) Bis zum lnkrafttreten der Allgemeinen Laufbahn
verordnung ( § 25 Abs. 2 Satz 1) bedürfen Beförde
rungen von Beamtinnen und Beamten des bisheri
gen gehobenen Dienstes in ein Amt der Laufbahn
gruppe 2 ab dem zweiten Einstiegsamt der 
vorherigen Zustimmung des Innenministeriums. 

§ 132 
Übergangsregelung für bis zum 31. März 2009 

erlassene Laufbahn-, Ausbildungs-
und Prüfungsordnungen 

ln den Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsord
nungen, die aufgrund von § 25 a des Landesbeam
tengesetzes in der bis zum 31. März 2009 gelten
den Fassung erlassen worden sind, kann bis zum 
31 . Dezember 20 1 0 von § 1 3 Abs. 2 abgewichen 
werden. 

§ 133 
Übergangsregelung für Beamtinnen und Beamte 

der Fischereiaufsicht 

Auf die Beamtinnen und Beamten der Fischereiauf
sicht in der Laufbahngruppe 1 finden die § § 1 08 
und 1 09 bis zum 30. Juni 20 1 8 entsprechend An
wendung. 

Artikel 2 
Fortgeltung und Änderung 

besoldungsrechtlicher Vorschriften 

§ 1 
Fortgeltung besoldungsrechtlicher Vorschriften 

Für die Bestimmung der ersten und zweiten Ein
stiegsämter in den Laufbahngruppen 1 und 2 ge
mäß Artikel 1 § 14 gelten die am 31. März 2009 
geltenden besoldungsrechtlichen Vorschriften bis 
auf Weiteres fort mit der Maßgabe, dass die in 
den § § 23 und 24 des durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 12. Dezember 2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 785) 
übergeleiteten Bundesbesoldungsgesetzes (Bun
desbesoldungsgesetz - Überleitungsfassung für 
Schleswig-Holstein), geändert durch Artikel 7 des 
Haushaltsstrukturgesetzes 2009/2010 vom 12. De
zember 2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 791), genannte 

1. Laufbahngruppe des einfachen Dienstes der 
Laufbahngruppe 1 mit dem ersten Einstiegsamt, 

2. Laufbahngruppe des mittleren nichttechnischen 
Dienstes und des mittleren technischen Dienstes 
der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten Ein
stiegsamt, 

3. Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes der 
Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt 
und 

4. Laufbahngruppe des höheren Dienstes der Lauf-
bahngruppe 2 mit dem zweiten Einstiegsamt 

gleichgestellt ist. Sofern in anderen Vorschriften 
des Besoldungsrechts an die Zugehörigkeit zu einer 
Laufbahn oder Laufbahngruppe angeknüpft wird, 
gelten für die Zuordnung die am 31. März 2009 gel-

tenden besoldungsrechtlichen Vorschriften sinnge
mäß fort. 

§ 2 
Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften 

Das Bundesbesoldungsgesetz - Überleitungsfas
sung für Schleswig-Holstein wird wie folgt ge
ändert: 

1. ln § 6 Abs. 1 werden nach dem Wort "Dienst
bezüge" die Worte "und die Anwärterbezüge" 
eingefügt. 

2. § 33 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) ln Satz 1 wird das Wort "drei" durch "zwei" 
ersetzt. 

b) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze er
setzt: 

"Leistungsbezüge nach Absatz 1 Satz 1. 
Nr. 3 sind, soweit sie für ruhegehaltfähig er
klärt wurden, ruhegehaltfähig, sofern sie für 
das Amt einer Präsidentin oder eines Präsi
denten einer Hochschule vergeben werden 
und die Präsidentin oder der Präsident das 
Amt mindestens zwei Jahre wahrgenommen 
hat. Im Übrigen sind sie im Umfang von 
25 vom Hundert ruhegehaltfähig, soweit sie 
mindestens zwei Jahre bezogen worden 
sind, und zu 50 vom Hundert ruhegehalt
fähig, sofern sie mindestens für vier Jahre 
bezogen worden sind." 

Artikel 3 
Änderung des als Landesrecht 

fortgeltenden Beamtenversorgungsgesetzes2} 

Das Beamtenversorgungsgesetz Überleitungsfas
sung für Schleswig-Holstein - vom 12. Dezember 
2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 785) wird wie folgt ge
ändert: 

1. ln § 5 Abs. 3 werden die Worte "der Eingangs
besoldungsgruppe seiner Laufbahn" durch die 
Worte "dem Einstiegsamt ihrer oder seiner 
Laufbahngruppe entspricht" ersetzt. 

2. § 14 wird wie folgt gefasst: 

Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

"(3) Das Ruhegehalt vermindert sich um 
3,6 vom Hundert für jedes Jahr, um das die Be
amtin oder der Beamte 

1. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er 
das 63. Lebensjahr vollendet, nach § 36 
Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes in den 
Ruhestand versetzt wird, 

2. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er 
die für sie oder ihn geltende gesetzliche 
Altersgrenze erreicht, nach § 36 Abs. 1 des 
Landesbeamtengesetzes in den Ruhestand 
versetzt wird, 

Ändert Ges. vom 12. Dezember 2008, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 2032-12 
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3. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er 
das 65. Lebensjahr vollendet, wegen Dienst
unfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall 
beruht, in den Ruhestand versetzt wird; 

die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 vom 
Hundert in den Fällen der Nummern 1 und 3 
und 14,4 vom Hundert in den Fällen der Num
mer 2 nicht übersteigen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 
gilt entsprechend. Gilt für die Beamtin oder den 
Beamten eine vor der Vollendung des 63. Le
bensjahres liegende Altersgrenze, tritt sie in 
den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 an die Stelle des 
63. Lebensjahres; gilt für die Beamtin oder den 
Beamten eine vor der Vollendung des 65. Le
bensjahres liegende Altersgrenze, tritt sie in 
den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 an die Stelle des 
65. Lebensjahres. Gilt für die Beamtin oder den 
Beamten eine nach Vollendung des 67. Lebens
jahres liegende Altersgrenze, wird in den Fällen 
des Satzes 1 Nr. 2 nur die Zeit bis zum Ablauf 
des Monats berücksichtigt, in dem die Beamtin 
oder der Beamte das 67. Lebensjahr vollendet. 
ln den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 ist das 
Ruhegehalt nicht zu vermindern, wenn die Be
amtin oder der Beamte zum Zeitpunkt des Ein
tritts in den Ruhestand das 65. Lebensjahr voll
endet und mindestens 45 Jahre mit ruhegehalt
fähigen Dienstzeiten nach den § § 6, 8 bis 1 0 
und nach § 14 a Abs. 2 Satz 1 berücksichti
gungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie 
nicht im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit 
stehen, und Zeiten nach § 50 d sowie Zeiten ei
ner der Beamtin oder dem Beamten zuzuord
nenden Erziehung eines Kindes bis zu dessen 
vollendetem 1 0. Lebensjahr zurückgelegt hat. 
ln den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 ist das Ruhe
gehalt nicht zu vermindern, wenn die Beamtin 
oder der Beamte zum Zeitpunkt des Eintritts in 
den Ruhestand das 63. Lebensjahr vollendet 
und mindestens 40 Jahre mit ruhegehaltfähi
gen Dienstzeiten nach den § § 6, 8 bis 1 0 und 
nach § 14 a Abs. 2 Satz 1 berücksichtigungsfä
higen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht im 
Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit stehen, 
und Zeiten nach § 50 d sowie Zeiten einer der 
Beamtin oder dem Beamten zuzuordnenden Er
ziehung eines Kindes bis zu dessen vollendetem 
10. Lebensjahr zurückgelegt hat. Soweit sich 
bei der Berechnung nach den Sätzen 5 und 6 
Zeiten überschneiden, sind diese nur einmal zu 
berücksichtigen." 

3. § 14 a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

Der Halbsatz 2 und die Nummern 1 bis 4 wer
den wie folgt gefasst: 

"wenn die Beamtin oder der Beamte vor Errei
chen der Regelaltersgrenze nach § 35 Abs. 1 
oder 2 des Landesbeamtengesetzes in den Ru
hestand getreten ist, und sie oder er 

1. bis zum Beginn des Ruhestt;~ndes die Warte
zeit von 60 Kalendermonaten für eine Rente 
der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt 
hat, 

2. a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des 
§ 26 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes 
in den Ruhestand versetzt worden ist 
oder 

b) wegen Erreichans einer besonderen Al
tersgrenze in den Ruhestand getreten ist, 

3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hun
dert noch nicht erreicht hat und 

4. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Abs. 7 
bezieht. Die Einkünfte bleiben außer Be
tracht, soweit sie durchschnittlich im Monat 
400,00 Euro nicht überschreiten." 

4. § 15 a wird wie folgt gefasst: 

"§ 15 a 

( 1 J § 15 findet auf Beamtenverhältnisse auf 
Probe nach § 5 des Landesbeamtengesetzes 
keine Anwendung. 

(2) Aus diesem Beamtenverhältnis auf Probe er
gibt sich kein selbständiger Anspruch auf Ver
sorgung; die Unfallfürsorge bleibt hiervon unbe
rührt." 

5. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 werden die Wörter 
"das fünfundsechzigste Lebensjahr bereits 
vollendet" durch die Angabe "die Regel
altersgrenze nach § 35 Abs. 1 oder 2 des 
Landesbeamtengesetzes bereits erreicht" 
ersetzt. 

b) ln Absatz 2 werden die Angabe "( § 46 
Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder 
entsprechendes Landesrecht)" durch die An
gabe "( § 28 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz)" 
und die Angabe "§ 46 Abs. 2 des Bundesbe
amtengesetzes oder dem entsprechenden 
Landesrecht" durch die Angabe "§ 28 
Abs. 2 Beamtenstatusgesetz" ersetzt. 

6. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 1 werden die Angabe "( § 46 
Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder 
entsprechendes Landesrecht)" durch die An
gabe "( § 28 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz)" 
und die Angabe "§ 46 Abs. 2 des Bundesbe
amtengesetzes oder dem entsprechenden 
Landesrecht" durch die Angabe "§ 28 
Abs. 2 Beamtenstatusgesetz" ersetzt. 

b) ln Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter "das 
fünfundsechzigste Lebensjahr bereits voll
endet" durch die Angabe "die Regelalters
grenze nach § 35 Abs. 1 oder 2 des Landes
beamtengesetzes bereits erreicht" ersetzt. 
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7. § 37 Abs·. 1 Satz 2, erster Halbsatz, erhält fol
gende Fassung: 

"Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass sich für Be
amtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1 
mit dem ersten Einstiegsamt die ruhegehaltfähi
gen Dienstbezüge mindestens nach der Besol
dungsgruppe A 6, für Beamtinnen und Beamte 
der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten Ein
stiegsamt mindestens nach der Besoldungs
gruppe A 9, für Beamtinnen und Beamte der 
Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt 
mindestens nach der Besoldungsgruppe A 12 
und für Beamtinnen und Beamte der Laufbahn
gruppe 2 mit dem zweiten Einstiegsamt min
destens nach der Besoldungsgruppe A 1 6 be
messen;". 

8. § 50 e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"( 1) Versorgungsempfängerinnen und Ver
sorgungsempfänger, die vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze nach § 35 Abs. 1 oder 2 
des Landesbeamtengesetzes in den Ruhe
stand treten, erhalten vorübergehend Leis
tungen entsprechend den § § 50 a, 50 b und 
50 d, wenn 

1. bis zum Beginn des Ruhestandes die all
gemeine Wartezeit für eine Rente der ge
setzlichen Rentenversicherung erfüllt ist, 

2. a) sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne 
des § 26 Abs. 1 des Beamtenstatus
gesetzes in den Ruhestand versetzt 
worden sind oder 

b) sie wegen Erreichans einer besonde
ren Altersgrenze in den Ruhestand ge
treten sind, 

3. entsprechende Leistungen nach dem 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch dem 
Grunde nach zustehen, jedoch vor dem 
Erreichen der maßgebenden Altersgrenze 
noch nicht gewährt werden, 

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 
vom Hundert noch nicht erreicht haben, 

5. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Abs. 7 
bezogen werden; die Einkünfte bleiben 
außer Betracht, soweit sie durchschnitt
lich im Monat 400,00 Euro nicht über
schreiten." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert 

ln Satz 1 wird die Angabe "das 65. Lebens
jahr vollendet" durch die Angabe "die Regel
altersgrenze nach § 35 Abs. 1 oder 2 des 
Landesbeamtengesetzes" ersetzt. 

9. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

.,3. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe
standsbeamte, die wegen Dienstunfä
higkeit, die nicht auf einem Dienstunfall 
beruht, oder nach § 36 Abs. 1 oder 2 
Landesbeamtengesetz in den Ruhestand 
getreten sind, bis zum Ablauf des Mo
nats, indem die Regelaltersgrenze nach 
§ 35 Abs. 1 oder 2 des Landesbeamten
gesetzes erreicht wird, 71,75 vom Hun
dert der ruhegehaltfähigen Dienstbezü
ge aus der Endstufe der Besoldungs
gruppe, aus der sich das Ruhegehalt 
berechnet, mindestens ein Betrag von 
71,75 vom Hundert des Eineinhalbfa
chen der jeweils ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe A 4, zuzüglich des 
jeweils zustehenden Unterschiedsbe
trages nach § 50 Abs. 1 sowie 
400,00 Euro." 

b) ln Absatz 7 werden die Worte ", die nach 
Art und Umfang Nebentätigkeiten im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Nr. 4 des Landesbeamten
gesetzes" durch die Worte ,., die einer 
schriftstellerischen, wissenschaftlichen, 
künstlerischen oder Vortragstätigkeit" er
setzt. 

c) ln Absatz 8 Satz 1 werden die Wörter "das 
fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet" 
durch die Angabe "die Regelaltersgrenze 
nach § 35 Abs. 1 oder 2 des Landesbeam
tengesetzes erreicht" ersetzt. 

10. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 2 werden die Sätze 4 und 5 gestri
chen. 

b) ln Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe "und 5" 
gestrichen. 

11. ln § 55 Abs. 2 wird Satz 3 gestrichen. 

12. ln § 61 Abs. 1 Nr. 4 werden die Worte "dieses 
Gesetzes" durch die Worte "des Grundgeset
zes" ersetzt. 

13. § 69 d wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 5 wird die Angabe .,§ 42 Abs. 4 
Nr. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder ent
sprechendem Landesrecht" durch die Anga
be "§ 36 Abs. 2 des Landesbeamtengeset
zes" ersetzt. 

b) Absatz 6 wird aufgehoben. 

14. Es wird folgender § 69 f eingefügt: 

"§ 69 f 
Übergangsregelung zur Anhebung 

des Ruhestandseintrittsalters 

( 1) Für Beamtinnen und Beamte, die nach dem 
31 . März 2009 nach § 36 Abs. 1 des Landes
beamtengesetzes in den Ruhestand versetzt 
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werden, ist § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 mit folgen
den Maßgaben anzuwenden: 

1 . An die Stelle des Erreichans der gesetzlichen 
Altersgrenze tritt, wenn sie vor dem 1 . Ja
nuar 1949 geboren sind, die Vollendung des 
65. Lebensjahres. 

2. An die Stelle des Erreichans der gesetzlichen 
Altersgrenze tritt, wenn sie nach dem 
31 . Dezember 1 948 und vor dem 1 . Januar 
1950 geboren sind, das Erreichen folgenden 
Lebensalters: 

Geburtsdatum bis 

31 . Januar 1949 
28. Februar 1949 
31 . Dezember 1949 

Lebensalter 
Jahr Monat 
65 1 
65 2 
65 3 

3. Für arn 1 . April 2009 vorhandene Beamtin
nen und Beamte, die vor dem 1 . Januar 
1955 geboren sind und deren Altersteilzeit 
vor dem 1. Januar 2007 bewilligt wurde, 
gilt § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 in der bis zum 
31. März 2009 geltenden Fassung. 

(2) Für Beamtinnen und Beamte, die nach dem 
31 . März 2009 wegen Dienstunfähigkeit, die 
nicht auf einem Dienstunfall beruht, in den Ru
hestand versetzt werden, ist § 14 Abs. 3 mit 
folgenden Maßgaben anzuwenden: 

1. An die Stelle der Vollendung des 65. Le
bensjahres tritt, wenn sie vor dem 1 . Januar 
2012 in den Ruhestand versetzt werden, die 
Vollendung des 63. Lebensjahres. 

2. An die Stelle der Vollendung des 65. Le
bensjahres tritt, wenn sie nach dem 31. De
zember 2011 und vor dem 1. Januar 2024 
in den Ruhestand versetzt werden, das Er
reichen folgenden Lebensalters: 

Zeitpunkt der Verset- Lebensalter 
zung in den Ruhestand 
vor dem 

Jahr Monat 
1. Februar 2012 63 1 
1. März 2012 63 2 
1. April 2012 63 3 
1. Mai 2012 63 4 
1. Juni 2012 63 5 
1. Januar 2013 63 6 
1. Januar 2014 63 7 
1. Januar 2015 63 8 
1. Januar 2016 63 9 
1. Januar 2017 63 10 
1. Januar 2018 63 11 
1. Januar 2019 64 0 
1 . Januar 2020 64 2 
1 . Januar 2021 64 4 
1 . Januar 2022 64 6 
1 . Januar 2023 64 8 
1. Januar 2024 64 10 

3. Für Beamtinnen und Beamte, die vor dem 
1 . Januar 2024 in den Ruhestand versetzt 
werden, gilt § 14 Abs. 3 Satz 6 mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Zahl "40" 
die Zahl "35" tritt." 

Artikel 4 
Änderung des Landesdisziplinargesetzes3) 

Das Landesdisziplinargesetz vom 18. März 2003 
(GVOBI. Schi.-H. S. 154) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 1 wird die Angabe "§ 93 Abs. 1 
des Landesbeamtengesetzes" jeweils durch 
die Angabe"§ 47 Abs. 1 des Beamtenstatus
gesetzes" ersetzt. 

b) ln Absatz 1 . und Absatz 2 wird die Angabe 
"§ 93 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes" 
jeweils durch die Angabe "§ 4 7 Abs. 2 des 
Beamtenstatusgesetzes und § 50 des Lan
desbeamtengesetzes" ersetzt. 

2. ln § 16 Abs. 4 wird die Angabe "§ 106 f 
Abs. 1" durch die Angabe "§ 90 Abs. 1" er
setzt. 

3. § 38 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

"2. bei einer Beamtin oder einem Beamten 
auf Probe oder auf Widerruf voraussicht
lich eine Entlassung nach § 23 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 des Beamtenstatusgesetzes 
oder nach § 23 Abs. 4 Satz 1 des Be
amtenstatusgesetzes in Verbindung mit 
§ 31 Abs. 5 des Landesbeamtengesetzes 
erfolgen wird." 

bl ln Satz 3 wird die Angabe "§ 76 des Landes
beamtengesetzes" durch die Angabe "§ 39 
des Beamtenstatusgesetzes" ersetzt. 

4. ln § 46 Abs. 2 wird die Zahl "62" durch die Zahl 
"34" ersetzt. 

Artikel 5 
Änderung des Mitbestimmungsgesetzes 

Schleswig-Holstein4 ) 

Das Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein 
vom 11. Dezember 1990 !GVOBI. Schi.-H. S. 577), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
28. Februar 2007 (GVOBI. Schi.-H. S. 184), wird 
wie folgt geändert: 

1. ln § 22 Abs. 3 wird die Angabe"§ 76 des Lan
desbeamtengesetzes" durch die Angabe "§ 39 
des Beamtenstatusgesetzes" ersetzt. 

2. § 51 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) ln Satz 1 wird die Angabe"§ 223" durch die 
Angabe "§ 120" ersetzt. 

Ändert Ges. vom 18. März 2003, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 2031-3 

4 ) Ändert Ges. vom 11. Dezember 1990, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 2035-3 
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b) ln Satz 3 wird die Angabe "§ 71 b Abs. 6" 
durch die Angabe "§ 37 Abs. 5" ersetzt. 

Artikel 6 
Änderung des landesverwaltungsgesetzes5) 

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBI. Schi.-H. 
S. 243, ber. S. 534), zuletzt geändert durch Ar
tikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 
(GVOBI. Schi.-H. S. 693), wird wie folgt geändert: 

1. ln § 253 Abs. 4 wird die Angabe "§ 68 Abs. 2 
und 3 des Landesbeamtengesetzes" durch die 
Angabe "§ 36 Abs. 2 und 3 des Beamtenstatus
gesetzes" ersetzt. 

2. ln § 336 Abs. 3 erhält Nummer 2 folgende Fas
sung: 

"2. § 8 Abs. 4, § § 11 und 12 des Beamtensta
tusgesetzes und die § § 9, 11 und 12 des 
Landesbeamtengesetzes," 

Artikel 7 
Änderung des Gleichstellungsgesetzes6) 

Das Gleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 
1994 (GVOBI. Schi.-H. S. 562). zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. Februar 
2007 (GVOBI. Schi.-H. S. 184), wird wie folgt ge
ändert: 

1 . § 7 Abs. 6 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

"1. Beamtinnen und Beamte nach § 37 des Lan
desbeamtengesetzes oller" 

2. ln § 13 Abs. 3 wird die Angabe "sind die 
§ § 88 a, 95 a" durch die Angabe " ist § 62" er
setzt. 

Artikel 8 
Änderung des Hochschulgesetzes7) 

Das Hochschulgesetz vom 28. Februar 2007 
(GVOBI. Schi.-H. S. 184), geändert durch Artikel 4 
des Haushaltsstrukturgesetzes 2009/2010 vom 
12. Dezember 2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 791 ), wird 
wie folgt geändert: 

1. ln § 23 Abs. 11, § 25 Abs. 4 und § 64 Abs. 5 
wird jeweils die Angabe"§ 13 Abs. 4" durch die 
Angabe,.§ 9 Abs. 5" ersetzt. 

2. ln § 59 Abs. 3 wird die Angabe ,. § § 80 ff." 
durch die Angabe "§ § 70 ff." und die Angabe 
,.§ 85" durch die Angabe,.§ 78" ersetzt. 

3. ln § 63 Abs. 2 wird die Angabe ,. § 218 Abs. 4 
und 5" durch die Angabe,.§ 117 Abs. 5 und 6" 
ersetzt. 

5) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 2. Juni 1992, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 20-1 

6 ) Ändert Ges. vom 13. Dezember 1994, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 2033-1 

7) Ändert Ges. vom 28. Februar 2007, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 221-23 

4. ln § 64 Abs. 5 wird die Angabe"§ 218 Abs. 4" 
durch die Angabe "§ 11 7 Abs. 5" ersetzt. 

Artikel 9 
Änderung des landesrichtergesetzes8} 

Das Landesrichtergesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 23. Januar 1992 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 28. März 2006 (GVOBI. Schi.-H. 
S. 31), wird wie folgt geändert: 

1 . Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst: 
,. § 3 Ruhestand wegen Erreichen der Alters
grenze". 

b) Nach § 3 wird folgende Angabe eingefügt 
"§ 3 a Ruhestand auf Antrag". 

c) Die Angabe zu § 7 a wird wie folgt gefasst: 
,.§ 7 a Urlaub ohne Dienstbezüge". 

d) Die Angabe zu § 7 d wird wie folgt gefasst: 
II § 7 d Höchstdauer von Beurlaubung und 
unterhälftiger Teilzeit". 

e) Nach § 7 d wird folgende Angabe einge
fügt: II § 7 e Hinweispflicht und Benachteili
gungsverbot". 

f) Die Angabe zu § 24 wird wie folgt gefasst: 
,.§ 24 (gestrichen)". 

2. § 3 wird wie folgt gefasst: 

"§ 3 
Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenze 

( 1) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit 
oder auf Zeit treten mit dem Ende des Monats 
in den Ruhestand, in dem sie das 67. Lebens
jahr vollenden (Altersgrenze). 

(2) Der Eintritt in den Ruhestand kann nicht hin
ausgeschoben werden. 

(3) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit, die 
vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, errei
chen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 
65. Lebensjahres. Für Richterinnen und Richter 
auf Lebenszeit, die nach dem 31 . Dezember 
1946 geboren sind, wird die Regelaltersgrenze 
wie folgt angehoben: 

Geburtsjahr Anhebung Altersgrenze 
um Monate 

Jahr Monat 

1948 2 65 2 
1949 3 65 3 
1950 4 65 4 
1951 5 65 5 
1952 6 65 6 
1953 7 65 7 

Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 23. Januar 1992, GS 
Schi.-H. II, GI.Nr. 301-5 
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1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

8 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
18 
20 
22 

65 8 
65 9 
65 10 
65 11 
66 0 
66 2 
66 4 
66 6 
66 8 
66 10 

(4) Richterinnen und Richtern auf Lebenszeit, 
denen 

1 . Altersteilzeit nach § 7 c Satz 4 in der bis 
zum 31 . März 2009 geltenden Fassung, 

2. bis zum Eintritt in den Ruhestand 

a) eine Teilzeitbeschäftigung nach § 7 b 
Abs. 4 Satz 1 in der bis zum 31 . März 
2009 geltenden Fassung oder 

b) Urlaub nach § 7 a Abs. 1 Nr. 2 in der bis 
zum 31 . März 2009 geltenden Fassung 

bewilligt worden ist, erreichen die Alters
grenze mit Vollendung des 65. Lebensjah
res." 

3. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt: 

,.§ 3 a 
Ruhestand auf Antrag 

( 1) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit 
oder auf Zeit sind auf Antrag in den Ruhestand 
zu versetzen, wenn sie das 63. Lebensjahr voll
endet haben. 

(2) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit 
oder auf Zeit, die schwerbehindert im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetz
buch vom 19. Juni 2001 (BGBI. I S. 1046), zu
letzt geändert durch Artikel 5 .des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2959), 
sind, sind auf Antrag in den Ruhestand zu ver
setzen, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet 
haben." 

4. ln § 6 Abs. 2 wird jeweils die Zahl "112" durch 
die Zahl "95" ersetzt. 

5. Die § § 7 bis 7 d werden wie folgt gefasst: 

"§ 7 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

aus familiären Gründen 

( 1 ) Richterinnen und Richtern ist auf Antrag 

1. Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 30 % 
des regelmäßigen Dienstes, 

2. Urlaub ohne Dienstbezüge 

bis zur Dauer von 15 Jahren zu bewilligen, 
wenn sie mindestens 

a) ein Kind unter 18 Jahren oder 

b) eine sonstige Angehörige oder einen sonsti
gen Angehörigen, die· oder der nach ärztli
chem Gutachten pflegebedürftig ist, 

tatsächlich betreuen oder pflegen und zwingen
de dienstliche Belange der Bewilligung nicht 
entgegenstehen. Der Bewilligung einer Teilzeit
beschäftigung im Umfang von 30 % bis unter 
50 % dürfen dienstliche Belange nicht entge
genstehen. 

(2) Anträge nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind 
nur zu genehmigen, wenn die Richterin oder der 
Richter zugleich zustimmt, mit Beginn oder bei 
Änderung der Teilzeitbeschäftigung und beim 
Übergang zur Vollzeitbeschäftigung auch in ei
nem anderen Gericht desselben Gerichtszwei
ges verwendet zu werden. Anträge nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 sind nur dann zu geneh
migen, wenn die Richterin oder der Richter zu
gleich einer Verwendung auch in einem ande
ren Richteramt desselben Gerichtszweiges zu
stimmt. 

(3) Während einer Freistellung vom Dienst nach 
Absatz 1 Satz 1 dürfen nur solche Nebentätig
keiten ausgeübt werden, die dem Zweck der 
Freistellung nicht zuwiderlaufen. 

(4) Die oder der Dienstvorgesetzte hat eine Än
derung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung 
oder den Übergang zur Vollzeitbeschäftigung 
auf Antrag der Richterin oder des Richters zu
zulassen, wenn dienstliche Belange nicht ent
gegenstehen. 

(5) Der Dienstherr hat durch geeignete Maß
nahmen den aus familiären Gründen Beurlaub
ten die Verbindung zum Beruf und den berufli
chen Wiedereinstieg zu erleichtern. 

§ 7 a 
Urlaub ohne Dienstbezüge 

( 1) Richterinnen und Richtern ist 

1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur 
Dauer von insgesamt sechs Jahren, 

2. nach Vollendung des 50. Lebensjahres auf 
Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn 
des Ruhestandes erstrecken muss, Urlaub 
ohne Dienstbezüge 

zu bewilligen, wenn dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. § 7 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre
chend. 

(2) Die oder der Dienstvorgesetzte hat eine vor
zeitige Beendigung des bewilligten Urlaubs zu
zulassen, wenn der Richterin oder dem Richter 
die Fortsetzung des Urlaubs im bewilligten Um
fang nicht mehr zugemutet werden kann und 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
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(3) Während der Beurlaubung nach Absatz 1 
dürfen entgeltliche Tätigkeiten nur in dem Um
fang ausgeübt werden wie es Vollzeitbeschäf
tigten gestattet ist. Ausnahmen können zuge
lassen werden, soweit durch die Tätigkeiten 
dienstliche Belange nicht verletzt werden. 

§ 7 b 
Teilzeitbeschäftigung 

(1) Richterinnen und Richtern ist auf Antrag 
Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälf
te des regelmäßigen Dienstes zu bewilligen, 
wenn 

1 . das Aufgabengebiet des richterlichen Amtes 
Teilzeitbeschäftigung zulässt, 

2. dienstliche Belange nicht entgegenstehen, 
und 

3. die Richterin oder der Richter zustimmt, mit 
Beginn oder bei Änderung der Teilzeitbe
schäftigung und beim Übergang zur Vollzeit
beschäftigung auch in einem anderen Rich
teramt desselben Gerichtszweiges verwen
det zu werden. 

(2) § 7 Abs. 4 und § 7 a Abs. 3 gelten entspre
chend. 

(3) Sofern dienstliche Belange nicht entgegen
stehen kann der ermäßigte Dienst auch in der 

·weise abgeleistet werden, dass die Teilzeitbe
schäftigung über einen Zeitraum bis zu sieben 
Jahren gewährt und dabei der Teil, um den der 
Dienst ermäßigt ist, zu einem ununterbroche
nen Zeitraum zusammengefasst wird, der am 
Ende der bewilligten Teilzeitbeschäftigung lie
gen muss. Das Nähere regelt die oberste 
Dienstbehörde. 

§ 7 c 
Altersteilzeit 

(1) Richterinnen und Richtern ist auf Antrag, 
der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhe
standes erstrecken muss, Teilzeitbeschäftigung 
mit 60.% des bisherigen Dienstes zu bewilli
gen, wenn 

1 . das Aufgabengebiet des richterlichen Amtes 
Altersteilzeit zulässt, 

2. die Richterin oder der Richter das 55. Le
bensjahr vollendet hat, 

3. die Teilzeitbeschäftigung vor dem 1. Januar 
2013 beginnt und 

4. zwingende dienstliche Belange nicht entge-
genstehen 

(Aitersteilzeit). Ist der Durchschnitt des Diens
tes der letzten zwei Jahre vor Beginn der 
Altersteilzeit geringer als der bisherige Dienst, 
ist dieser zugrunde zu legen. Bei begrenzt 
dienstfähigen Richterinnen und Richtern ist der 

herabgesetzte Dienst zugrunde zu legen. Der 
ermäßigte Dienst kann auch nach § 7 b Abs. 3 
abgeleistet werden; dabei darf der Bewilli
gungszeitraum zwölf Jahre nicht überschreiten. 

(2) Die oberste Dienstbehörde kann von der An
wendung des Absatzes 1 Satz 1 ganz oder für 
bestimmte Gerichtszweige absehen und abwei
chend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 eine höhere 
Altersgrenze festlegen. Sie kann bestimmen, 
dass der ermäßigte Dienst nur nach Absatz 1 
Satz 4 abgeleistet werden darf. Die Entschei
dungen unterliegen der Mitbestimmung. 

(3) § 7 Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden; 
§ 7 a Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 7 d 
Höchstdauer von Beurlaubung 

und unterhälftiger Teilzeit 

Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte 
des regelmäßigen Dienstes nach § 7 · Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 (unterhälftige Teilzeitbeschäfti
gung), Urlaub nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 
Urlaub nach § 7 a Abs. 1 dürfen insgesamt die 
Dauer von 1 5 Jahren nicht überschreiten. Da
bei bleibt eine unterhälftige Teilzeitbeschäfti
gung während einer Elternzeit unberücksich
tigt. Satz 1 findet bei Urlaub nach § 7 a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 keine Anwendung, wenn es der 
Richterin oder dem Richter nicht mehr zuzumu
ten ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zu
rückzukehren." 

6. Nach § 7 d wird folgender § 7 e eingefügt: 

"§ 7 e 
Hinweispflicht und Benachteiligungsverbot 

(1 l Wird eine Teilzeitbeschäftigung oder eine 
langfristige Beurlaubung nach den § § 7 bis 7 c 
beantragt, ist die Richterin oder der Richter auf 
die Folgen hinzuweisen, insbesondere auf die 
Folgen für Ansprüche aufgrund dienstrechtli
cher Regelungen. 

(2) Die Teilzeitbeschäftigung nach den § § 7, 
7 b und 7 c darf das berufliche Fortkommen 
nicht beeinträchtigen. Eine unterschiedliche Be
handlung von Richterinnen und Richtern mit 
Teilzeitbeschäftigung gegenüber Richterinnen 
und Richtern mit Vollzeitbeschäftigung ist nur 
zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie 
rechtfertigen." 

7. ln § 10 Abs. 1 wird das Wort .,Anstellung" 
durch die Wörter "Ernennung auf Lebenszeit" 
ersetzt. 

8. ln § 17 Abs. 1 wird die Angabe"§ 41 Nr. 2 
oder 3" durch die Angabe "§ 41 Nr. 2, 2 a 
oder 3" ersetzt. 

9. § 24 wird gestrichen. 
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10. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter "sie oder er" werden durch 
das Wort "es" ersetzt. 

bb) Die Absatzbezeichnung "(1 )" wird ge
strichen. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

11. ln § 43 wird das Wort "Anstellung" durch die 
Wörter "Ernennung auf Lebenszeit" ersetzt. 

12. § 57 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. g wird wie folgt ge
fasst: 

"g) einer Verfügung nach den § § 7 bis 7 c." 

13. ln § 83 Abs. 1 wird Satz 1 wie folgt gefasst: 

"Wird die Dienstunfähigkeit einer Richterin oder 
eines Richters aufgrund eines amtsärztlichen 
Gutachtens festgestellt und stimmt diese oder 
dieser einer Versetzung in den Ruhestand nicht 
zu, so beantragt die oberste Dienstbehörde bei 
dem Dienstgericht, die Zulässigkeit der Verset
zung in den Ruhestand festzustellen." 

Artikel 10 
Änderung des Juristenausbildungsgesetzes9) 

Das Juristenausbildungsgesetz vom 20. Februar 
2004 (GVOBI. Schi.-H. S. 66) wird wie folgt ge
ändert: 

1. ln § 5 Abs. 3 wird Satz 2 gestrichen. 

2. ln § 7 Abs. 4 wird Satz 1 gestrichen. 

3. ln § 8 Abs. 1 wird die Angabe "§ 248" durch die 
Angabe"§ 125" ersetzt. 

4. ln § 9 Abs. 1 wird die Angabe "§ 6 a" durch die 
Angabe "§ 4" ersetzt. 

Artikel 11 
Änderung des Ausbildungszentrumsgesetzes 1 0 ) 

Das Ausbildungszentrumsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Januar 2009 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 60). wird wie folgt geändert: 

1 . § 17 wird wie folgt geändert 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Soweit Beamtinnen und Beamte auf Le
benszeit des Landes zu Beamtinnen und 
Beamten auf Zeit des Ausbildungszen
trums ernannt werden, bleibt ihr Beam
tenverhältnis zum Land neben dem Be
amtenverhältnis zum Ausbildungszen
trum bestehen; die Beamtinnen und 
Beamten sind für die Dauer des Beamten-

9) Ändert Ges. vom 20. Februar 2004, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 301-11 

10) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 27. Januar 2009, GS 
Schi.-H. II, GI.Nr. 200-3 

verhältnisses auf Zeit unter Fortfall der 
Dienstbezüge zu beurlauben." 

bb) Der bisherige Satz 3 wird gestrichen. 

b) ln Absatz 3 wird die Angabe "§ 218 Abs. · 4" 
durch die Angabe "§ 117 Abs. 5" ersetzt. 

2. ln § 28 Abs. 2 wird die Angabe"§ 217" durch 
die Angabe "§ 116" und die Angabe "§ 218 
Abs. 5" durch die Angabe "§ 117 Abs. 6" sowie 
die Angabe "§ 42 Abs. 1 LBG" durch die Anga
be "§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Beamtensta
tusgesetzes" ersetzt. 

Artikel12 
Änderung des Landesdatenschutzgesetzes 11 ) 

Das Landesdatenschutzgesetz vom 9. Februar 
2000 (GVOBI. Schi.-H. S. 169), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Februar 
2005. (GVOBI. Schi.-H. S. 168), wird wie folgt ge
ändert: 

ln § 23 Abs. 1 wird die Angabe "§ § 106 bis 106 h" 
durch die Angabe "§ § 85 bis 92" ersetzt. 

Artikel 13 
Änderung der Gemeindeordnung 12) 

Die Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 28. Februar 2003 (GVOBI. Schi.-H. 
S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset
zes vom 30. Juni 2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 310), 
wird wie folgt geändert: 

ln § 57 c Abs. 2 und in § 67 Abs. 4 wird jeweils 
die Angabe "§ 40 Abs. 1 Nr. 4" durch die Angabe 
"§ 7 Abs. 2 Satz 2" ersetzt. 

Artikel 14 
Änderung der Amtsordnung 13) 

Die Amtsordnung in der Fassung der Bekanntma
chung vom 28. Februar 2003 (GVOBI. Schi.-H. 
S. 112), zuletzt geändert durch Gesetz yom 
18. März 2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 149), wird wie 
folgt geändert: 

ln § 1 5 b Abs. 5 wird die Angabe "§ 40 Abs. 1 
Nr. 4" durch die Angabe "§ 7 Abs. 2 Satz 2" er
setzt. 

Artikel 15 
Änderung der Kreisordnung 14) 

Die Kreisordnung in der Fassung der Bekanntma
chung vom 28. Februar 2003 (GVOBI. Schi.-H. 
S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset
zes vom 15. Mai 2007 (GVOBI. Schi.-H. S. 271 ), 
wird wie folgt geändert: 

11 ) Ändert Ges. vom 9. Februar 2000, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 204-4 

12) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 28. Februar 2003, GS 
Schi.-H. II, GI.Nr. 2020-3 

13) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 28. Februar 2003, GS 
Schi.-H. II, GI.Nr. 2020-5 

14) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 28. Februar 2003, GS 
Schi.-H. II, GI.Nr. 2020-4 
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ln § 46 Abs. 2 wird die Angabe"§ 40 Abs. 1 Nr. 4" 
durch die Angabe "§ 7 Abs. 2 Satz 2" ersetzt. 

Artikel 16 
Änderung des Schulgesetzes 15) 

Das Schulgesetz vom 24. Januar 2007 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 39, ber. S. 276). zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Haushaltsstrukturgesetzes 2009/2010 
vom 12. Dezember 2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 791). 
wird wie folgt geändert: 

ln § 117 Abs. 4 wird die Zahl "1 05" durch die Zahl 
"68" ersetzt. 

Artikel 17 
Änderung des Landesstatistikgesetzes 16) 

Das Landesstatistikgesetz vom 8. März 1991 
(GVOBI. Schi.-H. S. 131). zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 1 . Februar 2005 
(GVOBI. Schi.-H. S. 57), wird wie folgt geändert: 

ln § 6 Abs. 2 wird die Angabe"§ 94 des Landesbe
amtengesetzes" durch die Angabe "§ 48 des Beam
tenstatusgesetzes und § 51 des Landesbeamtenge
setzes" ersetzt. 

Artikel 18 
Änderung des Sparkassengesetzes 17) 

Das Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Hol
stein in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 372) 
wird wie folgt geändert: 

ln § 20 wird die Angabe "§ 94 des Landesbeamten
gesetzes" durch die Angabe "§ 48 des Beamtensta
tusgesetzes und § 51 des Landesbeamtengeset
zes" ersetzt. 

Artikel 19 
Änderung des Gesetzes über die Errichtung 

allgemeiner unterer Landesbehörden 
in Schleswig-Holstein 18) 

Das Gesetz über die Errichtung allgemeiner unterer 
Landesbehörden in Schleswig-Holstein in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 3. April 1996 (GV
OBI. Schi.-H. S. 406). geändert durch Artikel 11 
des Gesetzes vom 1. Februar 2005 (GVOBI. Schi.-H. 
S. 57), wird wie folgt geändert: 

ln § 6 wird die Angabe"§ 94 des Landesbeamten
gesetzes" durch die Angabe"§ 48 des Beamtensta
tusgesetzes und § 51 des Landesbeamtengeset
zes" ersetzt. 

Ändert Ges. vom 24. Januar 2007, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 223-9 
16)Ändert Ges. vom 8. März 1991, GS Schi.-H. II, 

GI.Nr. 205-1 
17 ) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 11. September 2008, GS 

Schi.-H. II, GI.Nr. 2023-1 
18) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 3. April 1996, GS 

Schi.-H. II, GI.Nr. 200-2 

Artikel 20 
Änderung des Gesetzes über den 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein 19) 

Das Gesetz über den Landesrechnungshof Schles
wig-Holstein vom 2. Januar 1991 (GVOBI. Schi.-H. 
S 3). zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 
2004 (GVOBI. Schi.-H. S. 128). wird wie folgt ge
ändert: 

ln § 6 Abs. 4 wird die Angabe"§ 85 a Abs. 1 LBG" 
durch die Angabe "§ 41 Satz 1 des Beamtenstatus
gesetzes" und die Angabe "§ 85 a Abs. 2 LBG" 
durch die Angabe "§ 41 Satz 2 des Beamtenstatus
gesetzes" ersetzt. 

Artikel 21 
Änderung der Arbeitszeitverordnung20) 

Die Arbeitszeitverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Januar 2002 (GVOBI. 
Schi.-H. S 11). zuletzt geändert durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 21. Mai 2008 (GVOBI. Schi.-H. 
S. 275). wird wie folgt geändert: 

1. ln § 2 Abs. 1 wird die Angabe "§ 88 Abs. 5" 
durch die Angabe "§ 61 Abs. 1 Satz 2" ersetzt. 

2. ln § 11 Abs. 2 wird die Angabe "§ 88 Abs. 2" 
durch die Angabe"§ 60 Abs. 3" ersetzt. 

Artikel 22 
Änderung der Sonderurlaubsverordnung21 ) 

Die Sonderurlaubsverordnung vom 9. Dezember 
2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 836) wird wie folgt ge
ändert: 

ln § 6 Abs. 3 wird die Angabe "§ 105 Abs. 4" 
durch die Angabe "§ 69 Abs. 3" ersetzt. 

Artikel 23 
Änderung der Elternzeitverordnung22 ) 

Die Elternzeitverordnung vom 18. Dezember 2001 
(GVOBI. Schi.-H. 2002 S. 6), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 16. Mai 2006 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 85), wird wie folgt geändert: 

1. ln § 1 Abs. 4 werden die Worte "der nach 
§ 85 b des Landesbeamtengesetzes zuständi
gen Behörde" durch die Worte "der oder des 
Dienstvorgesetzten" ersetzt. 

2. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Vorschriften des Beamtenstatusgeset
zes und des Landesbeamtengesetzes über die 
Entlassung bleiben unberührt." 

19) Ändert Ges. vom 2. Januar 1991, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 63-6 

20) Ändert LVO i.d.F.d.B. vom 7. Januar 2002, GS 
Schi. -H. II, GI. Nr. 2030-5-14 

21 ) Ändert LVO vom 9. Dezember 2008, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 2030-5-153 

22) Ändert LVO vom 18. Dezember 2001, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 2030-5-99 



Nr. 5 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2009; 31. März 2009 137 

Artikel 24 
Änderung der Mutterschutzverordnung23) 

Die Mutterschutzverordnung in der Fassung der Be
kanntmachung vom 23. Dezember 1992 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 24), geändert durch Artikel 1 der Ver
ordnung vom 25. April 2003 {GVOBI. Schi.-H. 
S. 239), wird wie folgt geändert: 

§ 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

11(3) Die Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes 
und des Landesbeamtengesetzes über die Entlas
sung bleiben unberührt." 

Artikel 25 
Änderung der Erholungsurlaubsverordnung24) 

Die Erholungsurlaubsverordnung vom 2. August 
2001 (GVOBI. Schi.-H. S. 141), geändertdurch Ar
tikel 1 der Verordnung vom 5. Juli 2005 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 276). wird wie folgt geändert: 

ln § 4 Abs. 3 wird im Klammerzusatz die Zahl 1153" 
durch die Zahl 1135~~ ersetzt. 

Artikel 26 
Änderung der Beihilfeverordnung25) 

Die Beihilfeverordnung vom 16. Mai 2006 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 85). zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 15. Oktober 2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 516). 
wird wie folgt geändert: 

1. ln § 2 Abs. 3 Nr. 3 wird die Angabe .. § 88 a 
· Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. bll durch die Angabe 
"§ 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a II ersetzt. 

2. ln § 5 Abs. 5 wird die Angabe "1 06 bll durch die 
Zahl "86" ersetzt. 

3. § 8 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) ln Nummer 4 wird die Angabe II § § 195 oder 
212 11 durch die Angabe"§§ 112 oder 113" 
ersetzt. 

b) ln Nummer 10 wird die Angabe ,.103 a" 
durch die Zahl .,52" ersetzt. 

4. ln § 11 Abs. 4 Nr. 1 wird die Angabe II§ 88 a 
Abs. 2 Satz 1 " durch die Angabe "§ 62 Abs. 1 
Satz 1" ersetzt. 

Artikel 27 
Änderung der Heilfürsorgeverordnung26) 

Die Heilfürsorgeverordnung vom 6. Juni 2006 
(GVOBI. Schi.-H. S. 114) wird wie folgt geändert: 

23) Ändert LVO i.d.F.d.B. vom 23. Dezember 1992, GS 
Schi.-H. II, GI.Nr. 2030-5-1 

241 Ändert LVO vom 2. August 2001, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 2030-5-129 

25) Ändert LVO von:t 16. Mai 2006, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 2032-1-11 

26) Ändert LVO vom 6. Juni 2006, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 2030-5-145 

1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

"( 1) Beamtinnen und Beamte des feuerwehr
technischen Dienstes, die im Brandbekämp
fungs- und Hilfeleistungsdienst (Einsatzdienst) 
stehen, haben nach § 113 Abs. 3 Satz 1 in Ver
bindung mit § 11 2 Abs. 1 und 3 des Landesbe
amtengesetzes, Beamtinnen und Beamte des 
Polizeivollzugsdienstes nach § 112 des Landes
beamtengesetzes, Anspruch auf Heilfürsorge." 

2. ln § 2 Abs. 2 wird die Angabe "§ 195 Abs. 3 
Satz 1" durch die Angabe "§ 11 3 Abs. 3 
Satz 1 11 und die Angabe"§ 212 Abs. 1 Satz 3 11 

durch die Angabe "§ 112 Abs. 1 Satz 3 II ersetzt. 

3. ln § 29 erhält der Klammerzusatz folgende Fas
sung: 

.,( § 26 des Beamtenstatusgesetzes I" 

Artikel 28 
Änderung der Leistungsstufenverordnung27 ) 

Die Leistungsstufenverordnung vom 11. November 
2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 597) wird wie folgt ge
ändert: 

ln § 1 wird die Angabe "§ 20 a" durch die Angabe 
"§ 5" ersetzt. 

Artikel 29 
Änderung der Schiedsordnung28) 

Die Schiedsordnung für das Land Schleswig-Hol
stein vom 10. April1991 (GVOBI. Schi.-H. S 232). 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
15. März 2006 (GVOBI. Schi.-H. S. 52). wird wie 
folgt geändert: 

1. ln § 10 Abs. 3 wird die Angabe "§ 78 Abs. 1 
des Landesbeamtengesetzes" durch die Angabe 
"§ 37 Abs. 4 Satz 1 des Beamtenstatusgeset
zes II ersetzt. 

2. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 2 wird die Angabe"§ 96 b" durch 
die Angabe II § 83" ersetzt. 

b) ·1n Absatz 3 wird die Angabe .,gilt § 94 
Abs. 1 bis 3" durch die Angabe "gelten die 
§ § 48 des Beamtenstatusgesetzes und 51 
des Landesbeamtengesetzes" ersetzt. 

Artikel 30 
Änderung der 

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik29) 

Die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 
15. August 2007 (GVOBI. Schi.-H. S. 382) wird 
wie folgt geändert: 

Ändert LVO vom 11. November 2008, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. B 2032-11-2-21 

28)Ändert LVO vom 10. April 1991, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 304-2 

29)Ändert LVO vom 15. August 2007, GS Schi.-H. II, 
GI.Nr. 2020-3-27 
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ln § 24 Satz 1 Nr. 2 wird jeweils die Zahl "1 00" 
durch die Zahl "80" ersetzt. 

Artikel 31 
Änderung der 

Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral30) 

Die Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral vom 
2. Mai 2007 (GVOBI. Schi.-H. S. 254), geändert 
durch Verordnung vom 15. August 2007 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 421 ), wird wie folgt geändert: 

ln § 19 Abs. 4 Satz 2 Nr. 13 wird jeweils die Zahl 
"1 00" durch die Zahl "80" ersetzt. 

Artikel 32 
Änderung der Entschädigungsverordnung31 ) 

Die Entschädigungsverordnung vom 19. März 
2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 150) wird wie folgt ge
ändert: 

ln § 11 Abs. 3 wird die Angabe"§ 76 Landesbeam
tengesetz" durch die Angabe"§ 39 Beamtenstatus
gesetz" ersetzt. 

Artikel 33 
Änderung der Entschädigungsverordnung 

freiwillige Feuerwehren32) 

Die Entschädigungsverordnung freiwillige Feuer
wehren vom 19. Februar 2008 (GVOBI. Schi.-H. 
S. 133), geändert durch Verordnung vom 17. Juli 

2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 325), wird wie folgt ge
ändert: 

ln § 4 Abs. 3 wird die Angabe "§ 76 Landesbeam
tengesetz" durch die Angabe "§ 39 Beamtenstatus
gesetz" ersetzt. 

Artikel 34 
Änderung der Verordnung über die 

Gewährung eines Zuschlags zu den Dienstbezügen 
bei begrenzter Dienstfähigkeit33) 

Die Landesverordnung über die Gewährung eines 
Zuschlags zu den Dienstbezügen bei begrenzter 
Dienstfähigkeit vom 15. Oktober 2008 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 517) wird wie folgt geändert: 

ln § 1 wird der Klammerzusatz "( § 54 a Landesbe
amtengesetz I" ersetzt durch den Klammerzusatz 
"( § 27 Beamtenstatusgesetz) ". 

Artikel 35 
lnkrafttreten 

Das Gesetz tritt am 1 . April 2009 in Kraft. Gleich
zeitig tritt das Landesbeamtengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. August 2005 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 283)34), zuletzt geändert durch Ar
tikel 3 des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 
(GVOBI. Schi.-H. S. 785), außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

Kiel, 26. März 2009 

Peter Harry Carstensen 
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30) Ändert LVO vom 2. Mai 2007, GS Schi.-H. II, GI.Nr. 2020-3-25 
31 ) Ändert LVO vom 19. März 2008, GS Schi.-H. II, GI.Nr. 2020-3-29 
32) Ändert LVO vom 19. Februar 2008, GS Schi.-H. II, GI.Nr. 2131-2-4 
33) Ändert LVO vom 15. Oktober 2008, GS Schi.-H. II, GI.Nr. B 2032-11-2-19 
34) GS Schi.-H. II, GI.Nr. 2030-5 




